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Vortrag der Erziehuiigsdirektioii
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend die Revision des Gesetzes
über die Besoldungen der Lehrerschaft an den

Primär- und Mittelscholen

(Januar 1956)

Im Frühjahr 1947 wurde vom Grossen Rat mit
grossem Mehr ein Postulat Althaus (18. Februar
1947) gutgeheissen, durch das der Regierungsrat
ersucht wurde, eventuell durch eine einzusetzende
Kommission die Frage der Lehrerbesoldungen in
ihrem ganzen Umfang zu überprüfen und diese den
veränderten Verhältnissen anzupassen. Insbesondere

wurde die Kompliziertheit der gegenwärtigen
Besoldungen kritisiert und dem geltenden Gesetz
vorgeworfen, das System der Naturalleistungen sei
in der bestehenden Form veraltet und führe wie
die freiwilligen Ortszulagen zu Ungleichheiten.
Eine Motion Neuenschwander (8. September 1952),
vom Grossen Rat am 18. Februar 1953 als Postulat
angenommen, wiederholte jenes Begehren auf
Revision der Naturalleistungen. Die Motion M. Bühler
vom 19. Februar 1953 wünschte ferner eine Revision

von Art. 1 Abs. 2 des Lehrerbesoldungsgesetzes,
damit die durch das neue Primarschulgesetz

erhöhte Stundenzahl an erweiterten Oberschulen
auch besoldungsmässig berücksichtigt werde. Die
Motion wurde vom Grossen Rat am 12. Mai 1953
mit grossem Mehr angenommen.

Ausserhalb des Parlamentes war es der Bernische

Lehrerverein, der seit langer Zeit eine Revision

des Lehrerbesoldungsgesetzes anstrebte. Er
arbeitete selbständig einen Gesetzes-Entwurf aus
und reichte 'diesen am 14. Februar 1948 bei der
Erziehungsdirektion ein. Im Begleitschreiben wur¬

de u. a. darauf hingewiesen, dass die Besoldungen
des Staatspersonals durch das Dekret vom 26.
November 1946 grundlegend neu geordnet worden
seien und dass dadurch die Lehrerschaft im
Vergleich zum Staatspersonal stark ins Hintertreffen
geraten sei. Der Erziehungsdirektion waren die
Mängel des geltenden Lehrerbesoldungsgesetzes
bekannt. Sie erachtete die Gesetzesrevision als
notwendig und begrüsste deshalb den Gesetzesentwurf

des Lehrervereins als wertvolle Vorarbeit.
Dem Regierungsrat wurde die Einsetzung einer
Expertenkommission! zur Beratung des Gesetzes-
Entwurfes des Lehrervereins beantragt.

I. Allgemeines

1. Der Verlauf der Vorarbeiten

Der Regierungsrat bestimmte am 21. Mai 1948
eine 11-gliedrige ausserparlamentarische Kommission

mit dem Auftrag, den Gesetzesentwurf des
Bernischen Lehrervereins zu prüfen und zu
überarbeiten. Die Beratungen in der Kommission zeigten

bald, dass die Lösung verschiedener grundsätzlicher

Fragen grosse Schwierigkeiten bot. Dies war
der Hauptgrund, weshalb sich die Beratungen dieser

ausserparlamentarischen Kommission bis zum
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Februar 1955 hinzogen. In jenem Zeitpunkt übergab

die Kommission der Erziehungsdirektion einen
neuen aus den Beratungen hervorgegangenen
Gesetzesentwurf, der unverzüglich von der
Erziehungsdirektion in Verbindung mit der
Finanzdirektion überprüft und bereinigt wurde. Wesentliche

Bedeutung wurde dabei auch der Ueberprü-
fung der finanziellen Auswirkungen beigemessen.
Im Hinblick auf die grossen Beträge, die für Staat
und Gemeinden im Spiele stehen, war die hiedurch
bedingte Verzögerung gerechtfertigt. Der vorliegende

Gesetzesentwurf stellt das Ergebnis einer
eingehenden Prüfung aller mit den Lehrerbesoldungen

zusammenhangenden Fragen dar.
In zwei Punkten hat der Regierungsrat am

3. Juni 1955 bereits zum Revisionsprogramm Stellung

genommen.

rerschaft Sozialzulagen gewährte. Während sie
jedoch beim Staatspersonal Bestandteile der ordentlichen

Besoldungen darstellen, sind sie bei der
Lehrerschaft bis heute formell als Teuerungszulagen
ausgerichtet worden.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Grundsätze

des Lehrerbesoldungsgesetzes von 1920 bis
heute weitgehend unverändert geblieben sind.
Dagegen wurde durch Gesetze und die darin enthaltene

Kompetenzerteilung an den Grossen Rat die
Möglichkeit geschaffen, die Höhe der Besoldungen
den veränderten Lebenshaltungskosten anzupassen.

Durch Gewährung von Sozialzulagen hat der
Grosse Rat wie beim Staatspersonal auch bei der
Lehrerschaft dem Gedanken des Familienschutzes
Ausdruck gegeben.

2. Werdegang der heutigen Ordnung der Lehrer¬
besoldungen

Das geltende Lehrerbesoldungsgesetz datiert
vom 22. September 1946. Es entspricht in seinem
Aufbau und seinen Grundsätzen fast vollständig
dem Lehrerbesoldungsgesetz vom 21. März 1920.
Bei der Revision von 1946 handelte es sich in der
Hauptsache mir um den Einbau eines Teils der
damals gewährten Teuerungszulagen in die —
versicherbare — Besoldung. Die für die Lehrerbesoldungen

geltenden Grundsätze — Ausrichtung von
Naturalien, Verhältnis der Besoldung der Lehrer
zu jenen der Lehrerinnen, Aufteilung der Leistungen

auf Staat und Gemeinden usw. — blieben durch
die Revision unberührt. Einzig das Verhältnis der
Sekundarlehrerbesoldungen zu den Primarlehjrer-
besoldungen erfuhr eine Aenderung zu Gunsten
der Sekundarlehrer. Durch die vom Volk dem
Grossen Rat eingeräumte Kompetenz war es -die-
sem indessen möglich, die Besoldungen der
Lehrerschaft — im Rahmen» der bestehenden Grundsätze

— den steigenden Lebenshaltungskosten
anzupassen:

So wurden der Lehrerschaft jeweils gestützt
auf das Gesetz vom 5. Juli 1942 über die Ausrichtung

von Teuerungszulagen an die Lehrer in der
Regel gleichzeitig und entsprechend jenen des
Staatspersonals Teuerungszulagen gewährt. Durch
die Dekrete vom 17. November 1947 und vom 22.
November 1950 wurden ferner gestützt auf Art. 36
des Lehrerbesoldungsgesetzes weitere Teile der
Teuerungszulage in die festen und versicherten
Besoldungen eingebaut. Die Teuerungszulagen für
das Jahr 1955 bestanden insgesamt in einer prozentualen

Zulage von 16% und festen Zulagen von
Fr. 30.— Kopfquote, Fr. 345.— Familienzulage und
Fr. 150.— Kinderzulage (Dekrete vom 22. November

1950 und 4. Mai 1955). Hiezu ist zu bemerken,
dass das Lehrerbesoldungsgesetz von 1920 keine
Sozialzulagen vorgesehen hat und dass solche auch
nicht in das revidierte Gesetz von 1946 aufgenommen

wurden. Nachdem jedoch bereits das Gesetz
über den Besoldungsabbau bei der Lehrerschaft
vom 7. Januar 1934 die Familienverhältnisse
berücksichtigt hatte, war es gegeben, dass der Grosse
Rat wie beim Staatspersonal ab 1942 auch der Leh-

II. Die Revisionspunkte der geltenden Besoldungs¬
ordnung

Anlässlich der Behandlung der Motion Neuen-
schwander ist u. a. auch die grosse Kompliziertheit
der gegenwärtigen Lehrerbesoldungen beanstandet
und eine Vereinfachung gewünscht worden. Die
Kompliziertheit kann nicht bestritten werden und
niemand wäre glücklicher als die zuständigen
Staats- und Gemeindestellen, wenn die formelle
Seite des Besoldungswesens vereinfacht werden
könnte. Es kann aber nicht übersehen werden, dass
die Vielgestaltigkeit der Besoldungen ihre Ursache
in der Vielfalt der sachlichen Gegebenheiten hat,
so dass eine zu weitgehende Vereinheitlichung
wiederum Anlass zu Ungerechtigkeiten geben
würde. Aus diesem Grund war es nicht möglich,
dem Gedanken der formellen Vereinfachung in so
weitem Masse Rechnung zu tragen, wie das z. T.
gewünscht worden ist. Erziehungsdirektion und
Personalamt sind aber auch in Zukunft jederzeit
bereit, die Lehrkräfte über die Zusammensetzung
ihrer Besoldung zu orientieren.

Wichtiger als die formelle Seite der Lehrerbesoldungen

ist ihre materielle Gestaltung.
Unbestritten ist der durch die Verfassung (Art.

87) gegebene Grundsatz, wonach sich Staat und
Gemeinden in die Leistungen an die Lehrerschaft
teilen. Unangefochten ist ferner der durch das
Lehrerbesoldungsgesetz von 1920 eingeführte und in
der Folge bewährte Grundsatz, dass die Anteile
der Gemeinden nach deren Leistungsfähigkeit
abgestuft werden sollen. Ueber zahlreiche andere
Punkte sind z. T. recht abweichende Meinungen
geäussert worden. Nachstehend wird zu den
wichtigsten Stellung genommen. Im übrigen sei auf die
Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln verwiesen.

Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass sich die
vorberatenden Behörden mit den Vertretern des
Bernischen Lehrervereins darin einig waren, dass
die Besoldungsordnung der Lehrerschaft jener des
Staatspersonals angeglichen werden soll. Das ist
bereits seit vielen Jahren bei der Regelung der
Teuerungszulage geschehen. Ferner werden
entsprechend der Regelung beim Staatspersonal die
gleichen Familien- und Kinderzulagen auch der
Lehrerschaft gewährt. Diese grundsätzliche Gleich-
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behandlung ist insofern naheliegend, als der gleiche
über die Besoldungen bestimmende Staat nicht in
einem Fall (Staatspersonal) andere Masstäbe
anwenden sollte als im andern (Lehrerschaft). Dazu
kommt, dass der Staat an den Staatsanstalten selber

zahlreiche Lehrkräfte beschäftigt. Gleichstellung

mit dem Staatspersonal will anderseits nicht
heissen, dass auf die Berücksichtigung der besondern

Verhältnisse der Gemeindelehrer verzichtet
werden soll.

Dies hat nun freilich zu wesentlichen technischen

Schwierigkeiten geführt. Im Moment, in
welchem dieser Vortrag in Druck geht, ist eine
Einigung zwischen der Regierung und den
Verbänden des Verwaltungspersonals über die
bevorstehende Erhöhung der Besoldungen noch nicht
erfolgt. Der Gesetzesentwurf und der Vortrag werden

auf den zur Zeit in Diskussion stehenden
Vorschlag der Finanzdirektion für die Revision des
Besoldungsdekretes abgestimmt (Erhöhung der
Grundbesoldung um 8 %>. Erhöhung der
Teuerungszulage auf 7 %, Berechnung der TZ auf
Grundbesoldung plus unversicherter Zulage von
10%). Einerseits konnten nur die wichtigsten
finanziellen Konsequenzen des vorliegenden
Entwurfes ermittelt werden, andererseits ist nicht
sicher, ob der Entwurf nicht im Moment der
Beratung im Grossen Rat bereits überholt ist.

1. Höhe der Besoldungen

Gegenüber der bisherigen Regelung vom 22. 9.
1946/22. 11.1950 bringt der Entwurf folgende
Erhöhungen der Anfangsgrundbesoldungen in bar:
Für Primarlehrer um Fr. 1140 auf Fr. 7140

Für Primarlehrerinnen
auf der Unterstufe um Fr. 1020 auf Fr. 6780
Für Arbeitslehrerinnen
jç Klasse um Fr. 120 auf Fr. 960

Für Primarlehrerinnen
auf der Mittel- und
Oberstufe um Fr. 1860 auf Fr. 6780

inkl. Handarbeiten um Fr. 1800 auf Fr. 7560
Für Sekundarlehrer um Fr. 720 auf Fr. 9720

Für Sekundarlehrerinnen um Fr. 1080 auf Fr. 9120

Ausserdem wird die gesetzliche Zulage an Lehrer
an erweiterten Oberschulen von Fr. 600.— auf
Fr. 1296.— heraufgesetzt. Die Erhöhung der
Barbesoldung wird bei den Primarlehrern und
Primarlehrerinnen z. T. dadurch kompensiert, dass sie
keinen Anspruch auf Holz und Pflanzland haben.

Für die Hauswirtschaftslehrerinnen existierte
bisher gar kein gesetzlicher Besoldungsrahmen.

Die Summe der Alterszulagen steigt bei den
Primarlehrkräften um Fr. 780.— auf Fr. 2580.—
und bei den Sekundarlehrkräften um Fr. 1800.—
auf Fr. 3600.—.

Auf diese Weise bleiben die Besoldungen der
Primarlehrer im Maximum etwas hinter der
staatlichen Besoldung für einen Anstaltslehrer ohne
Sonderausweis zurück, was mit der stärkeren
Beanspruchung des Anstaltslehrers zusammenhängt.
Die Besoldung eines Sekundarlehrers entspricht

ungefähr der Besoldung eines Beamten in Klasse 7,
und die Besoldung einer Sekundarlehrerin
derjenigen eines Beamten in Klasse 8.

2. Verhältnis der Besoldungen Lehrer/Lehrerin

Der Wunsch der Lehrerinnen um besoldungs-
mässige Gleichstellung mit ihren männlichen
Kollegen ist schon anlässlich der Vorbereitung des
Schulgesetzes von 1894 vertreten worden. Es war
zu erwarten, dass das gleiche Begehren auch heute
wiederum gestellt würde. Der Regierungsrat hat
am 3. Juni 1955 jedoch beschlossen, eine Differenzierung

beizubehalten. Würde bei der Lehrerschaft
darauf verzichtet, so müsste die gleiche Regelung
auch beim Staatspersonal getroffen werden, was
erhebliche finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen

würde. Ein weiterer Grund, der bei den
Primarlehrkräften einen Unterschied rechtfertigt,
besteht darin, dass die Lehrerinnen vorwiegend in
den untersten Schulstufen mit einer geringeren
Stundenzahl unterrichten. Der Lehrermangel hat
dazu geführt, dass Lehrerinnen vermehrt auch zum
Unterricht für Kinder des 4. und späterer Schuljahre

beigezogen wurden. Da die Lehrerinnen
dann in der Regel den Arbeitsschulunterricht
aufgeben müssen und die entsprechende Zulage
dadurch wegfällt, wurde nun für solche Fälle eine
besondere Zulagenregelung getroffen, die den
Lehrerinnen den nötigen Ausgleich gewährt. Die
geschilderten Verhältnisse hatten den Regierungsrat
veranlasst, bereits 1954 von sich aus derartige
Zulagen zu gewähren.

Vergleich der baren
Anfangsgrundbesoldungen

bisher

1. Primarlehrer
Primarlehrerinnen an der
Unterstufe inkl. Arbeitsschule

Unterschied

2. Sekundarlehrer
Sekundarlehrerinnen
Unterschied

Fr.
6000.—

5760.—

240.—

9000.—
8040.—

960.—

neu
Fr.

7140.-

6780.—

360.—

9720.—
9120.—

600.—

Weitere Vergleichsmöglichkeiten, die das Bild
vervollständigen, ergeben sich aus den Zahlen
unter 1.

3. Verhältnis der Besoldung Primarlehrer/Sekun¬
darlehrer

Durch das Besoldungsgesetz von 1946 ist eine
Mindestdifferenz zwischen Primarlehrer- (inkl.
Naturalien) und Sekundarlehrerbesoldungen
eingeführt und einheitlich auf Fr. 1500.— festgesetzt
worden. Wo diese Differenz nicht erreicht wurde,
hatte die betreffende Gemeinde den Sekundarleh-
rern den entsprechenden Minderbetrag zu vergüten

(Stufenausgleich). Da den Primarlehrkräften
weiterhin Naturalleistungen zukommen, die in
ihrem Wert sehr variabel sein können, ist es
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zweckmässig, auch fernerhin einen Mindestunterschied

zwischen Primär- und Sekundarlehrerbe-
soldungen festzulegen.

Ein Naturalienausgleichsbetrag wird fällig,
sobald die Wohnungen der Primarlehrkräfte am Sitz
der Sekundärschule den Mietwert von Fr. 1100.—
übersteigen, bezw. wenn die Wohnungsentschädigungen

höher angesetzt werden.
Beispiel: Hat ein verheirateter Primarlehrer

Anspruch auf eine Wohnungsentschädigung von
Fr. 1450.—, so ist den verheirateten Sekundarlehr-
kräften dieser Gemeinde ein Naturalienausgleichsbetrag

von Fr. 350.— auszurichten. Steigt die
Teuerung an, so wird die Wohnungsentschädigung
bei der nächsten Schätzung heraufgesetzt und der
Naturalienausgleich passt sich in diesem Moment
dem neuen Wert an. Beträgt der Wert der einer
ledigen Primarlehrkraft in derselben Gemeinde
zustehenden Naturalien Fr. 1200.—, so erhalten die
ledigen Sekundarlehrkräfte einen Naturalienausgleich

von Fr. 100.—.

4. Naturalleistungen

Nach dem geltenden Besoldungsgesetz haben
die Gemeinden für jede Primarlehrstelle anzuweisen:

1. Eine anständige freie Wohnung, auf dem Land
mit Garten;

2. 9 Ster Tannenholz oder anderes Brennmaterial
von gleichem Geldwert, frei zum Haus geliefert;

3. 18 Aren gutes Pflanzland, nach Möglichkeit in
der Nähe des Schulhauses.

Die Gemeinden werden ermächtigt, an Stelle
dieser Naturalleistungen den örtlichen Verhältnissen

entsprechende Barentschädigungen auszurichten.

Diese Naturalleistungen sind seit langem ein
bevorzugter Gegenstand von Diskussionen unter
der Lehrerschaft und auch im Grossen Rat gewesen.

Der Zwang, eine bestimmte Amtswohnung
übernehmen zu müssen, das Ungenügen und die
vermeintliche oder tatsächliche Verschiedenheit
der Naturalleistungen innerhalb der gleichen
Gemeinde, die verschiedenen versicherbaren Beträge,
die dadurch vermehrte Kompliziertheit des
Besoldungswesens, die besondern Wünsche und
Ansprüche der einzelnen Lehrkräfte usw., dies alles
weckte bei vielen Lehrkräften den Wunsch, die
Naturalleistungen seien überhaupt und allgemein
aufzuheben und durch eine Barentschädigung
abzulösen. Dieser Wunsch kam auch im Grossen Rat
durch die Motion Neuenschwander vom 8. 9. 1952
zum Ausdruck. Der Bernische Lehrerverein hat
schon 1947 eine Untersuchung über die Naturalien
der Lehrerschaft durchgeführt und daraufhin unter
seinen Mitgliedern eine Urabstimmung über die
Wünschbarkeit der Beibehaltung oder Abschaffung
der geltenden Ordnung veranstaltet. Die bernische
Lehrerschaft hat sich damals bei einer Stimmbeteiligung

von 58 % mit 948 Ja zu 1123 Nein gegen
die Aufhebung der bestehenden Naturalienord-
nung ausgesprochen. Die Naturalien stellten früher

die hauptsächlichste Entlöhnungsart der Lehrer
dar. Je mehr sich die Naturalwirtschaft zur

GeldWirtschaft wandelte und je stärker sich der
Staat an den Schullasten beteiligte, desto mehr
verschob sich das Hauptgewicht auf die Barbesoldungen.

In den grossen und mittleren Gemeinden
des Kantons werden heute der Lehrerschaft fast
ausschliesslich Barentschädigungen ausgerichtet.
Auch von kleinen Gemeinden wird vor allem für
das Land, häufig auch für das Holz und teilweise
für die Wohnung ein Barbetrag bezahlt. Die
bestehende Ordnung hat für viele Gemeinden den
Vorteil, dass sie es ihnen ermöglicht, einen nicht
unbeträchtlichen Teil der auf sie fallenden Schullasten

in einer Form zu tragen, der ihr die geringsten

Barauslagen verursacht. Eine vollständige
Abschaffung der Naturalien hätte eine grosse
finanzielle Mehrbelastung hauptsächlich der
Gemeinden zur Folge. Die Aufhebung der Naturalien
brächte also nicht nur Vorteile. An einer Sitzung
vom 1. Dezember 1954 äusserten sich denn auch
die Lehrergrossräte dahin, eine Aufhebung der
geltenden Naturalienordnung sei gegenwärtig nicht
geboten. Die Ablösung der Naturalien durch
Barentschädigungen hat in den letzten Jahren
Fortschritte gemacht. Wie die statistische Erhebung
zeigt, gibt es aber noch viele Gemeinden, die ihren
Lehrkräften Naturalien zur Verfügung stellen. Der
Wert der als solcher ausgerichteten Naturalien
beträgt insgesamt Fr. 820 000.— und macht knapp
einen Viertel des Naturalienwertes in allen
Gemeinden ohne eigene Besoldungsordnung (Franken

3 438 000.—) inkl. Entschädigungen aus, und
einen Siebentel des Naturalienwertes aller
Gemeinden (Fr. 5 644 000.—). Die Erziehungsdirektion

ist deshalb mit der ausserparlamentarischen
Kommission und dem Lehrerverein der Auffassung,

es sei der heutigen Sachlage am besten Rechnung

getragen, wenn inskünftig auf Holz und Land
als Naturalleistung verzichtet, dagegen die Wohnung

beibehalten wird, und der Regierungsrat hat
diese Auffassung am 3. Juni 1955 zu seiner eigenen
gemacht. Diese Lösung liegt insbesondere im
Interesse der Gemeinden. Das Dekret vom 20. 3. 1920
betreffend die Naturalleistungen der Gemeinden
an die Lehrerschaft der Primarschule soll entsprechend

revidiert werden.

5. Stellvertretung
Die Unterschiede der neuen Bestimmungen

über die Stellvertretung bei Militärdienst gegenüber

den bisherigen gehen nicht soweit, wie aus
dem Unterschied in den Verteilungsschlüsseln
gefolgert werden könnte. Bei Wiederholungskursen
soll die öffentliche Hand alle Vertretungskosten
übernehmen. Im übrigen sind die Ansätze so
gewählt worden, dass der Staat ungefähr den Anteil
zu zahlen haben wird, den bisher seine Nettoauslagen,

nach Abzug der ihm zukommenden Beträge
aus der Erwerbsersatzordnung, ausmachten.

6. Die Ausrichtung ausserordentlicher Staats¬
heiträge

Es ist heute nicht mehr nötig, aus besonderen
Krediten, welche im Lehrerbesoldungsgesetz
verankert werden, Beiträge an Neu- und Umbauten
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von Schulhäusern auszurichten. Auf den bisherigen

Art. 14 des LBG konnte aber nicht ganz
verzichtet werden, so dass auch das neue Gesetz —
jedenfalls bis zur Revision des Schulorganisations-
gesetzes — noch Bestimmungen enthalten wird,
welche keinen direkten Zusammenhang mit dem
Besoldungswesen haben. Wir beabsichtigen, den
Entwurf zu einem Ausführungsdekret zu Art. 37
noch im Laufe der Gesetzesberatung fertigzustellen.

7. Versicherung der Besoldungen

Obschon der Entwurf keine Neuerung gegenüber

dem geltenden Recht bringt, muss die
Versicherungsfrage in diesem Zusammenhang erwähnt
werden: Es würde auch die Möglichkeit bestehen,
die Gemeinden für ihren ganzen Besoldungsanteil
oder wenigstens für denjenigen Betrag, den sie
über ihre gesetzliche Verpflichtung hinaus an die
Lehrerschaft ausrichten, zur Zahlung der
Arbeitgeberbeiträge heranzuziehen. Da eine u. E.
zweckmässige Lastenverteilung zwischen Staat und
Gemeinden gefunden werden konnte, ohne dass diese
Komplikation in Kauf genommen werden muss,
haben wir darauf verzichtet.

8. Teuerungszulagen

Die Teuerungszulagen der Lehrerschaft stützen
sich gegenwärtig auf ein besonderes Gesetz. Dessen
Bestimmungen, insbesondere die Kompetenzerteilung

an den Grossen Rat und der Grundsatz der
Kostenteilung müssen in das LBG übernommen
werden, da eine Behandlung in einem separaten
Gesetz keiner praktischen Notwendigkeit und auch
keinem berechtigten systematischen Prinzip
entspricht. Bei dieser Gelegenheit kann auf den an
anderer Stelle des Vortrages bereits erwähnten
historisch bedingten Einbau der Sozialzulagen in
die Teuerungszulagen verzichtet werden.

9. Lastenverteilung und finanzielle Auswirkungen

Bis jetzt hielten sich im Schulwesen die
Personalauslagen des Staates einerseits und aller
Gemeinden andererseits ungefähr die Waage, wenn
von den Leistungen des Staates für die Versicherung

abgesehen wird. Die Anomalie, dass für eine
Kategorie von Beamten nicht der Arbeitgeber,
sondern ein anderer Organismus die Arbeitgeberbeiträge

an die Versicherung leistet, wird man auch
bei der bevorstehenden Gesetzesrevision nicht ohne
weiteres zum Verschwinden bringen können, denn
dies hätte zur Folge, dass die Mehrauslagen, welche
das neue Gesetz für die öffentliche Hand bringt,
zum weitaus grössten Teil von den Gemeinden
getragen werden müssten, was nicht nur sachlich
unbefriedigend wäre, sondern auch die Aussicht
der Revision auf Annahme durch das Volk stark
herabsetzen könnte. Der Grundsatz der hälftigen
Kostenteilung zwischen Staat und Gemeinden wird

also auch in Zukunft nur unvollständig durchgeführt

werden können. Der Entwurf sieht vor, dass
gewisse Leistungen vorweg dem Staat, andere vorweg

den Gemeinden belastet werden, und dass nur
die Grundbesoldungen im Sinne von Art. 2 lit. a
hälftig zu teilen sind. Auf diese Weise wird die
zusätzliche Belastung der Gemeinden vermutlich
höher sein als die zusätzliche Belastung des Staates,

aber die Totalbelastung des Staates wird nach
wie vor grösser bleiben. (Nach unseren Schätzungen,

die wir mit allen Vorbehalten wiedergeben,
wird die. Mehrbelastung, die der Entwurf bringt,
etwas über IIV2 Millionen Franken betragen und
die Mehrbelastung wird im Verhältnis von 3 zu 4
auf Staat und Gemeinden entfallen. Die Totalbelastung

des Staates dürfte sich dannzumal auf
33,6 Millionen und diejenige der Gemeinden auf
31,3 Millionen Franken belaufen. Die Leistungen
des Staates nach Art. 17 und 37 und die durch die
Versicherung der Besoldungsverbesserung bedingten

Monatsbetreffnisse sind in dieser Berechnung
nicht berücksicht.)

Bei der Festsetzung der Besoldungsanteile der
Gemeinden konnte nicht vermieden werden, dass
auch die Leistungspflicht der finanzschwachen
Gemeinden deutlich zunimmt. Andernfalls hätten die
Beiträge der gutsituierten Gemeinden so hoch
geschraubt werden müssen, dass in bestimmten Fällen

ein Beitrag des Staates an die Anfangsgrundbesoldung

einer Lehrerin überhaupt weggefallen
wäre. Immerhin ist die zusätzliche Belastung der
ärmeren Gemeinden im Effekt wesentlich geringer,
als ein Blick auf die Zahlen vermuten lässt: Die
Aufwendungen der Gemeinden für Pflanzland und
Holz figurieren nicht mehr ausserhalb ihres
Barbesoldungsanteiles. Ausserdem müssen diese
Gemeinden nicht mehr auf dem Umweg über die
Beteiligung an den Teuerungszulagen einen Beitrag
an die Sozialzulagen leisten.

III. Erörterung des Entwurfes

Um eine bessere Uebersichtlichkeit zu erreichen,

wurde die Systematik des bestehenden
Gesetzes verlassen und eine Einteilung in die Kapitel
Besoldungen, Versicherung und Kostenteilung
vorgenommen. Da sich nicht alle Vorschriften unter
die Ueberschriften subsumieren liessen, mussten
noch zwei kleine Kapitel angehängt werden und
die Schluss- und Uebergangsbestimmungen sind
wie üblich in einem besonderen Kapitel zusammen-
gefasst. Dem ersten, grundsätzlichen, Artikel
wurde keine besondere Kapitelüberschrift gegeben.

Art. 2 bringt die Legaldefinition der Begriffe
«Grundbesoldung», «ordentliche Besoldung» und
«Besondere Entschädigungen». Mit Rücksicht auf
die bei der Kostenteilung zwischen Staat und
Gemeinden entstehenden Probleme mussten die
Zulagen für Lehrerinnen an oberen Klassen, welche
Handarbeitsunterricht erteilen, und Lehrern an
erweiterten Oberschulen in die Grundbesoldung
einbezogen werden. — Art. 7 entspricht der
bisherigen Regelung; er erfährt aber durch Art. 32
eine neue Ergänzung, die grundsätzlich, früher
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oder später wohl auch praktisch, von Bedeutung
ist. — Mit Art. 10 soll verhindert werden, dass
Gemeinden aus Ersparnisgründen den
Hauswirtschaftsunterricht vor Ende des Schuljahres abbrechen,

sobald sie die reglementarische Mindeststundenzahl

erreicht haben. — Art. 13 lässt die
Dienstalterszulagen von einem bestimmten Altersjahr an,
statt wie bisher von einem bestimmten Dienstalter
an, laufen. — Die Art. 14—17 und 20 bringen im
Wesentlichen eine Anpassung an das Staatspersonal.

Die Abweichungen von der bisherigen
Regelung wurden vorn unter II. besprochen.

Die Neuerungen, welche das Kapitel über die
Kostenteilung bringt, sind bereits erörtert worden.
Es sei noch besonders auf Art. 33 hingewiesen, der
die nachdrücklich gewünschte Befreiung der Lehrer

von den durch einen Wiederholungskurs
verursachten Vertretungskosten bringt. Bei andern
obligatorischen Diensten kann der Lehrer in der
Regel einen Einfluss auf den Zeitpunkt des Ein-
rückens ausüben, so dass in den Fällen, in denen
der Dienst nicht während den Ferien geleistet wird,
der Lehrer einen Teil der Kosten übernehmen soll.

Je vollständiger die gebrechlichen Kinder er-
fasst und einer geeigneten Spezialschulung zugeführt

werden, umso deutlicher wird auch die
Bedeutung der privaten Anstalten für die Betreuung
dieser Kinder. Die Erhöhung der Staatsbeiträge
an die Besoldungen der Lehrkräfte dieser Anstalten

von Fr. 2160.— auf Fr. 3000.— (10 °/oige Zulage
inbegriffen), ist trotz den erheblichen Betriebsbeiträgen,

die der Staat daneben noch leistet, gerechtfertigt.

— Auch die vielerorts noch privaten
Kindergärten stehen zur öffentlichen Schule in einem
ähnlichen Verhältnis wie die genannten Heime.

Ihre Entwicklung ist noch so stark im Fluss, dass
eine bestimmte Regelung im Gesetz heute verfrüht
wäre.

Art. 37 bildet vorab soweit noch nötig einen
Ersatz für den jetzigen Art. 14 des LBG, wie vorn
unter II 6 bereits ausgeführt wurde.

Art. 38 bringt eine neue Kompetenzordnung,
welche dem Art. 20 des Primarschulgesetzes ange-
passt ist. — Streitigkeiten zwischen Lehrer und
Gemeinde über eine Besoldungsforderung betreffen

häufig auch den Staatsanteil, so dass deren
Zuweisung an eine unabhängige Urteilsbehörde
gegeben ist.

Es ist vorauszusehen, dass die Staatsfunktionäre
bereits im Jahr 1956 in den Genuss einer

Besoldungsverbesserung gelangen. Eine rückwirkende
Inkraftsetzung des Lehrerbesoldungsgesetzes,

welche aus Ueberlegungen der Gerechtigkeit
naheliegen könnte, müsste zu unabsehbaren technischen
Schwierigkeiten führen. Wir ziehen es daher vor,
dem Grossen Rate vorzuschlagen, es sei für das
Schuljahr 1956/57 auf dem bisherigen Besoldungssystem

eine Zulage auszurichten, welche ungefähr
der Verbesserung, die das Staatspersonal erhält,
entspricht. Art. 41 ist in diesem Sinne redigiert.

Bern, den 19. Januar 1956.

Der Erziehungsdirektor:
Moine



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 20. Januar und 6. und 7. Februar 1956

Gesetz
über die Besoldungen der Lehrerschaft

an den Primär- und Mittelschulen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Art. 1. Die Lehrerschaft der Primär- und Mit- Gemeinsame
telschulen wird durch Staat und Gemeinden ge-
meinsam nach den nachstehenden Bestimmungen und Gemeinde

besoldet.
Die Gemeinden sind verpflichtet, jeder Lehrkraft

mindestens die durch das vorliegende Gesetz
festgesetzten Besoldungsanteile auszurichten.

Gemeinden mit eigener Besoldungsordnung
haben diese dem Regierungsrat zur Genehmigung zu
unterbreiten.

I. Barbesoldungen und Naturalleistungen

Art. 2. Es werden folgende Besoldungsbestand- Bestandieiie
teile unterschieden: ifchen Besoi-

a) Feste Grundbesoldung (feste Anfangsgrundbe-
duni'

soldung und Dienstalterszulagen, sowie
eventuelle Zulagen gemäss Art. 3 Abs. 5 und 6);

b) prozentualer Zuschlag auf der festen Grundbesoldung

gemäss Art. 5 ;

c) Familienzulage;
d) Kinderzulagen;
e) Naturalleistung für Primarlehrkräfte und

Haushaltungslehrerinnen, bezw. Entschädigung für
fehlende Naturalleistungen;

f) Naturalienausgleich für Sekundarlehrkräfte
gemäss Art. 6;

g) allfällige Teuerungszulagen.

Besondere Entschädigungen der Gemeinden für
zusätzliche Dienstleistungen (fakultative Fächer,
Vorsteherschaft usw.) gehören nicht zur ordentlichen

Besoldung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956.



Feste Art. 3. Die jährlichen Grundbesoldungen an den
dungdanPrï- Primarschulen betragen für:
marschulen

Primarlehrer Fr. 7200.— bis Fr. 9840.—
Primär- und
Haushaltungslehrerinnen Fr. 6840.— bis Fr. 9480.—
Arbeitslehrerinnen
je Klasse Fr. 1050.— bis Fr. 1500.—

Nicht vollamtlich angestellte Haushaltungslehrerinnen

erhalten je Unterrichtsstunde einen
Tausendstel der Besoldung einer vollamtlichen
Haushaltungslehrerin (vergl. Art. 10).

Wenn der Arbeitsschulunterricht für Klassen
bis und mit dem 3. Schuljahr nicht von der Inhaberin

der Klasse erteilt wird, so verringert sich die
Besoldung der Lehrerin um Fr. 1050.—.

Vom 4. Schuljahr an erhält eine Primarlehre-
rin, welche die Arbeitsschule für die Mädchen
ihrer Klasse nicht führt, die volle Besoldung;
erteilt sie den Arbeitsschulunterricht, so erhält sie
dafür eine feste Zulage von Fr. 780.—.

Lehrkräfte an erweiterten Oberschulen und
Hilfsklassen erhalten eine jährliche Zulage von
Fr. 1320.—, sofern sie einen entsprechenden
Lehrausweis besitzen.

FeSte Art. 4. Die jährlichen Grundbesoldungen an
Gdungban01 den Sekundärschulen und Progymnasien ohne
sekundär- Oberabteilung betragen für:

schulen und
Progymnasien sekundarlehrer Fr. 9840.— bis Fr. 13 440.—

Sekundarlehrerinnen Fr. 9240.— bis Fr. 12 840.—

Haushaltungs- und Arbeitslehrerinnen werden
gemäss Art. 3 besoldet.

Art. 5. Der Zuschlag gemäss Art. 2 lit. b beträgt
10 % der festen Grundbesoldung.

Naturalien- Art. 6. Uebersteigt in einer Gemeinde ohne
ausgieich eigene Besoldungsordnung der Naturalienwert den

Betrag von Fr. 1100.—, so haben die Sekundarlehr-
kräfte gegenüber der Gemeinde Anspruch auf
einen Naturalienausgleich mindestens in der Höhe
des Mehrbetrages.

In Gemeinden mit eigener Besoldungsordnung
sind die Ansätze so festzulegen, dass der
Besoldungsunterschied zwischen Primär- und Sekundar-
lehrkräften sowohl den besondern örtlichen
Verhältnissen der betreffenden Gemeinde wie auch
den für die Gemeinden ohne eigene Besoldungsordnung

geltenden Bestimmungen angemessen
Rechnung trägt.

Wo Ortszulagen ausgerichtet werden, sollen sie
für die Sekundarlehrerschaft mindestens gleich
hoch angesetzt werden wie für die Primarlehrer-
schaft.

Besoldung der Art. 7. Die Besoldung der Lehrkräfte an Gym-
LGymnafstfenn nasien sowie an Seminarabteilungen und Handels¬

schulen, die mit einer Mittelschule verbunden sind,
wird von den betreffenden Gemeinden festgesetzt.



JVfe 1 — 11

Art. 8. Die Besoldung provisorisch gewählter Besoldung
Lehrkräfte wird durch eine Verordnung des Re- gewählte?1
gierungsrates geregelt; sie darf bei Uebernahme Lehrkräfte
einer vollen Lehrstelle und neun Schulwochen im
Vierteljahr die gesetzliche Anfangsbesoldung nicht
unterschreiten.

Art. 9. Hilfslehrer an Mittelschulen beziehen, Besoldung der
auf ihre Stundenverpflichtung berechnet, die Hlllslehrer

gleiche Besoldung wie die Lehrkräfte mit voller
Stundenzahl.

Art. 10. Nicht vollamtliche Haushaltungslehre- Besoldung
rinnen, deren Stunden sich stundenplanmässig nnSerVHaus-

über das ganze Schuljahr (oder Schulsemester) ver- haitungs-
lenrerinnen

teilen, haben Anspruch auf die Entschädigung für
diejenige Zahl von Unterrichtsstunden, die sich aus
Stundenplan und Wochenzahl ergibt.

Art. 11. Der Regierungsrat setzt die Entschädi- Entschädigung

für die Stellvertretung fest. Die Verteilung g"eftreterte11
auf Staat, Gemeinde und vertretene Lehrkraft
erfolgt nach Art. 33.

Art. 12. Zur Anfangsgrundbesoldung kommen Höhe der

je nach Dienstalter zehn jährliche Dienstalterszu- DlIuiagenIS
lagen von
Fr. 264.— für Primarlehrkräfte und vollamtliche

Haushaltungslehrerinnen,
Fr. 360.— für Sekundarlehrkräfte.

An patentierte Arbeitslehrerinnen, die keine
Primarschulklasse führen, wird für jede Klasse
nach je zwei Dienst jähren eine Dienstalterszulage
von Fr. 90.— ausgerichtet, höchstens aber deren
fünf.

An nicht vollamtlich angestellte Haushaltungslehrerinnen

werden je Unterrichtsstunde bis zu
zehn jährliche Dienstalterszulagen von 30 Rappen
ausgerichtet, in einem Schuljahr aber höchstens
für 1000 Stunden.

Art. 13. Für die Berechnung der Alterszulagen Berechnung
fallen die Dienstjähre an öffentlichen Schulen des aîtersFûfigen
Kantons uind an staatlichen oder vom Staate
unterstützten Anstalten im Betracht. Jedoch wird von
der vor Vollendung des 24. Altersjahres geleisteten
Dienstzeit höchstens ein Jahr angerechnet, und der
Anspruch auf eine Dienstalterszulage beginnt je-
weilen auf Semesteranfang zu laufen.

Es steht im Ermessen der Erziehungsdirektion,
auch anderen Schuldienst, ausnahmsweise auch
andere Tätigkeiten, ganz oder teilweise anzurechnen.

Ueber das Ausmass der Anrechnung von
stellvertretungsweise geleistetem Schuldienst
entscheidet die Erziehungsdirektion.

Steht eine Arbeitslehrerin oder Haushaltungslehrerin

an mehreren Klassen seit ungleich langer
Zeit im Schuldienst, so bemessen sich die Dienstjahre

aller Klassen vom Zeitpunkt der Uebernahme

der ersten Klasse an.
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Familien- Art. 14. Verheiratete Lehrer erhalten eine Fa-

züiage miiienzulage von Fr. 300.— im Jahr.
Verwitwete und geschiedene Lehrkräfte, die

eine eigene Haushaltung führen, sind den Verheirateten

gleich gestellt.
Verheirateten Lehrerinnen oder Arbeitslehrerinnen,

die zur Hauptsache für den Unterhalt ihrer
Familie zu sorgen haben, sowie ledigen, verwitweten

und geschiedenen Lehrkräften ohne eigene
Haushaltung, die eine Unterstützungspflicht zu
erfüllen haben, oder solchen, die gemeinsam mit
Eltern oder Geschwistern eine Haushaltung führen
und für die Haushaltungskosten zur Hauptsache
aufkommen, kann die Erziehungsdirektion die
Familienzulage bis zum vollen Betrage ausrichten.
Ueber die Versicherung von Zulagen, die in das
Ermessen der Erziehungsdirektion gestellt sind,
entscheidet der Regierungsrat.

Kinderzulage Art. 15. Wer für ein Kind dauernd sorgt, erhält
bis zum zurückgelegten 18. Altersjähr des Kindes
eine jährliche Zulage von Fr. 120.—. Die Kinderzulage

wird auf Gesuch hin auch ausgerichtet für
nicht voll erwerbstätige Kinder bis zum 20. Altersjahr

und dauernd erwerbsunfähige Kinder jeder
Altersstufe, sofern sie von keiner andern Seite eine
Rente oder andere dauernde Zuwendung erhalten.
Wird ein Kind, für das die Kinderzulage über das
18. Altersjahr gewährt wurde, erwerbstätig, so ist
dies der Erziehungsdirektion auf dem Dienstweg
sofort zu melden. Sind Ehemann und Ehefrau
erwerbstätig, so wird die Kinderzulage in der Regel
nur ausgerichtet, wenn der Ehemann eine Lehrstelle

versieht. Die Kinderzulagen werden nicht
versichert.

Aenderungen Art. 16. Aenderungen des Zivilstandes oder der
standeTusw. Zahl der Kinder sind dem zuständigen Schulin¬

spektor zu melden. Ein Anspruch auf Zulagen aus
solchen Aenderungen besteht erst vom Ende des
Monats hinweg, in welchem die Aenderung dem
Schulinspektor schriftlich gemeldet wurde.

Dienstalters- Art. 17. Allen Lehrkräften wird vom Staat nach
geschenk 25 und 40 Dienstjähren im bernischen Schuldienst

ein Dienstaltersgeschenk im Betrage einer
Monatsbesoldung (Grundbesoldung) ausgerichtet. Das
Geschenk wird nicht ausgerichtet, wenn Amtsführung
und Verhalten in den letzten Jahren zu schweren
Beanstandungen Anlass boten.

Das Dienstaltersgeschenk wird schon nach 35
Dienstjähren ausgerichtet, wenn die Lehrkraft das
65. Altersjahr erreicht hat und aus dem Schuldienst
ausscheiden muss.

Natural- Art. 18. Die Gemeinden haben für jede Primar-
leistung lehrsteile und an vollamtlich angestellte Haushal¬

tungslehrerinnen eine anständige freie Wohnung,
auf dem Lande mit Garten, anzuweisen.

Die Gemeinden können an Stelle der Wohnung
eine den örtlichen Verhältnissen angemessene
Barentschädigung ausrichten.

Nicht vollamtlich angestellte Haushaltungslehrerinnen

haben pro Unterrichtsstunde An-



spruch auf einen Tausendstel des einer Primar-
lehrerin zustehenden Naturalienwertes.

Bei jeder Ausschreibung einer Lehrstelle ist die
Barentschädigung für die Wohnung anzugeben.
Ausnahmen kann die Erziehungsdirektion gestatten

in Gemeinden, die für ihre Lehrer eine
selbständige Besoldungsordnung aufstellen.

Art. 19. Für jeden Amtsbezirk wird eine drei-Schätzung der
gliedrige Kommission bestellt, bestehend aus dem Naturallen

Regierungsstatthalter als Vorsitzendem, einem vom
Regierungsrat zu ernennenden Vertreter der
Gemeinden und einem durch die Bezirksversammlung

der Mitglieder der Bernischen
Lehrerversicherungskasse zu wählenden Vertreter der
Lehrerschaft.

Die Kommission nimmt von Amtes wegen in
einem im Dekret zu bestimmenden Zeitpunkt eine
Ueberprüfung der Lehrerwohnungen vor. Für die
Gemeinden, welche nach Art. 18 Abs. 2 an Stelle
der Wohnungen Barbeträge ausrichten, bestimmt
sie die Höhe der Entschädigung. Die Erziehungsdirektion

ordnet durch Kreisschreiben mindestens
vier Monate vor Ablauf der Periode die Ueberprüfung

und Neueinschätzung an. Die Entscheide der
Kommission können an die Erziehungsdirektion
zur endgültigen Erledigung weitergezogen werden.

Die Kommission behandelt innerhalb der
Schätzungsperiode auch allfällige Anstände
hinsichtlich der Lehrerwohnungen. Erfolgt keine
Verständigung, so unterbreitet sie der Erziehungsdirektion

Bericht und Antrag zum Entscheid.
Die Schätzungen und Begutachtungen der

Kommission erfolgen nach Anhörung der Gemeinde
und der Vertreter der Lehrerschaft.

Nähere Bestimmungen über das von den
Kommissionen einzuschlagende Verfahren werden
durch Dekret des Grossen Rates festgesetzt.

Art. 20. Im Todesfall haben die Familienange- Besoidungs

hörigen, deren Versorger die verstorbene Lehrkraft nachgenuss

war, vom Todestag an noch Anspruch auf die
Besoldung für drei Monate. In besondern Fällen kann
der Regierungsrat den Familienangehörigen einen
Besoldungsnachgenuss für höchstens drei Monate
gewähren, auch wenn die verstorbene Lehrkraft
nicht ihr Versorger war.

Sofern den Familienangehörigen kein Anspruch
auf Versicherungsleistungen der Lehrerversicherungskasse

zusteht, kann der Regierungsrat bei
besonderer Bedürftigkeit den Besoldungsnachgenuss

um höchstens sechs weitere Monate ausdehnen.

Als Familienangehörige werden betrachtet: der
Witwer, die Witwe, die Kinder, die Eltern, die
Enkel und die Geschwister.

Den Weitergenuss der Naturalleistungen haben
die Gemeinden unter angemessener Berücksichtigung

der Verhältnisse der Hinterbliebenen zu ordnen.

Bei allfälligen Anständen entscheidet die
Erziehungsdirektion nach Anhörung der in Art. 19

vorgesehenen Kommission.

Art. 21. Staat und Gemeinden richten ihren Besoidungs

Besoldungsanteil in der Regel den Lehrkräften auszahIung

direkt aus, und zwar für die Primarlehrer und



Mittellehrer monatlich und für die Arbeitslehrerinnen

vierteljährlich. Wenn die Verhältnisse es

gestatten, kann der Regierungsrat für die
Arbeitslehrerinnen die monatlich Auszahlung beschlies-
sen.

Die Entschädigungen für Naturalleistungen
können auch vierteljährlich ausbezahlt werden.

Auf Vereinbarung zwischen Staat und Gemeinde
hin kann der Anteil des Staates den Gemeinden

zuhanden der Lehrerschaft ausgerichtet werden.
Anderseits kann der Staat bei besondern

Verhältnissen die ganze Besoldung auszahlen unter
Abrechnung mit den betreffenden Gemeinden.

Die Besoldungen der Haushaltungslehrerinnen
und die besonderen Entschädigungen, namentlich
für fakultativen Unterricht, werden durch die
Gemeinden ausgerichtet, die am Ende des Schuljahres
den Staats- oder Bundesbeitrag an die geleistete
Besoldung erhalten. Für Haushaltungslehrerinnen
hat die Auszahlung ordentlicherweise monatlich zu
erfolgen.

II. Versicherung bei der Lehrerversicherungskasse

Obligatori- Art. 22. Die an öffentlichen Schulen definitiv
zïrLehrer" angestellten Lehrkräfte sind verpflichtet, der ber-

versiche- nischen Lehrerversicherungskasse beizutreten. Das
rungs asse

gjp- für tjie Lehrkräfte an staatlichen
Anstalten, in denen Kinder im schulpflichtigen Alter
unterrichtet werden.

Beiträge an Art. 23. Die Leistungen und Ansprüche der Mit-
die lvk giieder und die Leistungen des Staates an die

Lehrerversicherungskasse werden durch Dekret
des Grossen Rates festgelegt.

Versicherte Art. 24. Der Grosse Rat bestimmt, welcher Teil
Besoldung der Bezüge der Lehrerschaft für die Festsetzung

der Versicherungsleistungen in Berechnung fällt.
Vorbehalten bleibt Art. 14 Abs. 3.

Versetzung Art. 25. Lehrkräfte, die wegen körperlicher
n stand" e oder geistiger Gebrechen ihrem Amte nicht mehr

genügen oder die in den Statuten der
Lehrerversicherungskasse vorgesehene Altersgrenze erreicht
haben, können auf ihr Ansuchen oder von Amtes
wegen in den Ruhestand versetzt werden.

III. Aufteilung der Kosten zwischen Staat und
Gemeinden

Leistungen Art. 26. Die Naturalleistungen an die Lehrter
Gemein- kräfte gemäss Art. 18 und Art. 6 Abs. 1 sind voll-den und des ^ -, _ _

Staates an die ständig von den Gemeinden aufzubringen.
Lehrkräfte

Ausschliesslich zu Lasten des Staates gehen
folgende Leistungen an die Lehrkräfte:
1. Die Sozialzulagen (Art. 14—16);
2. Dienstaltersgeschenke (Art. 17);
3. die Arbeitgeberbeiträge an die Lehrerversiche-

rungskasse. - -



In die Summe der Grundbesoldungen teilen sich
der Staat einerseits und die Gemeinden andererseits

je ungefähr zur Hälfte in der Weise, dass der
Staat alle Dienstalterszulagen sowie die Zulagen
gemäss Art. 3 Abs. 5 und 6 ausrichtet und dazu
soweit nötig einen Teil der Anfangsgrundbesoldungen.

Jedes Gemeinwesen zahlt auf seinem festen
Grundbesoldungsanteil auch den prozentualen
Zuschlag gemäss Art. 5.

Art. 27. Der jährliche Anteil der Gemeinden an Rahmen der
der festen Anfangsgrundbesoldung beträgt je nach G|me\iee"
ihrer Leistungsfähigkeit für:
Primarlehrkräfte und
vollamtliche Haushaltungslehrerinnen

Fr. 2010.— bis 6450.—
Sekundarlehrkräfte Fr. 3660.— bis 8100.—
Arbeitslehrerinnen je Klasse Fr. 300.— bis 972.—

Für nicht voll angestellte Haushaltungslehrerinnen
haben die Gemeinden je Unterrichtsstunde

einen Tausendstel des für vollamtliche
Haushaltungslehrerinnen geltenden Anteils an der
Grundbesoldung zu übernehmen.

Art. 28. Für die Bemessung des Anteils an der Bemessung
festen Anfangsgrundbesoldung werden die Ge- dedeanteieisn"

meinden im Rahmen der in Art. 27 bestimmten
Beträge in Besoldungsbeitragsklassen eingereiht,
und zwar in Berücksichtigung des Teilungsgrundsatzes

von Art. 26 Abs. 3.

Art. 29. Die Einreihung erfolgt von 6 zu 6 Jah-Einteilung der
ren auf Grund von Erhebungen über die finanziel- GJSoîdungs-n
len Verhältnisse der Gemeinden. Es sollen für die beitrage-

Klassen
Einreihung namentlich die Steuerkraft, die Steueranlage

und die Zahl der Primär- und Sekundar-
schulklassen einer Gemeinde massgebend sein.

Die Einreihung in Besoldungsbeitragsklassen
von Sekundärschulen, die von mehreren Gemeinden

garantiert sind, geschieht auf Grund der
Steuerverhältnisse und der Zahl der Sekundar-
schüler dieser Gemeinden.

Besondere Verhältnisse, wie Beiträge und
Schulgelder aus andern Gemeinden, sind bei der
Einreihung angemessen zu berücksichtigen.

Den bezüglichen Berechnungen sind, abgesehen
von der Zahl der Schulklassen, die Durchschnittszahlen

der erfassbaren vorausgegangenen sechs
Jahre zugrunde zu legen.

Das Nähere wird durch ein Dekret des Grossen
Rates geordnet.

Art. 30. Bei Veränderungen in der Zahl der Neuberech-
Lehrstellen einer Gemeinde findet auf den Beginn "trägskiasfe'"
des Quartals, auf welches die Veränderung eintritt, bei Aende-

eine neue Berechnung der Beitragsklassen dieser derzahinder
Gemeinde Statt. Lehrstellen

Art. 31. Wo im Hinblick auf besondere Steuer-, ueberprüfung
Erwerbs-, Verkehrs- oder Lebensverhältnisse die dk[aSene?n-~

Einreihung einer Gemeinde in die Besoldungsbei- reihung
tragsklassen nicht als zutreffend erscheint, ist der
Regierungsrat befugt, eine Untersuchung
anzuordnen und nach deren Ergebnis die Gemeinde in



eine höhere oder niedrigere Beitragsklasse zu
versetzen.

Besoldungen Art. 32. An die Besoldungen gemäss Art. 7 lei-
nasiauehrër stet der Staat die Hälfte. Der Grosse Rat ist jedoch

usw. befugt, eine Maximalgrenze einzuführen, wenn
eine Gemeinde ihre Besoldungen wesentlich höher
ansetzt, als der Staat an seinen entsprechenden
Anstalten.

Verteilung Art. 33. Die Kosten für die Stellvertretung er-
der steiiver- krankter Lehrkräfte, für Wöchnerinnen bis höch-

"ostèrf stens sechs Wochen, fallen zur Hälfte dem Staat
und je zu einem Viertel der Gemeinde und der
vertretenen Lehrkraft zu.

Bei der Dienstleistung als Rekrut übernehmen
der Staat 10 °/o, die Gemeinde 40 %> und die
vertretene Lehrkraft 50 °/o der Stellvertreterkosten.
Bei Wiederholungskursen einschliesslich
Kadervorkursen trägt der Staat 25 °/o und die Gemeinde
75% der Vertretungskosten. Bei andern
obligatorischen Militärdienstleistungen wird der Staat
mit 15 %, die Gemeinde mit 60 % und der Vertretene

mit 25 % der Stellvertreterkosten belastet. In
allen diesen Fällen kommt der ganze Betrag der
Erwerbsausfallentschädigung der Gemeinde zu.
Tritt in der Erwerbsersatzordnung eine wesentliche
Aenderung ein, so ist der Grosse Rat befugt, die
vorstehenden Ansätze entsprechend anzupassen.

Bei freiwilligem Militärdienst hat der Lehrer
für die Kosten seiner Vertretung selber
aufzukommen.

Alles Nähere wird durch eine Verordnung des
Regierungsrates bestimmt.

Besondere Art. 34. Die Beteiligung des Staates an den von
Egîfngeni den Gemeinden festzusetzenden besondern Ent¬

schädigungen für den fakultativen Unterricht und
die Vorsteherschaft in Mittelschulen wird durch
Dekret des Grossen Rates geordnet. Sie entspricht
ordentlicherweise dem Anteil des Staates an den
Grundbesoldungen der Lehrer.

euerungs- Art. 35. Für die Gewährung und die Bemessung
zuiagen von Teuerungszulagen ist der Grosse Rat zustän¬

dig. Sie werden vom Staat und den einzelnen
Gemeinden im gleichen Verhältnis getragen wie die
ordentlichen Besoldungen.

Sofern der Grosse Rat weitere Teile der
Teuerungszulagen des Staatspersonals in die Besoldungen

einbezieht, sind die gleichen Massnahmen
auch hinsichtlich der Teuerungszulagen der
Lehrerschaft zu beschliessen. Die Lastenverteilung
gemäss Art. 26 bleibt die gleiche.

IV. Besondere Beiträge des Staates

staatsbeitrag Art. 36. An die Besoldung der Lehrkräfte nicht-
Ifchespezfaf-'staatlicher, aber vom Staate anerkannter Spezial-
Kindernärten sc^ulen> Heime und Anstalten (Art. 71 und 72 des

n erg r en
prjmarsckuigesetzes vom 2. Dezember 1951)
bezahlt der Staat einen Jahresbeitrag von Fr. 3000.—
je Lehrstelle. Dazu kommen allfällige Teuerungszulagen.

Dieser Betrag wird auch an die Besoldung
des Hausvaters und der Hausmutter ausgerichtet.



Der Staat leistet auch Beiträge an die Besoldung

der Kindergärtnerinnen. Er beteiligt sich an
der Versicherung der Kindergärtnerinnen durch
die Lehrerversicherungskasse. Das Nähere wird
durch ein Dekret des Grossen Rates bestimmt.

Art. 37. Der Grosse Rat erlässt ein Dekret mit Ausserordent-
verbindlichen Richtlinien über die Ausrichtung Il0bliträ||ts"
ausserordentlicher Beiträge an folgende Empfänger:

a) besonders schwer belastete Gemeinden mit
geringer Steuerkraft, namentlich für Unterhalt
von Schulhäusern, Beschaffung von Schulmobiliar

und allgemeinen Lehrmitteln;
b) besondere öffentliche oder private Schulen, die

mit Rücksicht auf Wegschwierigkeiten bestehen
oder errichtet werden;

c) Lehrkräfte in abgelegenen Ortschaften oder in
besondern Verhältnissen, im Einzelfall höchstens

Fr. 1000.—;

d) Lehrerinnen an Gesamtschulen und an Mittel-
und Oberstufen mehrklassiger Schulen;

e) Haushaltungs- und Arbeitslehrerinnen, die an
verschiedenen Orten unterrichten und deshalb
einen verhältnismässig weiten Weg zurückzulegen

haben.

V. Verschiedenes

Art. 38. Gemeinden, die den gesetzlichen Vor- Massnahmen
Schriften über den Schulunterricht und den darauf tung^esetz-
beruhenden Anordnungen der zuständigen Behör- "^schritten"
den nicht Folge leisten, erhalten keine
ausserordentlichen Beiträge. Sie können auch von der
Erziehungsdirektion nach erfolgloser Mahnung
vorübergehend in eine höhere Besoldungsbeitragsklasse

versetzt werden. Gegen eine derartige
Versetzung steht den Gemeinden das Recht des
Rekurses an den Regierungsrat offen.

Art. 39. Alle Streitigkeiten zwischen Lehrer- Streitigkeiten
schaft und Behörden über Besoldungsansprüche,
Wohnung oder Entschädigungen für diese inbegriffen,

unterliegen der Beurteilung des bernischen
Verwaltungsgerichtes.

VI. Uebergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 40. Die Einreihung der Gemeinden in Be- uebergangs-
soldungsbeitragsklassen für die Zeit vom 1. April ^/r'eflènd8
1957 bis 31. März 1963 erfolgt gestützt auf die Einreihung
Steuerverhältnisse der Jahre 1949 bis 1954. der °|ein

Art. 41. Für das Schuljahr 1956/57 erhält die uebergangs-
Lehrerschaft eine Uebergangszulage von 11% auf losung

der bisherigen gesetzlichen Grundbesoldung
zuzüglich Dienstalterszulagen und, sofern ein
Anspruch besteht, ein Dienstaltersgeschenk in der
Höhe einer Monatsbesoldung.

Diese Zulage wird versichert.
Jedes Gemeinwesen zahlt die 11% auf seinem

Anteil an der Grundbesoldung, bzw. auf den
Alterszulagen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956.



Aufhebung Art. 42. Durch dieses Gesetz werden die ihm
bEriasser widersprechenden Bestimmungen früherer Ge¬

setze, Dekrete und Verordnungen aufgehoben,
insbesondere das Lehrerbesoldungsgesetz vom 22.
September 1946 und das Gesetz vom 5. Juli 1942 über
die Ausrichtung von Teuerungszulagen an die
Lehrerschaft.

Inkrafttreten Art. 43. Dieses Gesetz tritt auf den 1. April 1957
in Kraft.

Bern, den 20. Januar/7. Februar 1956.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:
Dr. M. Gafner

Der Staatsschreiber:
Schneider

Bern, den 6. Februar 1956.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:

W. Luder
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Vortrag der Erziehungsdirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend das Gesetz über die Mittelschulen

(Dezember 1955)

Die geltende Gesetzgebung kennt kein
Mittelschulgesetz, das im Sinne des vorliegenden
Entwurfes sowohl die Sekundärschule als auch das
Gymnasium erfasst. Massgebend für diese beiden
Schulstufen sind folgende Gesetze:

das Gesetz über die Organisation des Schulwesens
im Kanton Bern

vom 24. Juni 1856;

das Gesetz über die Sekundärschulen des Kantons
Bern

vom 24. Juni 1856;

das Gesetz über die Kantonsschulen
vom 26. Juni 1856;

das Gesetz betreffend Aufhebung der Kantonsschule

in Bern, sowie einige damit zusammenhängende

Aenderungen der Schulgesetzgebung
vom 27. Mai 1877.

Von diesen grundlegenden Gesetzen haben für
die Organisation der Schule und ihren Betrieb nur
noch das Sekundarschulgesetz von 1856 und das
Gesetz über die Aufhebung der Kantonsschule in
Bern von 1877 praktische Bedeutung. Auch sie sind
aber in vielen ihrer Bestimmungen überholt oder
weisen fühlbare Lücken auf. Sie besitzen jedoch
den Vorteil, dass sie einer weitgehenden Reglementierung

durch den Regierungsrat keine
unüberbrückbaren Hindernisse in den Weg legten. Diese
erfolgte, im wesentlichen gestützt auf Art. 24 des
Sekundarschulgesetzes vom 26. Juni 1856, im
Reglement für die Sekundärschulen des Kantons Bern
vom 21. Dezember 1928. In § 50 dieses Reglementes
wird bestimmt, es gelte sinngemäss auch für Pro¬

gymnasien, Gymnasien und Oberabteilungen von
Sekundärschulen. Aus dieser Bestimmung ist
ersichtlich, wie ungenügend eigentlich die
Gymnasialgesetzgebung ist. Sie bildet aber auch einen
deutlichen Hinweis auf die zwischen der unteren
und der oberen Mittelschule bestehenden natürlichen

Bindungen.

Von Erlassen, die ebenfalls Belange der Mittelschule

regeln, seien noch erwähnt:

das Gesetz über die Besoldungen der Lehrerschaft
an den Primär- und Mittelschulen

vom 22. September 1946;

das Gesetz über die Fortbildungsschule für Jünglinge

und das hauswirtschaftliche Bildungswesen
vom 6. Dezember 1925;

das Gesetz über die Abänderung einiger Bestim¬
mungen der Schulgesetzgebung

vom 21. Januar 1945;

das Gesetz über die Primarschule
vom 2. Dezember 1951,

und eine Reihe von Erlassen, die sich auf dieses
Gesetz stützen (Schulzahnpflege, Schüler und Vereine

u. a. m.).

Ein blosser Blick auf die Vielfalt dieser Erlasse,
vielmehr noch die nähere Beschäftigung mit ihnen,
lässt die seit Jahrzehnten bestehenden Wünsche
nach einer organischen gesetzlichen Ordnung des
bernischen Mittelschulwesens als sehr verständlich
erscheinen.

Die ersten Vorarbeiten zu einer neuen Gesetzgebung

für die Mittelschulen wurden bereits 1947
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an die Hand genommen. Sekundarschulinspektor
Dr. P. Marti besprach in verschiedenen Fachkonferenzen

mit der Sekundarlehrerschaft und Vertretern
der Schulkommissionen eine Anzahl von

Punkten, die in einem neuen Sekundarschulgesetz
einer Regelung harrten. Leider war es ihm nicht
mehr möglich, die Ergebnisse der Konferenzen und
seine Schlüsse und Vorschläge zu einem Bericht
zusammenzufassen.

Veranlasst durch einen Vortrag des damaligen
Erziehungsdirektors Dr. M. Feldmann, griff der
bernische Gymnasiallehrerverein ebenfalls im
Jahre 1947 die Frage einer künftigen
Gymnasialgesetzgebung auf. Das Ergebnis seiner Arbeit
reichte er anfangs 1950 in Form eines
Gesetzesentwurfes der Erziehungsdirektion ein. Dieser
Entwurf wurde den Schulkommissionen der bernischen
Gymnasien und der kantonalen Maturitätskom-
mission zur Stellungnahme unterbreitet.

Im Zusammenhang mit dem Wechsel des
Direktionsvorstehers unterblieben weitere Massnahmen
bis zu Beginn des Jahres 1953. Im Februar dieses
Jahres beauftragte die Erziehungsdirektion
Sekundarschulinspektor Dr. H. Dubler, einen eingehenden

Bericht zur Frage einer künftigen Sekundar-
schulgesetzgebung auszuarbeiten und dabei auch
zur Frage Stellung zu nehmen, ob ein Mittelschulgesetz,

umfassend Sekundärschulen, Progymnasien
und Gymnasien, oder getrennte Gesetze für
Gymnasium und Sekundärschule vorzusehen seien.

Um dem Berichte eine konkrete Grundlage zu
geben, erstattete ihn der Beauftragte in Form von
Erläuterungen zu einem ausgearbeiteten Entwurf
eines Gesetzes über die Mittelschulen. Die Frage
Mittelschulgesetz oder Sekundarschulgesetz und
Gymnasialgesetz war also im Entwürfe zugunsten
eines sowohl die Sekundärschule als auch das
Gymnasium umfassenden Mittelschulgesetzes
beantwortet worden. Die Erziehungsdirektion schloss
sich dieser Auffassung an. Diese war übrigens
bereits von den Kommissionen zweier Gymnasien in
ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines
Gymnasialgesetzes mit Nachdruck vertreten worden. Es
sprechen gewichtige Gründe für eine solche
Lösung. Alle Bestimmungen über Schulbauten, Wahl
und Wiederwahl, Pflichten und Rechte des Lehrers,

über Beschwerde- und Disziplinarmassnahmen
gegen Schüler und Lehrer, Zusammensetzung,

Pflichten und Rechte der Kommissionsmitglieder
u. a. m. sind für Sekundärschule und Gymnasium
dieselben. Dazu kommt, was mehr ins Gewicht fällt
als eine bloss administrative Uebereinstimmung,
der unbestreitbar bestehende organische
Zusammenhang zwischen unterer und oberer Mittelschule.

Dieser Zusammenhang zeigt sich sehr deutlich

an allen Gymnasien mit eigenen Unterstufen
(Progymnasium, Untergymnasium). In diesen
einheitlichen Schulanstalten, in denen alle Abteilungen

von derselben Kommission geleitet werden,
unterstehen die Klassen innerhalb der Schulpflicht
der Sekundarschulgesetzgebung. Es müsste zu
unnötigen Komplikationen führen, wenn ein solcher
Schulorganismus zwei verschiedenen Schulgesetzen

unterstellt würde. Aber auch die Landsekun-
darschulen, zum mindesten ein wesentlicher Teil
von ihnen, werden wie bisher Schüler auf den
Uebertritt ins Gymnasium vorbereiten müssen.
Die Verbindung Gymnasium — Landsekundar-

schule, die von einer Gymnasiumskommission in
ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines
Gymnasialgesetzes als praktisch vorhanden und
unentbehrlich bezeichnet wird, darf auch in Zukunft
nicht abreissen. Ein gemeinsames Gesetz ist ein —
und zwar eines der wirkungsvollsten — Mittel, um
einer gefährlichen Isolierung des Gymnasiums
entgegenzuwirken.

Der Entwurf wurde einer vom Regierungsrat
gewählten Expertenkommission unterbreitet. Dieser

gehörten ausser Vertretern von Schulbehörden
(Maturitätskommission, Sekundarschulinspektorat
I und II, Primarschulinspektorat,
Gymnasiumskommissionen, städtische Schuldirektionen) auch
Rektoren, Schulvorsteher, Lehrer und eine Lehrerin
der vom Gesetz erfassten Schulstufen an. Den Vorsitz

führte der Erziehungsdirektor. In einer ersten
Lesung von acht Sitzungen und einer zweiten
Lesung von vier Sitzungen in der Zeit vom Dezember
1953 bis März 1955 wurde der Entwurf gründlich
durchberaten. Dabei wurden Meinungsäusserungen

und Gutachten verschiedener Amtsstellen und
anderer Instanzen angefordert oder entgegengenommen.

Es waren dies vor allem: verschiedene
Direktionen des Regierungsrates, der Synodalrat
der evangelisch-reformierten Landeskirche, die
Römisch-katholische Kommission, die Christ-katholische

Kirchenkommission, die Maturitätskommission,

der Bernische Frauenbund, die Konferenz
der Gymnasialrektoren, der Gymnasiallehrerverein,

der Mittellehrerverein, das Freie Gymnasium
in Bern. Die wertvolle Mitarbeit dieser Behörden
und Institutionen sei auch hier bestens verdankt.

Viel zu reden gab der Einbau des
hauswirtschaftlichen Unterrichtes für schulpflichtige Mädchen

in die ordentliche Schulgesetzgebung. Gegen
diese Absicht machte sich eine gewisse Opposition
geltend, welche dem Hauswirtschaftsunterricht im
Rahmen der übrigen Fächer eine Sonderstellung
geben möchte, vor allem hinsichtlich der Zuteilung
von Stunden und der Ausschaltung der für alle
Fächer verantwortlichen Schulkommission. Eine
gründliche und unvoreingenommene Prüfung der
Frage hat jedoch dazu geführt, dass auch in Kreisen,

die dem Hauswirtschaftsunterricht besonders
nahe stehen, heute zu den im vorliegenden
Entwürfe enthaltenen Bestimmungen über den
hauswirtschaftlichen Unterricht weithin eine positive
Haltung eingenommen wird.

So hat die aus sechs Handarbeitslehnerinnen,
sechs Haushaltungslehrerinnen und einem
Schulinspektor bestehende Expertinnenkommission für
Mädchenhandarbeiten und Haushaltungsunterricht
nach Prüfung des Entwurfes zum Mittelschulgesetz

am 19. September 1955 einstimmig nachfolgende

Stellungnahme beschlossen:
«Der Einbau des Hauswirtschaftsunterrichtes

auf der Volksschulstufe in die allgemeine
Schulordnung scheint uns eine natürliche Folge und
Notwendigkeit des seit 1945 obligatorisch erklärten
Fachs. Die Kommission nimmt daher in
zustimmendem Sinne Stellung zu den im Entwurf
festgelegten Bestimmungen über den Hauswirtschaftsunterricht.»

Die Gesetzesstudienkommission des Bernischen
Frauenbundes hat ebenfalls kritisch abwägend zum
Entwurf des Mittelschulgesetzes Stellung genom-
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men. Ihr scheint diejenige Auffassung richtig zu
sein, welche den gesamten obligatorischen
Schulunterricht einheitlich gestalten, ihn der nämlichen
Gesetzgebung und soweit möglich den nämlichen
Behörden unterstellen möchte. Abschliessend
stellt sie fest, was alle Kreise beherzigen sollten,
denen der Hauswirtschaftsunterricht als Teil der
gesamten Mädchenerziehung wichtig ist: «Statt
uns um die relativ guten Lösungen des Mittelschulgesetzes

zu streiten, sollten wir uns anstrengen, für
den hauswirtschaftlichen Fortbildungsunterricht,
der oft nur ein Anhängsel an die obligatorische
Schulzeit ist, etwas besseres auszudenken.»

Wir durchgehen nachstehend den Gesetzesentwurf.
Dabei soll vor allem auf diejenigen Punkte

eingetreten werden, die gegenüber der jetzigen
Ordnung Abänderungen bringen.

A. Grundlegende Bestimmungen

(Art. 1—6)

Art. 1, Abs. 1, umschreibt abschliessend die
Schulen, auf die das Gesetz Anwendung findet.

Abs. 2 unterstellt die Progymnasien und die
Klassen der Gymnasien mit schulpflichtigen Schülern

grundsätzlich den Bestimmungen über die
Sekundärschule.

Art. 2 legt fest, dass öffentliche Mittelschulen
nur mit Genehmigung des Regierungsrates errichtet

oder aufgehoben werden können. Das geltende
Sekundarschulgesetz von 1856 besagt in Art. 3

einzig, der Regierungsrat werde bestimmen, welche
Sekundärschulen vom Staat unterstützt werden
sollen. In der Praxis wurde diese Vorschrift immer
als Recht des Regierungsrates empfunden und
gehandhabt, die Errichtung einer öffentlichen Mittelschule

zu gestatten oder abzulehnen. Es läge sicher
nicht im Interesse des Staates und der Schule,
zwischen den öffentlichen, vom Regierungsrat
genehmigten und vom Staate unterstützten Mittelschulen

und den privaten Mittelschulen eine neue
Kategorie, öffentliche, vom Staat weder genehmigte,
noch unterstützte Gemeindemittelschulen entstehen

zu lassen. Einer solchen Entwicklung, deren
Möglichkeit nach der geltenden Rechtslage nicht
ohne weiteres in Abrede gestellt werden kann, wird
durch Art. 2, Abs. 2, des Entwurfes vorgebeugt. Es
besteht dann auch Gewähr dafür, dass bei der
Errichtung neuer Mittelschulen wirklich auf die
Bedürfnisse der verschiedenen Landesteile und die
bestehenden Schulen Rücksicht genommen wird
(Art. 3 des Sekundarschulgesetzes 1856 und Art. 2
des Entwurfes).

Art. 3 legt dem Staat die Verpflichtung auf, im
Jura mit Unterstützung der Sitzgemeinde eine
Kantonsschule zu unterhalten. Die Organisation
der Anstalt soll durch ein Dekret des Grossen Rates
erfolgen. Es ist dies deshalb nötig, weil viele
Bestimmungen des Gesetzes auf eine staatliche
Anstalt nicht angewendet werden können (Zusam¬

mensetzung und Kompetenzen der Kommission,
Wahl der Lehrkräfte u. a. m.). Die ausdrückliche
Bestimmung, dass die bestehende Anstalt nur
durch Gesetz aufgehoben oder verlegt werden
könne, bedeutet eine beträchtliche Sicherung der
Kantonsschule in Pruntrut.

B. Gymnasium

(Art. 7—14)

Art. 7 überträgt dem Gymnasium selbständige
Bildungs- und Erziehungsaufgaben. Es ist also
nicht blosse Vorbereitungsanstalt der Hochschule.

Art. 8 überlässt den Aufbau des Gymnasiums
im Rahmen der eidgenössischen und kantonalen
Bestimmungen über die Maturitätsschulen den
Schulgemeinden. Es wird darauf verzichtet, eine
der an den bernischen Gymnasien zurzeit
bestehenden Organisationsformen oder eine andere als
verbindlich zu erklären. Eine solche Einengung
widerspräche den bestehenden und zum Teil
ausgeprägten regionalen und entwicklungsmässig
festgelegten Sonderbedürfnissen der bernischen
Gymnasien. Damit stünde sie aber auch in einem inneren

Gegensatze zu dem durch das Gesetz betreffend
Aufhebung der Kantonsschule in Bern aufgestellten

Grundsatz der Dezentralisation des höheren
Unterrichtes, einem Grundsatze, der angesichts
der seitherigen Entwicklung in keiner Weise etwa
als überholt bezeichnet werden kann.

Art. 9 ist deshalb von besonderer Bedeutung,
weil hier erstmals in der bernischen Schulgesetzgebung

vom Gymnasium aus die Brücke zur
Sekundärschule geschlagen wird. Freilich wird diese
Verbindung bereits in den Art. 8 und 10 des Schul-
organisationsgesetzes von 1856 und Art. 1, Abs. 1,
und Art. 5 des Gesetzes betreffend die Aufhebung
der Kantonsschule in Bern vom 27. Mai 1877
geschaffen. In diesen Artikeln wird aber einseitig der
Sekundärschule Überbunden, sich so zu organisieren,

dass sie ihrer Vorbereitungsaufgabe genügen

könne.
Das vorliegende Gesetz legt nun ausdrücklich

fest, dass das Gymnasium unter gewissen
Voraussetzungen Sekundarschüler aufzunehmen hat, und
zwar auch dann, wenn sie in Bezug auf ihre
Vorbereitung den Stand der Schüler aus eigenen. Vor-
bereitungsklassen des Gymnasiums nur «im
wesentlichen» erreicht haben. Die Gemeindegymnasien

haben weiterhin die Verpflichtung, als Ersatz
für die im alten Kantonsteil nicht bestehenden
Kantonsschulen zu dienen und hiebei die besonderem

Verhältnisse der Landsekundarschulen zu
berücksichtigen. Ein Mittel hiezu sind die in Art. 9,
Abs. 2, vorgeschriebenen Nachholkurse.

Da diese Kurse ausschliesslich für Schüler aus
Gemeinden eingerichtet werden, die an den Lasten
des Gymnasiums nicht mittragen, lehnen die Träger

der Sekundärschule eine Mitbeteiligung an
den entstehenden Kosten ab. Der Entwurf sieht
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deshalb vor, dass diese durch den Staat übernommen

werden. Die Belastung des Staates ist damit
zu begründen, dass solche Nachholkurse dann nicht
durchgeführt werden, müssten, wenn der Staat im
alten Kantonsteil eine Kantonsschule unterhielte.

Art. 10 überlässt den einzelnen Gymnasien, ihre
Aufnahmebedingungen, Promotionsordnungen und
Lehrpläne aufzustellen. Zu ihrer Gültigkeit bedürfen

sie der Genehmigung des Regierungsrates. Die
Frage kann aufgeworfen werden, weshalb man auf
einen einheitlichen kantonalen Gymnasiallehrplan
verzichte. Es ist dies weitgehend auf das bedeutende

Mitspracherecht des Bundes zurückzuführen,
das sich auf Grund der Verordnung über die

Anerkennung von Maturitätsausweisen durch den
Schweizerischen Bundesrat vom 20. Januar 1925
herausgebildet hat. Dadurch, dass die Eidgenossenschaft

die nach kantonalen Vorschriften erteilten
Maturitätsausweise nur unter gewissen Bedingungen

für den Eintritt in die Eidgenössische Technische

Hochschule und für die Zulassung zu den
eidgenössischen Medizinalprüfungen anerkennt, hat
sie auf dem Gebiete des höheren Mittelschulwesens
faktisch einen Teil der kantonalen Schulhoheit an
sich gezogen. Die Ortspläne der Gymnasien sind
heute sowohl durch die eidgenössischen als die
kantonalen Behörden zu genehmigen. Dieses
Genehmigungsrecht des Regierungsrates wird in Art. 68

festgehalten. Dem Staate wird damit sein
Mitspracherecht, soweit dies angesichts der eidgenössischen

Maturitätsvorschriften wirksam werden
kann, in vollem Umfange gewahrt.

Für Klassen innerhalb der Schulpflicht soll der
kantonale Lehrplan für Sekundärschulen als
Grundlage dienen, soweit dies mit Rücksicht auf
das Gesamtziel der Schule angängig ist.

Art. 12 verankert die bereits seit Jahren
bestehende Rektorenkonferenz im Gesetze. Die Institution

hat sich als Koordinationsstelle bewährt.
Dadurch, dass sie nun einen amtlichen Charakter
erhält, wird ihre Bedeutung verstärkt. Die
Erziehungsdirektion wird sie auch in vermehrtem Masse
als begutachtende Instanz heranziehen können.

C. Sekiindar§clnile

(Art. 15—43)

I. Allgemeine Bestimmungen

(Art. 15—16)

In diesem Abschnitt wird festgelegt, dass die
Sekundärschule die obersten fünf Jahre der
Schulpflicht umfasst (Art. 15). Es ist dies die Normalform
der bernischen Sekundärschule, auf die Lehrpläne,
Lehrmittel und vielfach auch die Schulbauten
abstellen. Das geltende Sekundarschulgesetz sagt
hierüber nur indirekt etwas, wenn in Art. 12, Abs.
3, bestimmt wird:

«Die Aufnahme geschieht in der Regel nach
zurückgelegtem zehnten Altersjahr.»

Dies führt zum Eintritt nach vier Schuljahren
und infolgedessen zu fünf Sekundarschuljahren.
Nur wenige Gemeinden nehmen, abweichend von
der Regel, ihre Schüler erst nach fünf Primarschuljahren

auf, womit sie zu einer Sekundarschulzeit
von vier Jahren kommen. Ihre Zahl hat in den letzten

Jahren abgenommen. Heute bestehen im
deutschen Kantonsteil inklusive Laufental noch zwölf
vierklassige Sekundärschulen. Davon bereiten
sieben zurzeit den Ausbau auf fünf Jahreskurse vor,
eine weitere hat ihn auf Frühjahr 1956 bereits
beschlossen. Im französischsprachigen Jura gibt es
keine Sekundärschulen mit nur vier Jahreskursen.

Der Uebergang zum Normaltypus der bernischen

Sekundärschule ist für all diese Schulen
möglich und wird ihnen nur Vorteile bringen. Eine
Uebergangszeit von fünf Jahren ist in Art. 88,
Abs. 2, vorgesehen.

In der Expertenkommission wurde die Frage
eines grundsätzlichen Systemswechsels in der
Richtung nach der vier- oder dreiklassigen
ostschweizerischen Sekundärschule aufgeworfen. Die
Kommission ist darauf nicht eingetreten. Unsere
bernische Sekundärschule hat sich im grossen und
ganzen bewährt. Ein fünfjähriger Kurs erlaubt die
Ansetzung von längeren Ferien als sie in der
Ostschweiz allgemein üblich sind. Dass gerade im
stark landwirtschaftlichen Kanton Bern diesem
Umstände beim Erlass von Schulgesetzen seit jeher
Rechnung getragen wird, ist bekannt. Die Verhältnisse

in der viel stärker industrialisierten
Ostschweiz sind in dieser Beziehung anders. Als
zweisprachiger Kanton, der zudem auch gesamtschweizerisch

an der Sprachgrenze liegt, lässt der Kanton
Bern dem Französischen in seinen deutschen Schulen

eine besondere Pflege zukommen. Im neuen
Primarschulgesetz wurde die Möglichkeit eines
vermehrten Unterrichtes in der zweiten Landessprache
geschaffen. Es wäre nicht verständlich, wenn im
Mittelschulgesetz eine gegenteilige Tendenz
gefördert würde. Die Verkürzung der Sekundarschulzeit

wird gelegentlich in der Erwartung empfohlen,
für ein um ein bis zwei Jahre älteres Kind würden
sich die Uebertrittsschwierigkeiten vermindern.
Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Die Gefahr
einer noch vermehrten stofflichen Orientierung
der Prüfung wäre unbedingt vorhanden. Wenn sich
in gewissen ostschweizerischen Kantonen der
Uebertritt vielfach leichter vollzieht als bei uns, so
ist das nicht dem späteren Eintrittsalter, sondern
dem Umstand zuzuschreiben, dass prozentual viel
mehr Kinder in die Sekundärschule übertreten als
dies bei uns der Fall ist. Diese Entwicklung, die
ein sinkendes Niveau sowohl der Sekundär- als
auch der Primarschule zur Folge hat, möchten wir
verhindern. Der Weg zurück dürfte für uns nicht
leichter sein als z. B. für den Kanton Zürich, der
sich seit Jahren bemüht, seine Sekundärschule und
die Oberstufe der Primarschule wieder aufzuwerten.

Art. 16 ist der Zweckartikel der Sekundärschule.

In seinen drei ersten Absätzen lehnt er sich
eng an das Primarschulgesetz an.

Die Absätze 4 und 5 umschreiben die
Sonderaufgaben der Sekundärschule, wobei auch hier die
Doppelaufgabe zum Ausdruck kommt: Vorberei-
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tung auf eine spätere Berufslehre einerseits,
Vorbereitung begabter Schüler auf den Eintritt in
Gymnasien, Seminarien und andere Berufsschulen
andererseits.

II. Die Schule

(Art. 17—26)

1. Finanzielle Bestimmungen

(Art. 17—19)

Dieser Unterabschnitt bringt zwei wichtige
Neuerungen:

Art. 17 stellt fest, dass der Unterricht in den
Sekundärschulen unentgeltlich sei.

Der Entwurf, welcher der grossrätlichen
Kommission unterbreitet worden war, hatte vorgesehen,

dass von diesem Grundsatze dann abgewichen
werden könne, wenn die entstehenden Lasten für
den Träger der Schule zu gross würden. In diesem
Falle dürften von den Eltern Schulgelder bezogen
werden. Zu dieser Abweichung vom Grundsatze
der Unentgeltlichkeit hatten sich die vorberatenden

Instanzen mit Rücksicht auf finanzschwache
Träger von Sekundärschulen entschlossen. In der
Kommission tat sich jedoch eindeutig der Wille
kund, den Volksschulcharakter der Sekundärschule
auch dadurch zu betonen, dass auf jegliche
Elternbeiträge verzichtet werde, freilich mit dem
Vorbehalt, dass dadurch keine Mehrbelastung
finanzschwacher Gemeinden eintrete. Der Regierungsrat
schloss sich 'den Ueber legungen der Kommission in
Bezug auf die Unentgeltlichkeit des Sekuindar-
schulbesuches an. Er erklärte sich auch bereit,
schwer belasteten Schulgemeinden, welche nach
bisherigem Recht von den Eltern ein Schulgeld
bezogen haben, während fünf Jahren aus Staatsmitteln

für einen Teil des Ausfalles Ersatz zu gewähren.

Die gesetzliche Grundlage wird im neuen Art.
88bis geschaffen.

Es wird dies im alten Kantonsteil 43 Schulgemeinden

und Schulverbände betreffen. Davon sind
30 in den, Besoldungsbeitragsklassen 2—10 und 13

in den Besoldungsbeitragsklassen 11—16 eingereiht.

Der Gesamtbetrag der ausfallenden
Elternbeiträge wird sich pro Jahr auf etwa 150 000 Franken

belaufen. Im Jura würde nur ein Gemeindeverband

mit ca. 4000 Franken ausgleichsberechtigt.
Ueber die Modalitäten des Ausgleichs hätte der
Regierungsrat zu entscheiden. Es ist vorgesehen,
den 30 Gemeinden in den Besoldungsbeitragsklassen

2—10
im 1. Jahre 80 °/o

im 2. Jahre 65 °/o

im 3. Jahre 50 %
im 4. Jahre 35 %
im 5. Jahre 20 %

der Ausfälle zu vergüten. Für die 13 Gemeinden
in den Besoldungsbeitragsklassen 11—16 sind zwei
Drittel der obigen Ansätze vorgesehen.

Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass
angesichts der steigenden Leistungen des Finanzaus¬

gleichsfonds der allmähliche Abbau der Elternbeiträge

auch für finanzschwache Gemeinden tragbar
werde. Eine Stellungnahme der grossrätlichen
Kommission zu diesem Vorschlage des Regierungsrates

ist im Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage

noch nicht erfolgt.

Art. 18 ermächtigt Träger von Sekundärschulen,
für deren Besuch durch Kinder aus anderen

Gemeinden Schulkostenbeiträge von diesen
Gemeinden zu verlangen. Heute werden solche
Beiträge nur freiwilligerweise entrichtet. Wo eine
Gemeinde sich auf den Standpunkt stellt, «wer sein
Kind in die Sekundärschule schicken will, soll selber

bezahlen», wird manchem begabten Kinde der
Besuch der Sekundärschule verunmöglicht. Es
wird dies heute mit Recht als stossend empfunden.
Nach der Formulierung von Art. 16, Abs. 4, des
Entwurfes müsste es in vermehrtem Masse als
Unrecht bezeichnet werden, dass der Besuch einer
«Volksschule» für «befähigte Kinder» vom
Geldsäckel des Vaters abhängig gemacht würde.

2. Die Lehrmittel

(Art. 20—22)

In den Art. 20—22, die sich mit den Lehrmitteln
befassen, kommen gewisse Unterschiede zur

Primarschule deutlich zum Ausdruck. Während die
Primarschule die «obligatorischen Lehrmittel»
kennt, deren Verlag «in der Regel der Staat
übernimmt», sieht der Entwurf nur vor, dass die
Erziehungsdirektion zu bestimmen habe, welche
Lehrmittel in der Sekundärschule verwendet werden

dürften. Es wäre also durch die Erziehungsdirektion

ein Verzeichnis der gestatteten Lehrmittel
zu erstellen. Bei der Herausgabe neuer

Lehrmittel ist nach Art. 21 der Staatliche Lehrmittelverlag

angemessen zu berücksichtigen. Beide
Vorschriften schaffen für die bisherige bewährte Praxis

die gesetzliche Grundlage. Im Gegensatz zu der
im Primarschulgesetz getroffenen Ordnung schreibt
Art. 22 nicht die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel
vor. Der Staat gewährt einzig Beiträge, wenn der
grössere Teil der Lehrmittel allen Schülern
unentgeltlich zu Eigentum oder zu Gebrauch abgegeben
wird. Bewusst wird in Art. 22 darauf verzichtet,
den Staatsbeitrag von der vollständigen Gratisabgabe

aller Lehrmittel abhängig zu machen. Diese
hat erfahrungsgemäss zur Folge, dass die Kinder
die Schule verlassen, ohne irgendein Buch als
Eigentum mitnehmen zu können. Die Beschaffung
gewisser Lehrmittel auf eigene Kosten hat übrigens

unbestreitbar auch erzieherische Auswirkungen,
die man nicht zu gering veranschlagen darf.

3. Die Schulfächer

(Art. 23—26)

Die Art. 23 und 24 zählen die Fächer auf, die
an einer Sekundärschule obligatorisch oder fakultativ

unterrichtet werden. Gegenüber der jetzigen
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Ordnung sind folgende Aenderungen geschaffen
worden:

a) Geschichte soll auch Staatskunde einschlössen.

b) Das Fach Buchhaltung ist aus der Fächerliste

gestrichen worden. Bis heute wurde es als
«Schreiben und Buchhaltung» im Lehrplan noch
aufgeführt. Von den beruflichen Schulen
(Kaufmännische und Gewerbeschulen) wird auf den Besitz

der in der Sekundärschule erworbenen
Buchhaltungskenntnisse nicht abgestellt.

c) Das Fach Hauswirtschaft, das 1945 obligatorisch

erklärt wurde, ist in die Liste der übrigen
obligatorischen Fächer aufgenommen worden. In
Art. 32 des Fortbildungsschulgesetzes, der z. Z. für
Sekundärschulen noch gilt, sind diesem Unterricht
bestimmte Schuljahre zugewiesen. Da auf eine
solche Präzisierung manchenorts Wert gelegt wird,
entschloss sich die Erziehungsdirektion, eine
entsprechende Bestimmung in den vorliegenden
Entwurf aufzunehmen, obschon sie gesetzestechnisch
aus dem Rahmen fällt.

d) Jede Sekundärschule soll, sofern das Bedürfnis
vorhanden ist, Englisch oder Italienisch

unterrichten. Es steht ihr frei, beide Fächer zu betreiben.

e) Für geeignete Schüler soll Instrumentalunterricht

erteilt werden können. Dabei ist nicht
an die Ausbildung eines Kindes für ein bestimmtes
Instrument gedacht. Im Vordergrund steht eine
Anleitung zum Musizieren im Klassenverbande,
das sich organisch in den Gesangsunterricht der
Schule einfügt.

In Art. 26 wird die Schulkommission zuständig
erklärt, zu bestimmen, unter welchen Bedingungen
ein Schüler den fakultativen Unterricht besuchen
darf. Dies wird immer dann der Fall sein, wenn
seine Leistungen in den obligatorischen Schulfächern

erwarten lassen, dass er dem Fakultativunterricht

mit Gewinn und ohne Nachteil für die
übrigen Fächer wird folgen können.

An der Honorierung des zusätzlich erteilten
Fakultativunterrichtes soll sich der Staat wie bisher

im gleichen Verhältnis wie an den Hauptbesoldungen

beteiligen.

III. Der Lehrer

(Art. 27 und 28)

Art. 27 umschreibt die Voraussetzungen für die
definitive Wahl an eine bernische Sekundärschule;
es ist der Besitz des bernischen Sekundarlehrer-
patentes, sei es des Voll- oder des Fachpatentes.

An Gymnasialklassen innerhalb der
Schulpflicht sind neben Inhabern des Sekundarlehrer-
patentes auch Inhaber des Patentes für das höhere
Lehramt wählbar. In der Regel beschränkt sich die
Wählbarkeit der Letzteren auf die Fächer ihres
Patentes. Aus der Formulierung geht hervor, dass

als Norm der Lehrer an einer Gymnasialklasse
innerhalb der Schulpflicht, eines Progymnasiums,
Inhaber des Sekundarlehrerpatentes sein sollte. Es ist
dies deshalb vorzuziehen, weil die pädagogisch-
methodische Ausbildung dieser Lehrer im Hinblick
auf die Tätigkeit auf dieser Altersstufe erfolgte,
während die gesamte Ausbildung der Gymnasiallehrer

auf den Unterricht in den oberen Klassen
des Gymnasiums ausgerichtet ist. Sekundarlehrer
an den unteren Gymnasialklassen haben in den
meisten Fällen auch noch einige Jahre Praxis an
einer Landsekundarschule hinter sich, was in
mehrfacher Hinsicht zu begrüssen ist.

Mit Rücksicht vor allem auf die kleinen
Gymnasien wird jedoch die Möglichkeit der Wahl von
Gymnasiallehrern an untere Gymnasial-, d. h.
Progymnasialklassen nicht ausgeschlossen. Diese
Schulen hätten Mühe, ihre Gymnasiallehrer in
allen Fällen nur in den oberen Gymnasialklassen,
d. h. in Tertia bis Oberprima, voll zu beschäftigen
und müssten deshalb gelegentlich auf die Wahl
geeigneter Kräfte verzichten.

Absatz 3 gibt dem Regierungsrat die Möglichkeit,

von den Bestimmungen von Abs. 1 und 2 über
die Wählbarkeit Ausnahmen zu gewähren. Es dürfte

dies zweckmässig sein vor allem im Hinblick auf
Zeiten des Lehrermangels und im Falle besonderer
Eignung von Kandidaten, welche nicht die in Abs.
1 und 2 vorgeschriebenen Ausweise vorweisen
können.

Art. 28 bringt eine Neuerung, indem er in Abs. 2

vorschreibt, sowohl bei der Wahl als auch bei der
Stundenzuteilung sei darauf zu achten, dass den
einzelnen Klassen möglichst wenig Lehrer zugeteilt

werden. Gestützt auf diese Bestimmung wird
man eine sinnlose und schädliche Ueberbetonung
des Fachlehrersystems auf der Sekundärschule
zurückbinden können.

IV. Der Schüler

• (Art. 29—43)

1. Aufnahme

(Art. 29—34)

Das Sekundarschulgesetz von 1856 schreibt in
Art. 12 vor, dass in eine Sekundärschule nur solche

Schüler aufgenommen werden, die durch eine
Prüfung sich ausgewiesen haben, dass sie die nach
dem Lehrplan notwendigen Vorkenntnisse besitzen.

Art. 29 des Entwurfes verzichtet auf diese mehr
stofflich orientierte Umschreibung der Voraussetzungen

für den Besuch der Sekundärschule. Die
gewählte Formulierung möchte einem
unerwünschten Drill- und Stoffbetrieb in der vierten
Primarschulklasse nicht noch die gesetzliche
Grundlage geben.
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Art. 30—32 regeln die Aufnahmebedingungen.
Im Gegensatz zu der geltenden gesetzlichen Regelung

soll beim Entscheid über die Aufnahme auch
das Urteil der Primarschule herangezogen werden,
wie es im Zeugnis und in einem schriftlichen
Bericht derPrimarlehrerschaft zum Ausdruck kommt.
An erster Stelle steht jedoch nach wie vor eine
Prüfung, «die anhand des Lehrstoffes des vorhergehenden

Schuljahres Begabung und Fähigkeiten der
Schüler feststellt».

Es ist sicher zu begrüssen, wenn in Zukunft
auch dort, wo es bis heute nicht der Fall ist, dem
Urteil des Primarlehrers über die von ihm
vorbereiteten Kandidaten etwas mehr Gewicht
beigelegt werden muss. Allzu sehr wird jedoch die
Sekundärschule die Verantwortung für die
Aufnahme nicht der Primarschule abtreten können.
Die Verantwortung wäre für den Primarlehrer in
all den Fällen leicht zu tragen, in denen ein Kind
gestützt auf seine Empfehlung in die Sekundärschule

aufgenommen wird. Ganz anders lägen die
Dinge dort, wo der Entscheid des Primarlehrers zu
Ungunsten des Kindes ausfällt! Die Sekundärschule

wird auch in Zukunft, gestützt auf eine
vernünftige, pädagogisch zu verantwortende Prüfung,
den überwiegenden Teil der Verantwortung für
die Aufnahmen auf sich nehmen müssen.

2. Schulzeit

(Art. 35—37)

Art. 35 schreibt eine jährliche Schulzeit von
39 Wochen vor. Bei Vorliegen besonderer
Umstände kann die Erziehungsdirektion unter
bestimmten Bedingungen Ausnahmen bewilligen.

Das Sekundarschulreglement von 1928 fixiert
die jährlichen Ferien mit 12 bis 13 Wochen. Die
letzte Zahl entspricht den 39 Schulwochen des
Entwurfes. Mit 13 Wochen Ferien für Mittelschulen
steht der Kanton Bern in der Schweiz an der Spitze.
Diese Ordnung lässt sich jedoch im Hinblick auf die
fünfjährige Dauer der Sekundärschule verantworten.

Eine weitere Verkürzung der Schulzeit müsste
dagegen ungünstige Auswirkungen auf die Schularbeit

und deren Ergebnisse nach sich ziehen.

Art. 36 stellt die Vorschrift auf, dass ein
kantonaler Lehrplan zu erlassen sei, der für sämtliche
Fächer die Unterrichtszeit und die Dauer der
Lektionen festlegt. Aus diesem Lehrplan wird sich die
jährliche Stundenzahl ergeben. Es wurde darauf
verzichtet, bestimmte Minimal- und Maximalstundenzahlen

ins Gesetz aufzunehmen. Dagegen
schreibt das Gesetz vor, dass die Tages- und
Wochenstundenzahlen im Lehrplan so anzusetzen
seien, dass keine Ueberlastung der Schüler eintritt.
Der Sekundärschule mit ihren doch recht verschieden

gearteten Bedürfnissen ist mit einer solchen
Regelung besser gedient als mit einer Fixierung
der Stundenzahlen im Gesetz.

In Art. 37 werden dem Unterweisungsunterricht
wöchentlich zwei Stunden der ordentlichen

Unterrichtszeit eingeräumt. Es bedeutet dies die
gesetzliche Sanktionierung einer vielerorts
bestehenden Praxis.

3. Schulbesuch

(Art. 38—43)

Dieser Abschnitt enthält im wesentlichen die
heute bereits geltenden Bestimmungen über den
Schulbesuch, das Absenzen- und Bussenwesen und
umschreibt die Disziplinarbefugnisse der
Schulkommission. Neu sind die Vorschriften über den
Beizug des Jugendanwaltes und des Erziehungsberaters.

Zu einer längeren Diskussion führte sowohl
in der Experten-, als auch in der grossrätlichen
Kommission die Frage der Ahndung von
unentschuldigten Absenzen. § 32 des Sekundar-
schulreglementes von 1928 bestimmt, dass gar nicht
oder unzureichend entschuldigte Schulversäumnis
mit einer Busse von mindestens 20 Rappen per
Stunde belegt wird. Die gesetzliche Grundlage hiefür

befindet sich in Art. 14, Abs. 2, des Sekundar-
schulgesetzes. Die im Primarschulgesetz getroffene
Lösung ist grundsätzlich anders. Sobald ein Schüler

mehr als einen bestimmten Teil der monatlichen
Stundenzahl fehlt, wird der hiefür Verantwortliche
dem Richter verzeigt. Dieser fällt eine Busse aus,
deren Ansätze im PSG von 1951 gegenüber 1894
wesentlich verschärft worden sind. — In beiden
Kommissionen wurde nun die Auffassung
vertreten, eine unterschiedliche Behandlung von
Primär- und Sekundarschülern, bzw. ihrer Eltern bei
der Bestrafung von Schulabsenzen Verstösse gegen
den Grundsatz der Rechtsgleichheit. Es sei nicht
gerechtfertigt, die Eltern von Sekundarschülern in
der Weise zu privilegieren, dass sie wegen Schul-
unfleisses überhaupt nicht in ein Strafverfahren
verwickelt werden könnten. Anderseits wiesen vor
allem die in der Lehrpraxis stehenden Mitglieder der
Expertenkommission darauf hin, dass das bisherige
System sich bewährt habe. Die Sekundärschule
lehne eine Neuerung ab, welche gestatte, einem
Teil des Schulunterrichtes unentschuldigt
fernzubleiben. Absenzen in einem Ausmasse, das zur
Anzeige an den Richter führen müsste, kenne die
Sekundärschule überhaupt nicht. Eine Angleichung
der Strafpraxis für Absenzen an diejenige der
Primarschule sei auch deshalb nicht nötig, weil jede
Sekundärschule auf Grund eines freien Entschlusses

der Eltern besucht werde. Eine Kombination
der beiden Strafmöglichkeiten — Busse für
gefehlte Stunden innerhalb einer bestimmten
Toleranzfrist, hernach Ueberweisung an den Richter
— wurde von den Vertretern der letztgenannten
Auffassung ebenfalls abgelehnt. Sie wiesen darauf
hin, dass die Unterscheidung zwischen unentschuldigten

Absenzen, die durch die Kommission, und
solchen, die durch den Richter geahndet werden,
den erstgenannten Absenzen den Charakter von
etwas Tolerierbarem verleihen. Die Expertenkommission

schloss sich mit schwacher, die grossrät-
liche Kommission mit beträchtlicher Mehrheit dieser

Auffassung an.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956. 4
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D. Gemeinsame Bestimmungen

(Art. 44—87)

I. Schulanlagen

(Art. 44—46)

Die Art. 44—46 enthalten nach dem Vorschlag
des Regierungsrates die gleichen Bestimmungen
wie das Primarschulgesetz 1951. Durch Art. 46
werden die Mittelschulen in bezug auf die
Subventionierung der Primarschule gleichgestellt.

Dies ist heute nicht der Fall, indem Sekundärschulen

nach Art. 102 des Primarschulgesetzes nur
Beiträge gemäss Art. 12, Abs. 1, dieses Gesetzes
erhalten, nicht aber die zusätzlichen Beiträge
gemäss Art. 2, Abs. 2. Eine solche unterschiedliche
Behandlung lässt sich nicht rechtfertigen. Sie hat
zur Folge, dass in finanzschwachen Gemeinden,
betroffen ist vor allem das Oberland, die bauliche
Entwicklung der Sekundärschulen, auch wenn sie
dringend nötig wäre, der geringeren Subventionierung

wegen stagniert. Die vorgeschlagene Formulierung

von Art. 46 lässt sich nicht nur verantworten,
sie drängt sich als ein Akt der gleichen

Behandlung der beiden Teile unserer Volksschule auf.
Der Antrag der Kommission, dem sich der

Regierungsrat nicht anschliessen konnte, geht insofern

weiter, als er den Minimalsubventionsansatz
auf 10 °/o ansetzt. Es ist dies ein Entgegenkommen
gegenüber den finanzstarken Gemeinden, aus denen
der Staat einen grossen Teil seiner Steuergelder
bezieht.

II. Der Lehrer

(Art. 47—64)

1. Wahl und Wiederwahl

(Art. 47—54)

Am bisherigen Wahlverfahren — Wahl durch
die Kommission und Genehmigung durch den
Regierungsrat — hält der Entwurf fest. Diese Wahlart

hat sich bewährt. Im allgemeinen sind sich die
Kommission als Ganzes und deren einzelne
Mitglieder der Verantwortung bewusst, die sie bei
Lehrerwahlen zu übernehmen haben. Bei der Wahl
des Lehrers durch die Kommission können auch
Gemeinden aus dem näheren und weiteren
Einzugsgebiet einer Sekundärschule ihren Einfluss
geltend machen, sofern sie — was vielerorts der
Fall ist — in der Kommission vertreten sind. Dies
würde durch die Wahl der Sekundarlehrer an der
Urne oder in einer Gemeindeversammlung verun-
möglicht. Im übrigen ist eine Kommission eher in
der Lage, die fachlichen Qualitäten eines Kandidaten

zu beurteilen. Die Ausbildung eines Sekundar-
oder gar Gymnasiallehrers ist wesentlich differenzierter

als diejenige eines Primarlehrers. Es gibt
die beiden Hauptrichtungen sprachlich-historischer
und mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung;

dazu kommt die vielfache Verschiedenheit in
der Fächerwahl innerhalb der Gruppen. Das
Fachlehrersystem bringt es mit sich, dass vor jeder
Neuwahl zu prüfen ist, welche Fächer dem Neuzuwäh¬

lenden übertragen werden sollen. Je nachdem wird
bereits die Ausschreibung einen bestimmten Wortlaut

aufweisen müssen (eine Lehrstelle
sprachlichhistorischer Richtung mit Singen, Englisch,
Turnen, Zeichnen usw.), bestimmt aber werden
bei der Beurteilung der verschiedenen Bewerber
die vorgelegten Ausweise gegeneinander abzuwägen

sein. Dies kann jedoch nicht der einzelne
Stimmbürger vor dem Gang an die Urne tun; auch
in einer Gemeinde- oder in der Delegiertenversammlung

eines Verbandes können kaum alle
fachlichen Ueberlegungen ins einzelne dem
stimmberechtigten Bürger unterbreitet und von ihm erfasst
werden. Die Einführung der Volkswahl bei den
Mittellehrern läge aus den angeführten fachlichen
Gründen nicht im Interesse der Schule, abgesehen
von den organisatorischen Erschwerungen, welche
eine weitere unerwünschte Folge wären
(ausserordentliche Gemeinde- und Delegiertenversammlungen

usw.).
Aus denselben Gründen hält der Entwurf auch

an der Genehmigung der definitiven Wahlen durch
den Regierungsrat fest. Es wurde bereits ausgeführt,

dass, anders als beim Primarlehrer, der mit
seinem Patent an jede Stelle ohne weiteres wählbar
ist, bei jeder Wahl eines Mittellehrers geprüft werden

muss, inwieweit Ausbildung und Ausweise
eines Kandidaten den Anforderungen einer Stelle
entsprechen. Diese Prüfung erfolgt heute, wesentlich

veranlasst durch die Tatsache, dass die Wahl
durch den Regierungsrat genehmigt werden muss,
vor der Wahl nach gewissen einheitlichen Grundsätzen.

Liesse man die Genehmigung durch den
Regierungsrat fallen, so ginge die heute einiger-
massen gewährleistete einheitliche Beurteilung all
der verschiedenen Ausweise weitgehend verloren.
Dies müsste sich zwangsläufig sowohl im Unterricht

als auch in bezug auf die Ausbildung der
Lehrerschaft nachteilig auswirken.

Eine gewisse Vereinfachung sieht der Entwurf
dadurch vor, dass provisorische Wahlen und Wahlen

von Hilfslehrern inskünftig nicht mehr durch
den Regierungsrat, sondern durch die Erziehungsdirektion

zu genehmigen wären (Art. 50 und 52).
Die bisherige Mittelschulgesetzgebung enthielt

keine Bestimmung über die Wahl der
Haushaltungslehrerinnen. Massgebend waren hier die
Vorschriften des Gesetzes über die Fortbildungsschule
für Jünglinge und das Hauswirtschaftliche
Bildungswesen vom 6. Dezember 1925. Dieses Gesetz
überlässt es den Gemeinden, die Wahlbehörde zu
bezeichnen. In der Praxis sind das heute
Hauswirtschaftskommissionen, Schulkommissionen und
Gemeinderäte. Im vorliegenden Entwurf werden
die Haushaltungslehrerinnen in bezug auf die Wahl
den Arbeitslehrerinnen gleichgestellt, sofern es
sich um Lehrerinnen handelt, die nur an einer
Mittelschule tätig sind. Es ist dies in der Regel an
grösseren Schulen der Fall und auch etwa dort, wo
eine Haushaltungslehrerin gleichzeitig an derselben

Schule Arbeitsschulklassen betreut. Für alle
anderen Fälle schreibt Art. 49 ein Mitspracherecht
der Sekundarschulkommissionen vor. Die vermehrte

Unterstellung der Hauswirtschaftslehrerin unter
die eigentliche Schulbehörde ist angesichts der
Bedeutung des Haushaltungsunterrichtes und im
Interesse seines Einbaues in das Schulganze
notwendig und berechtigt (vgl. auch Art. 79).
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2. Pflichten und Rechte

(Art. 55—59)

Dieser Abschnitt enthält im wesentlichen die
selben Bestimmungen über Nebenbeschäftigung,
Teilnahme an den Verhandlungen der Schulkommission,

Versicherung und Fortbildung wie das
Primarschulgesetz von 1951.

3. Disziplinarmassnahmen

(Art. 60—64)

Art. 60 hält fest, dass Disziplinarstrafen gegen
fehlbare Lehrer entweder gestützt auf ein
amtliches Verfahren oder im Zusammenhang mit
einem Beschwerdeverfahren verhängt werden können.

Die in Art. 61—64 aufgeführten Disziplinarmittel
sind dieselben, die auch das PSG 1951 kennt.

III. Beschwerdewesen

(Art. 65—67)

Auch hier sind Beschwerdeinstanzen und
Beschwerdeweg analog den Bestimmungen des PSG
geordnet.

Art. 66 bestimmt, dass Rekurse gegen
Disziplinarverfügungen [gemäss Art. 43 (Schüler) oder Art.
61 (Lehrer)] durch den Regierungsrat entschieden
werden. Der Regierungsrat wird in diesem Falle
die Angelegenheit frei überprüfen können, ohne
Rücksicht darauf, ob sich der Entscheid auf ein
Verfahren stützt, das durch eine Beschwerde
ausgelöst oder das von Amtes wegen eröffnet wurde.
Macht dagegen jemand in einer Beschwerde
geltend, es sei eine Vorschrift verletzt worden, ohne
dass er einem Lehrer einen disziplinarisch zu
ahndenden Fehler vorwirft, so hätte der Regierungsrat
im Rekursentscheid lediglich zu überprüfen, ob ein
staatlicher oder Gemeinde-Erlass (Zeugnisordnung,
Ferienordnung, Promotionsordnung, Schulzahnreglement

usw.) verletzt oder willkürlich angewendet
worden ist.

IV. Die Behörden

(Art. 68—81)

1. Der Regierungsrat

(Art. 68)

2. Die Erziehungsdirektion

(Art. 69—70)

In den Abschnitten 1 und 2 sind die Befugnisse
des Regierungsrates und der Erziehungsdirektion
umschrieben.

Art. 70 bringt als Neuerung eine begutachtende
Kommission von Vertretern der Gymnasien und
der Sekundärschulen. Diese hätte gemeinsame

Uebertritts- und Ausbildungsfragen zu behandeln
und würde ein Gegenstück darstellen zu der im
Universitätsgesetz vorgesehenen paritätischen
Kommission zwischen Gymnasium und Universität.
Eine solche aus Gymnasial- und Sekundarlehrern
des deutschen Kantonsteils zusammengesetzte
Kommission hat sich während zwei Jahren in einer
Reihe von Sitzungen mit der Frage des Uebertrittes
von Sekundärschulen in die Tertia des Gymnasiums
beschäftigt. Ihr Bericht, der positive Ergebnisse in
sich schliesst, ist im April 1955 im Druck erschienen.

Durch die Schaffung einer begutachtenden
Kommission wird eine ständige Plattform geschaffen,

auf der sich die Diskussion zwischen Gymnasium

und Sekundärschule in fruchtbarer Weise
wird vollziehen können.

3. Das Sekundärschulinspektorat

(Art. 71—74)

Dieser Abschnitt hält fest, dass die fachliche
Aufsicht über die Sekundärschulen Sache der
Inspektoren ist, die daneben natürlich auch administrative

Aufgaben haben. In Art. 72 wird die Aufsicht

über private Sekundärschulen in der Weise
geordnet, dass die Erziehungsdirektion befugt
wird, zu bestimmen, welche privaten Schulen der
Aufsicht des Sekundarschulinspektorates unterstellt

werden. Die Erziehungsdirektion wird bei
diesem Entscheide darauf abstellen müssen, ob die
betreffenden Schulen unter Verwendung von Se-
kundarlehrmitteln den Lehrstoff der Sekundärschule

durch hinreichend ausgebildete Lehrkräfte
vermitteln. Schulen, die hiezu nicht in der Lage
sind, kann nicht verwehrt werden, sich Sekundärschule

zu nennen. Dagegen wäre es nicht am Platze,
eine irreführende Bezeichnung dadurch gewisser-
massen zu legalisieren, dass man diese Schulen der
Aufsicht des Sekundarschulinspektorates unterstellt.

4. Die Schulkommission

(Art. 75—79)

Art. 75 regelt die Zusammensetzung der
Schulkommission. Heute ist die Zahl der Mitglieder
durch Art. 3, Abs. 3, des Gesetzes betreffend die
Aufhebung der Kantonsschule in Bern vom 27. Mai
1877 auf fünf bis neun angesetzt. Der Entwurf sieht
sieben bis elf Mitglieder vor. Die Erfahrung zeigt,
dass in nicht wenigen Fällen eine elfgliedrige
Kommission wünschbar wäre. Dies ist vor allem dort
der Fall, wo in einer Kommission neben Erwägungen

betreffend Beruf und Parteizugehörigkeit auch
Regionalansprüche befriedigt werden sollten.
Gerade Gemeindeverbände, aber auch Gemeinden mit
Unterabteilungen oder solche, die sich veranlasst
sehen, Gemeinden im Einzugsgebiet ihrer Schule
eine Vertretung einzuräumen, haben schon
gelegentlich bedauert, dass die geltende Gesetzgebung
die Erweiterung auf elf Mitglieder nicht zulässt.

Der Entwurf der Expertenkommission behielt
ebenfalls die bisherige Zusammensetzung der
Mittelschulkommission bei. Aus den im Jahre
1947 durchgeführten Besprechungen mit Schul-
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kommissionen und Lehrerschaft geht eindeutig
hervor, dass man in diesen Kreisen der
Vertretung des Staates in der derzeit gültigen Form
positiv gegenübersteht. Die Tatsache, dass dem
Regierungsrat Vorschläge für die Wahl von
Staatsvertretern unterbreitet werden müssen,
wirkt sich im allgemeinen auf die Qualität der
Kommission nur günstig aus. Es besteht nach
Auffassung der Expertenkommission kein sachlicher
Grund, dem Staate sein Vertretungsrecht in der
Kommission zu entziehen oder auch nur
einzuschränken.

Die grossrätliche Kommission behielt die
Institution der Staatsvertreter in der Mittelschulkommission

ebenfalls bei, kehrte jedoch das
bisherige VertretungsVerhältnis um. In Zukunft
würde also nicht mehr der Staat, sondern die
Schulgemeinde die Mehrheit der Kommissionsmitglieder

wählen. Begründet wird dieser Beschluss
mit den beträchtlichen Leistungen der Gemeinden
an das Schulwesen. Der Regierungsrat schloss sich
der Kommissionsmehrheit an.

Art. 79 regelt die besondere Beaufsichtigung
des Hauswirtschafts- und Handarbeitsunterrichts
der Mädchen.

In Absatz 1 wird die Aufsicht über den
Handarbeitsunterricht einem mindestens fünfgliedrigen
Frauenkomitee übertragen. Es ist dies eine
Fachinstanz, die neben der direkten Aufsichtsverpflichtung

gegenüber der Schulkommission vorberatende
und antragstellende Kompetenzen besitzt.
Absatz 2 überlässt es den Gemeinden, die

Aufsicht über den Hauswirtschaftsunterricht entweder
der örtlichen Hauswirtschaftskommission oder
dem Frauenkomitee zu übertragen. An sich
wäre es grundsätzlich wünschbar, mit der
Aufsicht über den gesamten speziellen
Mädchenunterricht (Handarbeiten und Hauswirtschaft) an
derselben Schule ein und dasselbe Frauenkomitee
zu betrauen. Das Bedürfnis hat sich in der Praxis
verschiedentlich geltend gemacht, und es bestehen
auch bereits entsprechende Lösungen. Rivalitäten
und Spannungen zwischen den beiden Fächern
könnten sich dann nicht auch noch auf zwei
verschiedene Aufsichtsbehörden ausdehnen. Aus
diesen Ueberlegungen heraus hat übrigens der
Regierungsrat als konsultative Expertenkommission

für das Handarbeits- und Hauswirtschaftswesen
eine paritätische, aus Handarbeits- und

Haushaltungslehrerinnen zusammengesetzte
Kommission eingesetzt. Er hat bewusst auf die
Errichtung zweier Instanzen verzichtet. Schon in
den erwähnten Fachkonferenzen des Jahres 1947
wurde mehrfach festgestellt, die Hauswirtschaftskommissionen

hätten den Kontakt mit den
Schulkommissionen verloren. Behördemitglieder und
Lehrer aus allen Teilen des deutschen Kantonsteils

bezeichneten es als notwendig, dass alle
Fächer des ordentlichen Schulunterrichtes der
Aufsicht der Sekundarschulkommissionen unterstellt

würden. Diese Forderungen sind seither nicht
verstummt; sie haben sogar wesentlich an
Dringlichkeit zugenommen. So beklagte sich z. B. in
einem Schreiben vom 24. Mai 1954 die Konferenz
der jurassischen Vorsteher an Sekundärschulen
und Progymnasien über die zu weit gehende
Unabhängigkeit der Hauswirtschaftskommissionen.

Diese nähmen in der Festsetzung ihres Stundenplanes

so wenig Rücksicht auf die übrigen Fächer,
dass die Aufstellung eines die Forderungen des

Lehrplanes berücksichtigenden Stundenplans
unmöglich werde. Auch die Delegiertenversammlung
des bernischen Mittellehrervereins befasste sich
mit der Frage. Sie nahm am 7. Mai 1955 einstimmig
folgende Resolution an:

«Die Abgeordnetenversammlung des Bernischen

Mittellehrervereins erachtet es angesichts
der vielerorts unbefriedigenden Zusammenarbeit
zwischen Hauswirtschaftskommission und
Schulkommission als dringend notwendig, dass die
gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden für die
Wiederherstellung der uneingeschränkten
Verantwortung der Schulkommission für den gesamten
im schulpflichtigen Alter zu erteilenden Unterricht.

Sie ersucht die zuständigen Behörden,
anlässlich der bevorstehenden Revision des
Mittelschulgesetzes die erforderlichen Massnahmen zu
treffen.»

Eine eingehende Ueberprüfung der Sachlage
hat nun gezeigt, dass es zu organisatorischen
Schwierigkeiten führen müsste, wenn für sämtliche

Gemeinden eine allgemein verbindliche
Ordnung getroffen würde. Der Entwurf sieht deshalb
in Abs. 2 eine elastischere Lösung vor. Es wird den
Gemeinden überlassen, in Berücksichtigung der
regionalen Verhältnisse die Aufsicht über den
Hauswirtschaftsunterricht entweder der örtlichen
Hauswirtschaftskommission oder dem Frauenkomitee

zu übertragen.
In Abs. 3 werden jedoch der Schulkommission

diejenigen Kompetenzen gewahrt, die sie im Interesse

eines organischen Einbaues des Haushaltungsunterrichtes

in den gesamten Unterricht auch dann
besitzen muss, wenn die Aufsicht über den
Hauswirtschaftsunterricht der Hauswirtschaftskommission

übertragen ist: Wahl der Haushaltungslehrerinnen,
bzw. Mitspracherecht bei der Wahl (Art.

49), Dispensation von Schülerinnen (Art. 38) und
die Bestimmungen in bezug auf das Disziplinar-
und Beschwerdewesen (Art. 60—67) sowie die
Genehmigung des gesamten Stundenplanes inklusive
Haushaltungsunterricht. Der Hauswirtschaftskommission

bleiben bei dieser Ordnung alle Kompetenzen

in bezug auf den Unterricht und seine
Organisation im Rahmen des kantonalen Lehrplanes
und des Stundenplanes gewahrt.

Art. 79 schafft die klare gesetzliche Grundlage
für eine Organisation der Aufsicht über den
Hauswirtschaftsunterricht während der Schulpflicht,
die sowohl den besonderen Bedürfnissen dieses
Unterrichts als auch dem Gesamtinteresse der
Schule Rechnung trägt. Die Zuständigkeit der
Schulkommission für Fragen des Hauswirtschaftsunterrichts

ist eindeutig umschrieben. Damit wird
auch die Forderung erfüllt, wonach die
Verantwortung für die Durchführung der gesetzlichen
Bestimmungen über den Unterricht des Kindes im
schulpflichtigen Alter zweifellos bei den
Schulbehörden im engeren Sinne des Wortes liegen
muss. Es ist dies eine Auffassung, die auch der
Kantonalvorstand des bernischen Lehrervereins in
einem Schreiben betreffend Fragen des
hauswirtschaftlichen Unterrichtes vom 18. Januar 1955 an
die Erziehungsdirektion vertreten hat.
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5. Der Schulvorsteher

(Art. 80)

6. Die Lehrerkonferenz

(Art. 81)

Die Aufnahme dieser beiden Instanzen unter
den Abschnitt «IV. Die Behörden» entspricht der
bisherigen Regelung im Sekundarschulreglement
von 1928. Die Stellung des Vorstehers wird
verstärkt, indem sie für die grösseren Schulen im
Gesetze verankert wird. Neu ist die vorgesehene
Beteiligung des Staates an der Entschädigung des
Vorstehers. Diese Auflage wird den Staat nicht
stark belasten. Gemessen an den Vorteilen, die ein
ständiges und verantwortliches Vorsteheramt für
die gesamte Schule hat, darf sie sehr wohl verantwortet

werden.

V. Fürsorge

(Art. 82—85)

Wir finden hier im wesentlichen die für die
Primarschule ebenfalls geltenden Bestimmungen.

Zusätzliche Vorschriften betreffen die Gewährung

von Freiplätzen und die Unentgeltlichkeit des
Unterrichtes für bedürftige Kinder, sowie die
Ausrichtung von staatlichen Stipendien.

VI. Reglementierung

(Art. 86—87)

Hier ist der Erlass eines kantonalen Réglementes
für die Mittelschulen vorgesehen. Ebenso wird

deutlich festgehalten, dass alle Gemeinde- und
Schulordnungen, soweit es sich nicht um blosse
Hausordnungen handelt, der Genehmigung des
Regierungsrates bedürfen. Eine solche Vorschrift ist
angesichts der weitgehenden Freiheiten, die das
Gesetz den Gemeinden, vor allem in bezug auf die
Gymnasien, lässt, sicher am Platze.

E. Schluss- und Uebergangs-
bestimmungen

(Art. 88—90)

Art. 89 erklärt die Vorschriften der Art. 36
(Lehrplan), 38 (Dispensation von Schülerinnen), 49
(Wahl der Haushaltungslehrerinnen) und 79
(Frauenkomitee, Hauswirtschaftskommission) sinngemäss

auch für die Primarschule anwendbar.
Expertenkommission und grossrätliche Kommission
stimmten diesem Vorschlag mit einer deutlichen
Mehrheit zu, dies aus der Erwägung heraus, dass
auch in der Primarschule ein besserer Einbau des
Hauswirtschaftsunterrichtes und eine klare Tren¬

nung der Kompetenzen notwendig sei. Dass dies in
den Uebergangsbestimmungen des Mittelschulgesetzes

erfolgen muss, braucht kein Grund dafür zu
sein, eine Massnahme nicht durchzuführen, die in
weiten Kreisen der bernischen Schule als notwendig

bezeichnet wird. Es sei darauf hingewiesen, dass
die Frage der Subventionen für Mittelschulbauten
auch in den Uebergangsbestimmungen des
Primarschulgesetzes 1951 geregelt worden ist.

Art. 90 zählt diejenigen gesetzlichen Erlasse
auf, die durch das neue Mittelschulgesetz aufgehoben

werden.
Darunter findet sich auch Art. 32 des Gesetzes

vom 6. Dezember 1925 über die Fortbildungsschule
für Jünglinge und das hauswirtschaftliche
Bildungswesen in der Fassung vom 21. Januar 1945.

Er lautet: «Der hauswirtschaftliche Unterricht

ist für die Mädchen des 9. Schuljahres der
Primär- und Sekundärschule obligatorisch. Diese
Vorschrift kann von den Gemeinden auch auf die
Mädchen des 8. Schuljahres ausgedehnt werden.
Vom 7. Schuljahr an ist ein Kurs in Gartenbau
gestattet.

Es können sich mehrere Gemeinden für die
Erteilung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes
vereinigen.

Auf allen Schulstufen sind die Mädchen mit
Rücksicht auf das Handarbeiten und den
hauswirtschaftlichen Unterricht zu entlasten. Das Mass dieser

Entlastung wird durch die Unterrichtspläne der
Primär- und Sekundärschulen festgesetzt.»

Es erübrigt sich, weiterhin ein Fach des ordentlichen

Schulunterrichtes durch eine Bestimmung
eines 30-jährigen Fortbildungsschulgesetzes regeln
zu lassen, nachdem im neuen Mittelschulgesetze die
darin enthaltenen Punkte geregelt sind. Es sind
dies:

a) das Obligatorium des Haushaltungsunterrichtes
und dessen Festlegung auf bestimmte Schuljahre

durch Art. 23. Im kantonalen Lehrplan wird
zu bestimmen sein, wieviele Stunden im 9. und
wieviele gegebenenfalls im 8. Schuljahr angesetzt
werden sollen. Dabei werden natürlich neben den
für die gesamte Schule verantwortlichen Instanzen
wie Lehrmittelkommission, Lehrplankommission,
Inspektorat, auch die besonderen Instanzen für den
Haushaltungsunterricht angehört werden;

b) die mit Rücksicht auf den Unterricht im
Handarbeiten und in der Hauswirtschaft notwendige

Entlastung der Mädchen in anderen Fächern
wird in Art. 38, Abs. 2, vorgeschrieben.

* * *

Der vorliegende Gesetzesentwurf bringt eine
Reihe grundsätzlich wichtiger Neuerungen. Es ist
dies angesichts der hundert Jahre, die seit dem
Erlass des Sekundarschulgesetzes von 1856 verflossen
sind, nicht verwunderlich. Der Entwurf enthält
jedoch keine Neuerungen, die nicht bereits in der Praxis

zum mindesten ansatzmässig vorhanden wären,
oder deren Dringlichkeit nicht in weiten Kreisen
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bejaht würde. Die vorbereitenden Instanzen haben
sich vor allem auch gehütet, im Entwürfe festlegen
zu wollen, was wesensmässig nicht einer gesetzlichen

Normierung, sondern einer steten pädagogischen

Diskussion und Neubesinnung ruft. Der
Entwurf lässt damit bei aller wünschbaren straffen
Festlegung der Aufgaben der Schule und einer
klaren Verteilung der Kompetenzen der persönlichen

Verantwortung des Lehrers ein weites Feld.
Dies ist nach einer jahrzehntelangen Erfahrung,

der auch in der Expertenkommission deutlich
Ausdruck gegeben wurde, die beste Voraussetzung für
eine fruchtbare Erziehertätigkeit.

Bern, Mai/Dezember 1955.

Der Erziehungsdirektor:
Moine
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 8. September/15. Dezember und 1. Dezember
1955

Gesetz
über die Mittelschulen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 87 der Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

A. Grundlegende Bestimmungen

Art. 1. Mittelschulen im Sinne dieses Gesetzes Bezeichnung
sind: Sekundärschulen, Progymnasien und Gym- spulen»
nasien.

Auf private Mittelschulen finden die
Bestimmungen dieses Gesetzes nur in den ausdrücklich
bezeichneten Fällen Anwendung.

Für die Progymnasien und diejenigen Klassen
der Gymnasien, deren Schüler schulpflichtig sind,
gelten die Bestimmungen über die Sekundärschule,
sofern im vorliegenden Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt wird.

Art. 2. Träger von Mittelschulen sind Gemein- Träger der
den oder Gemeindeverbände im Sinne von Art. 67 schule

des Gemeindegesetzes vom 9. Dezember 1917. Sie
werden im vorliegenden Gesetz als Schulgemeinden

bezeichnet.
Mittelschulen können nur mit Genehmigung

des Regierungsrates errichtet oder aufgehoben
werden. Dabei ist auf die Bedürfnisse der verschiedenen

Landesteile und die bereits bestehenden
Schulen Rücksicht zu nehmen.

Veränderungen im Klassenbestand bedürfen
ebenfalls der Genehmigung des Regierungsrats.

Art. 3. Im Jura unterhält der Staat mit Unter-
Kantonsstützung der Sitzgemeinde eine Kantonsschule. schule

Die Aufhebung oder Verlegung der bestehenden
Anstalt kann nur durch Gesetz erfolgen.

Ein Dekret des Grossen Rates bestimmt die
Organisation der Kantonsschule.



Freiheits- und Art. 4. Die Mittelschule ist konfessionell neu-
Eitemrechte tr£Q gje ^arf die durch die Bundesverfassung und

die Staatsverfassung gewährleistete Glaubens- und
Gewissensfreiheit, sowie die im Zivilgesetzbuch
geordneten Erzieherrechte der Eltern nicht
beeinträchtigen (BV. Art. 27 und 49, StV. Art. 83 und 87,
ZGB. Art. 277).

Bezeichnung Art. 5. Die Bezeichnung «Lehrer» im Sinne des
«Lehrer» Gesetzes gilt auch für die Lehrerin, sofern sich

nicht aus dem Zusammenhang etwas anderes
ergibt.

staatliche Art. 6. Der Staat unterstützt die Mittelschulen
Leistungen ^urch Ausrichtung von Beiträgen. Massgebend sind

die einzelnen Bestimmungen dieses Gesetzes und
des Lehrerbesoldungsgesetzes.

B. Gymnasium

Aufgabe Art. 7. Das Gymnasium hat die harmonische
Entwicklung der geistigen, seelischen und körperlichen

Kräfte begabter Jugendlicher aus allen
Volkskreisen zu fördern.

Durch vertieften Unterricht erzieht es zu
selbständiger geistiger Arbeit.

Damit schafft das Gymnasium zugleich die
Voraussetzungen für den Besuch der Universität, der
technischen Hochschule und anderer höherer
Schulen.

Es hat dahin zu wirken, dass seine Schüler im
Geiste der Ehrfurcht vor Gott und im Bewusstsein
ihrer Verantwortung gegenüber den Mitmenschen
an der menschlichen Kultur tätigen Anteil nehmen;
hiebei ist auf die staatsbürgerliche Bildung Wert
zu legen.

Aufbau Art. 8. Der Aufbau des Gymnasiums im Rah¬
men der eidgenössischen und kantonalen
Bestimmungen über die Maturitätsschulen ist Sache der
Schulgemeinde. In jedem Falle ist im Reglement
die Organisation so zu treffen, dass über die Dauer
der neunjährigen Schulpflicht hinaus noch
dreieinhalb Jahreskurse durchgeführt werden.

Art. 9. Sekundarschüler, welche sich über
ausreichende Begabung und eine Vorbereitung
ausweisen, die im wesentlichen genügt, werden in die
entsprechenden Stufen des Gymnasiums
aufgenommen.

Für diese Schüler führen die Gymnasien bei
Bedarf in einzelnen Fächern besondere Nachholkurse

während höchstens eines Jahres. Die Kosten
trägt der Staat.

schuiregie- Art. 10. Die Schulkommission stellt auf Grund
Lehrpfan der Vorschläge der Lehrerkonferenz die Schulregle-

mente, Aufnahmebedingungen, Promotionsordnungen
und Lehrpläne auf.

Die Lehrpläne bestimmen die obligatorischen
und fakultativen Unterrichtsfächer und regeln die
Verteilung der Unterrichtszeit.

Für Klassen innerhalb der Schulpflicht soll der
kantonale Lehrplan für Sekundärschulen, soweit
dies mit Rücksicht auf das Gesamtziel der Schule
angängig ist, als Grundlage dienen.

Ubertritt
aus der

Sekundärschule
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Art. 11. An den oberen Klassen der Gymnasien Lehrer
dürfen definitiv nur Lehrer gewählt werden, welche

ein bernisches Patent des höheren Lehramts
oder einen von der Erziehungsdirektion als gleichwertig

anerkannten Ausweis besitzen.
Ueber die Ausstellung des Patents für das

höhere Lehramt erlässt der Regierungsrat ein
Reglement. Darin sind auch die Voraussetzungen
festzuhalten, unter denen Lehrkräfte für Fächer
gewählt werden können, für die kein Ausweis des
höheren Lehramts ausgestellt wird.

Art. 12. Die Aufgaben des Rektors werden durch Rektor
das Reglement der Schule umschrieben.

Die Rektoren der Gymnasien bilden die
Rektorenkonferenz. Diese berät die Angelegenheiten,
welche alle Gymnasien berühren.

Art. 13. Die Bestimmungen von Art. 41, 42 und schuier
43 über das Betragen der Schüler und die
Disziplinarbefugnisse der Schulkommission sind
sinngemäss anwendbar.

Art. 14. Der Regierungsrat erteilt den öffent- Maturität
liehen Gymnasien die Befugnis zu Maturitätsprüfungen.

Diese werden am Schluss der Schulzeit
auf Grund des kantonalen Maturitätsreglementes
unter Leitung der kantonalen Maturitätskommis-
sion durchgeführt.

Die Art der Durchführung der Maturitätsprüfungen
an den Privatgymnasien wird durch das

kantonale Maturitätsreglement bestimmt.

C. Sekundärschule

I.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Die Sekundärschule umfasst die ober- zeitliche
sten fünf Jahre der Schulpflicht. Dauer

Art. 16. Die Sekundärschule unterstützt die Aufgabe
Familie in der Erziehung der Kinder. der schul«

Sie hat Charakter, Verstand und Gemüt der ihr
anvertrauten Jugend bilden zu helfen, ihr Kenntnisse

und Fertigkeiten zu vermitteln und ihre
körperliche Entwicklung zu fördern.

Die Erziehung in der Schule soll dazu beitragen,

die Ehrfurcht vor Gott und in christlichem
Sinne den Willen zu gewissenhaftem Handeln
gegenüber dem Mitmenschen zu wecken.

Im besonderen soll die Sekundärschule als
gehobene Volksschule befähigten Kindern in einem
abgeschlossenen Unterrichtsgang eine Ausbildung
vermitteln, die ihnen für die spätere Berufswahl
erweiterte Möglichkeiten bietet.

Ausserdem bereitet die Sekundärschule begabte
Schüler auf den Eintritt in andere Mittelschulen
und in Berufsschulen vor.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956.
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II.

Die Schule

1. Finanzielle Bestimmungen

Schulgelder Art. 17. Der Unterricht in den Sekundärschulen
ist unentgeltlich.

Schwer belastete Schulgemeinden, welche nach
bisherigem Recht von den Eltern ein Schulgeld
bezogen haben, erhalten während der ersten fünf
Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aus dem
Sonderfonds des Finanzausgleiches (§ 11, Ziffer 1,

des Finanzausgleichsdekretes vom 25. Februar
1954) Ersatz für einen Teil des Ausfalles. Das
Nähere bestimmt der Regierungsrat.

Der Bezug von Aufnahme- und Promotionsgebühren

ist nicht gestattet.

schulkosten- Art. 18. Gemeinden, die eine Sekundärschule
Gemeinden unterhalten, sind berechtigt, für deren Besuch

durch Kinder aus andern Gemeinden Schulkostenbeiträge

von diesen Gemeinden zu verlangen.
Sofern sich die beteiligten Gemeinden über die Höhe
nicht einigen können, entscheidet die Erziehungsdirektion.

schuifonds Art. 19. In jeder Sekundärschule ist ein Schul¬
fonds zu errichten, dessen Erträgnisse nur für
Schulzwecke verwendet werden dürfen. Der
Bestand des Fonds darf nur mit Genehmigung des
Regierungsrates angegriffen werden. Zur Bildung
und Aeufnung des Schulfonds sollen verwendet
werden:

1. Schenkungen und Vermächtnisse zugunsten des
Sekundarschulwesens ;

2. die Schulbussen gemäss Art. 40 dieses Gesetzes;

3. 50 % der Gastwirtschaftspatentgebühren, die
den Gemeinden nach Art. 38 des Gesetzes über
das Gastwirtschaftsgewerbe und den Handel
mit geistigen Getränken vom 8. Mai 1938 zu-
fliessen.

4. die durch besondere Gesetze bestimmten
Einkünfte.

Ziffern 3 und 4 gelten nur für Gemeinden, die
Träger einer Mittelschule sind.

2. Die Lehrmittel

Lehrmittel- Art. 20. Die Erziehungsdirektion ernennt für
kommission (jen deutschen und den französischen Kantonsteil

je eine Lehrmittelkommission.
Auf Antrag dieser Kommissionen stellt die

Erziehungsdirektion fest, welche Lehrmittel in den
Sekundärschulen verwendet werden dürfen.

Staatlicher Art. 21. Bei der Herausgabe neuer Lehrmittel
Leveriagel" ist der Staatliche Lehrmittelverlag angemessen zu

berücksichtigen.

Unentgelt- Art. 22. Sofern die Schulgemeinde den grössern
Abgabe der Teil der Lehrmittel unentgeltlich allen Schülern
Lehrmittel zu Eigentum oder zum Gebrauch abgibt, beteiligt

sich der Staat an den Kosten mit Beiträgen. Diese
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werden durch Dekret des Grossen Rates festgesetzt.

3. Die Schulfächer

Art. 23. An jeder Sekundärschule sind folgende obligatorische
Fächer zu unterrichten: Christliche Religion auf Facher

Grund der biblischen Geschichte, Muttersprache,
zweite Landessprache, Mathematik, Geschichte
mit Staatskunde, Geographie, Naturkunde, Singen,

Zeichnen, Schreiben, Turnen, technisches
Zeichnen für die Knaben, Handarbeiten und
Hauswirtschaftsunterricht für die Mädchen. Der
Hauswirtschaftsunterricht ist grundsätzlich im
9. Schuljahr zu erteilen. Ein Teil kann ins 8. Schuljahr

verlegt werden.
Auf allen Stufen ist Verkehrsunterricht zu

erteilen.

Für Gymnasialklassen innerhalb der
Schulpflicht bleibt Art. 10, Abs. 3, vorbehalten.

Art. 24. An jeder Sekundärschule ist Italienisch Fremdoder

Englisch zu unterrichten. Für die Wahl des Unterricht
Faches ist die Schulkommission zuständig.

Der Besuch dieses Unterrichts ist für die Schüler

fakultativ.

Art. 25. Durch Beschluss der Schulgemeinde Fakultative
können mit Genehmigung des Regierungsrates fol- Fächer

gende Fächer eingeführt werden:

a) von den Fächern Italienisch und Englisch
dasjenige, das nicht nach Art. 24 ohnehin erteilt
wird;

b) Für Schüler, die in eine höhere Schule eintreten
wollen:
Latein- und Griechischunterricht und zusätzlicher

Mathematikunterricht,
zusätzlicher Französischunterricht an zwei-
und dreiklassigen Schulen;

c) für geeignete Schüler: Instrumentalunterricht;
d) Gartenbau- und Obstbauunterricht, Handfertigkeitskurse;

e) Schwimmkurse, Kadettenkorps- oder
Jugendkorpsübungen.

Die unter lit. d und e genannten Fächer können
für alle oder für einen Teil der Schüler einer Klasse
verbindlich erklärt werden, diejenigen unter lit. e
soweit sie unter der Leitung der Schule stehen und
an Stelle des ordentlichen Turnunterrichts treten
oder diesen ergänzen.

Art. 26. Die Schulkommission bestimmt auf
Antrag der Lehrerkonferenz, unter welchen
Voraussetzungen die Schüler den fakultativen Unterricht
gemäss Art. 24 und Art. 25 besuchen dürfen.

Sofern der in den Artikeln 24 und 25 erwähnte
Unterricht zusätzlich erteilt wird, ist er besonders
zu entschädigen. Der Staat leistet hieran Beiträge
im gleichen Verhältnis wie an die Grundbesoldungen.

Das Nähere wird durch eine Verordnung des
Regierungsrates gestützt auf das Lehrerbesoldungsgesetz

geregelt.
Gemeinden mit eigener Besoldungsordnung

können eine besondere Regelung treffen. Diese
bedarf der Genehmigung des Regierungsrates.
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Patent

Prüfungsreglement

m.
Der Lehrer

Art. 27. An den Sekundärschulen dürfen
definitiv nur Lehrer angestellt werden, die ein bernisches

Sekundarlehrerpatent besitzen.
An Gymnasialklassen innerhalb der

Schulpflicht sind neben Inhabern des Sekundarlehrer-
patentes auch Inhaber des Patents für das höhere
Lehramt wählbar. In der Regel beschränkt sich
ihre Wählbarkeit auf die Fächer ihres Patentes.

Ausnahmen bedürfen der besonderen Genehmigung

des Regierungsrates.
Inhaber von bernischen Fachpatenten sind für

das betreffende Fach wählbar.
Vorbehalten bleibt in allen Fällen Art. 28, Abs. 2.
Ueber die Ausstellung der unter Abs. 1 und 4

genannten Patente erlässt der Regierungsrat ein
Reglement.

Besetzung der Art. 28. Die Lehrstellen an einer Sekundar-
Lehrsteiien schule sind nach Massgabe der Erfordernisse des

Unterrichts durch Lehrkräfte sprachlich-historischer
und solche mathematisch-naturwissenschaftlicher
Richtung zu besetzen.

Sowohl bei der Wahl der Lehrer als auch bei
der Stundenzuteilung ist darauf zu achten, dass
den einzelnen Schulklassen möglichst wenig Lehrer

zugeteilt werden müssen.

IV.

Der Schüler

1. Aufnahme

Grundsatz Art. 29. In eine Sekundärschule sollen nur Kin¬
der aufgenommen werden, deren geistige Entwicklung

voraussehen lässt, dass sie den Anforderungen
des Lehrplanes genügen werden.

Eintritt Art. 30. Der Eintritt erfolgt in der Regel nach
zurückgelegten vier Schuljahren.

Vorzeitige Aufnahmen sind nur in besonderen
Fällen und mit Zustimmung der Erziehungsdirektion

gestattet.

Aufnahme- Art. 31. Für den Entscheid über die Aufnahme
bedmgungen s^n(j massgebend:

eine Prüfung, die anhand des Lehrstoffes des
vorhergehenden Schuljahres Begabung und Fähigkeiten

der Schüler feststellt;
das Primarschulzeugnis;
ein schriftlicher Bericht der Primarlehrerschaft.
Die Schulkommission kann beschliessen, dass

die Prüfung einem Teil der aufzunehmenden Schüler
erlassen wird.
Ueber die Durchführung der Aufnahmeprüfung

erlässt die Erziehungsdirektion Weisungen.

Provisorium Art. 32. Alle Schüler werden für die Dauer eines
Quartals provisorisch aufgenommen. In besonderen
Fällen kann dieses Provisorium um ein weiteres
Quartal verlängert werden.

Der Entscheid über die provisorische sowie
über die endgültige Aufnahme oder die Rückwei-
sung steht der Schulkommission zu.
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Art. 33. Die Erziehungsdirektion erlässt Wei- Zeugnisse

sungen über die Ausstellung von Zeugnissen an
die Schüler.

Art. 34. Die Schüler werden jeweilen im Früh- Beförderung
ling, gestützt auf eine durch die Erziehungsdirektion

zu erlassende Promotionsordnung, in eine
höhere Klasse befördert. Die Promotionsordnung
regelt auch, unter welchen Bedingungen ein Schüler

wegen ungenügenden Leistungen im Laufe des
Schuljahres in eine untere Klasse oder in die
Primarschule zurückversetzt werden kann.

2. Schulzeit

Art. 35. Im Jahre wird während 39 Wochen jährliche
Schule gehalten. Auf Gesuch hin kann die Erzie- Schulzelt

hungsdirektion unter bestimmten Bedingungen
Ausnahmen bewilligen.

Art. 36. Die Erziehungsdirektion regelt im kan- Lehrplan
tonalen Lehrplan für alle in den Art. 23, 24 und 25
aufgeführten Fächern die Unterrichtszeit und die
Dauer der Lektionen. Dabei ist die Tages- und
Wochenstundenzahl so anzusetzen, dass keine Ueber-
lastung der Schüler eintritt.

Das Ausmass der Hausaufgaben wird ebenfalls
im Lehrplan geordnet.

Art. 37. Dem Unterweisungsunterrieht werden Kirchlicher
im 9. Schuljahr wöchentlich zwei Lektionen wäh- Unterricht

rend der ordentlichen Schulzeit eingeräumt.
Zwischen den örtlichen Kirchen- und

Schulbehörden kann eine andere Ordnung getroffen
werden. Die nach Abs. 1 von der Schule
einzuräumende Stundenzahl darf jedoch nicht
überschritten werden.

Die Unterweisungsstunden sind für alle Kinder

einer Schule auf die gleiche Zeit anzusetzen.
Die Gemeinden sollen für diesen Unterricht der

anerkannten Landeskirchen nötigenfalls Schulräume

zur Verfügung stellen.

3. Schulbesuch

Art. 38. Der Besuch der in Art. 23 aufgeführten verbindiich-
Unterrichtsfächer ist grundsätzlich für alle Schü-kelte^ess^ui-
ler verbindlich. Befreiung von einzelnen Fächern
kann durch die Schulkommission in folgenden
Fällen ausgesprochen werden:
a) aus gesundheitlichen Gründen, gestützt auf ein Dispensa-

ärztliches Zeugnis; tionen

b) zur Entlastung von Schülern, die sich für den
Eintritt in eine höhere Schule vorbereiten;

c) vom militärischen Teil der Kadetten- oder
Jugendkorpsübungen (Art. 25, lit. e) diejenigen
Schüler, deren Eltern religiöse oder andere
Gewissensgründe geltend machen.
Vorbehalten bleibt die Dispensation vom

Religionsunterricht gemäss Art. 4 dieses Gesetzes.
Die mit Rücksicht auf den Unterricht im

Handarbeiten und in der Hauswirtschaft notwendige
Entlastung der Mädchen in andern Fächern wird
im Lehrplan geregelt.
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Schulbesuch

Entschuldigungsgründe

Art. 39. Die Eltern oder deren Vertreter sind
verpflichtet, die Kinder regelmässig in die Schule
zu schicken.

Als Entschuldigungsgründe gelten namentlich
Krankheit des Kindes, unter Umständen auch
Krankheit und Todesfälle in der Familie,
Wohnungswechsel.

Die Eltern oder ihre Vertreter teilen der Schule
die Entschuldigungsgründe schriftlich mit.

Bussen Art. 40. Für unentschuldigte Schulversäumnisse
wird der Verantwortliche durch die Schulkommission

gebüsst. Der Bussenrahmen wird im Reglement

festgesetzt.
Mit dieser Strafe kann bei andauernder oder

mehrfach wiederholter Schulversäumnis die
Ausweisung aus der Schule verbunden werden.

Betragen Art. 41. Von jedem Schüler werden Fleiss und
Gewissenhaftigkeit im Unterricht und Anstand
erwartet und gefordert.

Disziplinarverstösse Art. 42. Für schwere Verstösse haben sich die
Schüler vor der Schulkommission zu verantworten.

Disziplinar- Art. 43. Der Schulkommission stehen folgende
deresekundar Strafbefugnisse zu:
schulkommis-

sion a) mündlicher Verweis durch den Präsidenten oder
durch eine Abordnung der Kommission;

b) Androhung der Ausweisung unter Benachrich¬
tigung der Eltern;

c) Ausweisung unter Benachrichtigung der Eltern
und der Primarschulbehörden.

Zu Disziplinaruntersuchungen, die eine
Ausweisung zur Folge haben können, ist der
Erziehungsberater beizuziehen.

Bei Vergehen gegen das Strafgesetz ist,
abgesehen von wenig schwerwiegenden Fällen, dem
Jugendanwalt Mitteilung zu machen. Weitere
Untersuchungen der Lehrerschaft und der
Schulkommission sind zu unterlassen.

Bei allen Disziplinaruntersuchungen sollen der
betreffende Schüler und seine Eltern rechtzeitig
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.

D. Gemeinsame Bestimmungen

I.

Schulanlagen

Schullokale Art. 44. Die Schulgemeinden sorgen für Erstel-
Ausrüstung ^unS) Unterhalt, Reinigung, Heizung und Beleuch¬

tung der Schullokale und ihre zweckmässige
Ausrüstung mit Schulmobiliar und allgemeinen
Lehrmitteln.

Jede Mittelschule soll über die notwendigen
Spezialräume und über zweckentsprechende
Turnanlagen verfügen.

Neu- und Art. 45. Vor der Ausführung von Schulhaus-
umbauten bauten im Sinne von Art. 44 müssen der Bauplatz,

die Pläne und der Kostenvoranschlag von der Er-
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Ziehungsdirektion genehmigt sein, ebenso die Pläne
und der Kostenvoranschlag bei wesentlichen
Umbauten.

Die vom Regierungsrat aufgestellten Richtlinien

für den Neubau und Umbau von Schulhäusern,

Lehrerwohnungen inbegriffen, für Turnhallen,
Turn- und Spielplätze sind bei allen einschlägigen

Arbeiten massgebend.

Art. 46. Der Staat richtet Beiträge an die Bau-
und Erstellungskosten von Mittelschulanlagen aus.
Sie werden nach den Vorschriften von Art. 12 des
Primarschulgesetzes und des dort vorgesehenen
Ausführungsdekretes berechnet.

Wird die Schule von einer wesentlichen Zahl
von Schülern aus anderen Gemeinden besucht, so
ist in der Regel bei der Festsetzung des
Staatsbeitrages diesem Umstände im gleichen Ausmasse
Rechnung zu tragen wie bei der Einreihung der
Schulgemeinde in eine bestimmte Besoldungsbeitragsklasse.

Das Nähere wird durch Dekret des Grossen
Rates geregelt. Die Bestimmung von Art. 45 gilt
unabhängig von der Bewilligung eines Staatsbeitrages.

Abänderungsantrag der Kommission

staatsbeiträge Art. 46. Der Staat richtet Beiträge in
der Höhe von 10—50 % an die Bau- und
Erstellungskosten von Mittelschulanlagen
aus. Der Ansatz richtet sich mach der
Steuerkraft und der Steueranlage der
Gemeinden.

Für Gemeinden mit geringer Steuerkraft

und hoher Steueranlage kann für den
Neu- und Umbau von Schulhäusern,
Lehrerwohnungen inbegriffen, der Beitrag bis
auf 75 % erhöht werden.

(Die Abs. 2 und 3 des Antrages des
Regierungsrates würden Abs. 3 und 4.)

II.
Der Lehrer

1. Wahl und Wiederwahl

Art. 47. Eine Lehrstelle darf nur gestützt auf
Auseine Ausschreibung im Amtlichen Schulblatt de- £Chreibung

finitiv besetzt werden.
Die Ausschreibung freier Lehrstellen besorgt

auf den Antrag der Schulkommission die
Erziehungsdirektion. Die Frist für die Anmeldung
beträgt mindestens acht Tage. Die Ausschreibung
muss alle mit der Stelle verbundenen Rechte und
Pflichten der Lehrkraft enthalten, soweit sie nicht
aus den staatlichen Erlassen und den ausdrücklich
aufgeführten Reglementen der Gemeinde sich
ergeben. Es dürfen keine Bedingungen für die
Wählbarkeit aufgestellt werden, welche über die gesetzlichen

und reglementarischen Voraussetzungen
hinausgehen. Die Verpflichtungen der Schulgemeinde

und der Lehrerschaft richten sich nach der
Ausschreibung und den darin erwähnten Erlassen.

Art. 48. Die Lehrer werden durch die Schul- wahi und
kommission gewählt. Die Wahlen bedürfen derGenehmigung

Genehmigung des Regierungsrates.

Art. 49. Arbeitslehrerinnen werden auf den
Antrag des Frauenkomitees durch die Schulkommission

gewählt.
Haushaltungslehrerinnen, die in der betreffenden

Gemeinde nur an der Mittelschule unterrichten,
werden auf Antrag der zuständigen Aufsichtsinstanz

(Art. 79, Abs. 2) ebenfalls durch die
Schulkommission gewählt.

In beiden Fällen unterliegt die Wahl der
Genehmigung durch die Erziehungsdirektion.

Das Mitspracherecht der Schulkommission bei
der Wahl von Haushaltungslehrerinnen, die auch
an andern Schulen derselben Gemeinde
unterrichten, wird im Gemeindereglement geordnet.
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Amtsdauer Art. 50. Die Amtsdauer beträgt sechs Jahre und
beginnt am 1. April oder am 1. Oktober.

Hilfslehrer mit einer reduzierten Zahl von
Unterrichtsstunden werden in der Regel für die Dauer
eines Jahres gewählt. Diese Wahlen bedürfen der
Genehmigung der Erziehungsdirektion.

Rücktritt Art. 51. Wer an eine Lehrstelle definitiv ge¬
wählt ist, darf sie ohne Zustimmung der
Schulkommission vor Ablauf eines Jahres nicht verlassen.

Der Rücktritt darf, besondere Umstände
vorbehalten, nur auf Ende eines Schulsemesters
erfolgen.

Zuwiderhandelnden kann der Regierungsrat
den Staatsanteil an ihrer Besoldung ganz oder
teilweise entziehen.

Die Demission ist beim Rücktritt vom Lehramt
spätestens Ende Dezember oder Ende Juni, bei
Stellenwechsel spätestens Ende Januar oder Ende
Juli der Kommission einzureichen.

provisorische Art. 52. Wird eine Lehrstelle im Laufe eines
Wahl Schulhalbjahres frei oder kann eine freie Stelle

nicht rechtzeitig definitiv besetzt werden, so hat
die Schulkommission für eine provisorische
Besetzung der Stelle zu sorgen. Diese Wahlen bedürfen

der Genehmigung der Erziehungsdirektion.
Eine provisorisch besetzte Stelle ist möglichst

bald definitiv zu besetzen.

Vertretung Art. 53. Bei Krankheit, Urlaub oder Militär¬
dienst des Lehrers sorgt die Schulkommission nach
Anhörung des Schulvorstehers und des Lehrers
für eine Vertretung. Die Wahl von Vertretern an
Sekundärschulen und Gymnasialklassen innerhalb
der Schulpflicht unterliegt der Genehmigung durch
das Sekundarschulinspektorat. Die Erziehungsdirektion

kann diesem auch die administrative
Aufsicht über Vertretungen an Gymnasien
übertragen.

Wiederwahl Art. 54. Spätestens drei Monate vor Ablauf der
Amtsdauer eines definitiv gewählten Lehrers be-
schliesst die Schulkommission, ob die Stelle
auszuschreiben sei. Wird Nichtausschreibung beschlossen,

so gilt der Stelleninhaber für eine weitere
Amtsdauer als gewählt.

Die Wiederwahl sämtlicher Lehrkräfte einer
Schule erfolgt gleichzeitig. Definitive Wahlen in
der Zwischenzeit sind nur für den Rest der Amtsdauer

zu treffen und unterliegen der Genehmigung
des Regierungsrates.

2. Pflichten und Rechte

Allgemeines Art. 55. Der Lehrer hat innerhalb der Schran¬
ken der gesetzlichen Erlasse die Weisungen der
Schulbehörden zu befolgen.

Im übrigen übt er in den Grenzen des
Lehrplanes seinen Beruf selbständig aus.

Der Lehrer hat die Pflicht, durch sorgfältig
vorbereiteten Unterricht und gutes Beispiel an der
Erfüllung des Erziehungszweckes zu arbeiten. Er
hat die Schulstunden gewissenhaft einzuhalten
und während denselben seine ganze Kraft der
Schule zu widmen.



Art. 56. Der Lehrer darf weder eine Beamtung Nebenbeschäf-
übernehmen noch eine Nebenbeschäftigung aus- tteung

üben, welche die Schulführung oder sein Ansehen
beeinträchtigen. In streitigen Fällen entscheidet
die Erziehungsdirektion.

Die Erziehungsdirektion kann einem Lehrer, der
seine hauptamtlichen Pflichten mangelhaft erfüllt,
jede nebenamtliche Tätigkeit, die wesentliche Zeit
beansprucht, untersagen.

Ein solcher Entscheid kann an den Regierungsrat
weitergezogen werden.
Im übrigen gelten die Unvereinbarkeitsvor-

schriften des Gemeindegesetzes.

Art. 57. Die Lehrer wohnen den Verhandlungen Teilnahme an
der Schulkommission, welche weder sie selbst noch lungenefe'r
einen ihrer Kollegen persönlich betreffen, mit be- schuikommis-
ratender Stimme bei. "m

In grösseren Schulen wird die Lehrerschaft
durch eine aus ihrer Mitte gewählte Abordnung
vertreten. Doch ist jeder Lehrer berechtigt, seine
Anliegen persönlich vor der Kommission zu
vertreten. Der Vorsteher oder Rektor der Schule
nimmt an allen Verhandlungen, die ihn nicht
persönlich betreffen, mit beratender Stimme teil.

Art. 58. Die Besoldung, Vertretung und Ver- Besoldung
Sicherung der Lehrkräfte wird durch das Lehrer- Versicherung
besoldungsgesetz und die darauf fussenden
weiteren Erlasse des Staates und der Gemeinde
geordnet.

Der Staat übernimmt die Garantie für die Lei- Pensions-

stungen der Lehrerversicherungskasse an ihre Mit- erec gung

glieder nach den Bestimmungen ihrer Statuten,
welche der Genehmigung des Regierungsrates
bedürfen.

Der Lehrer ist von dem in den Statuten der
Lehrerversicherungskasse festgelegten Rücktrittsalter

hinweg pensionsberechtigt. Der Rücktritt
vom Lehramt hat spätestens am Ende des
Schulsemesters zu erfolgen, in welchem der Lehrer das
70. Altersjahr vollendet.

Vorbehalten bleibt die zwangsweise Versetzung
in den Ruhestand nach den Vorschriften des
Lehrerbesoldungsgesetzes.

Die Lehrer sind in die Unfallversicherung ge- unfaii-
mäss Art. 85 dieses Gesetzes einzubeziehen. Vde^Lehs

Art. 59. Der Staat beteiligt sich an den Kosten Fortbildung
für die Fortbildung der Lehrer. Das Nähere wird derLehrêr

in einer Verordnung des Regierungsrates festgesetzt.

3. Disziplinarmassnahmen

Art. 60. Eine Disziplinarstrafe kann gegen einen verfahren
fehlbaren Lehrer verhängt werden:
1. Gestützt auf ein Verfahren, welches die

Schulkommission, der Inspektor oder die Erziehungsdirektion

von Amtes wegen eröffnet haben;
2. gestützt auf ein Beschwerdeverfahren.

Art. 61. Disziplinarmittel gegen fehlbare Leh- Diszipiinar-
rer sind: mlttel

1. Der Verweis. Er erfolgt durch die Schulkommission,
den Schulinspektor oder die Erziehungs-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956.



direktion. In Gegenwart von Schülern darf dem
Lehrer kein Verweis erteilt werden.

2. Die Kürzung der Besoldung um einen Betrag,
der das Maximum der gesetzlichen Alterszulagen

nicht übersteigt, auf die Dauer von drei
bis sechs Monaten. Diese Massnahme wird vom
Regierungsrat getroffen und kann mit der
Androhung des Abberufungsbegehrens verbunden
werden. Die Kürzung der Besoldung kommt zur
Anwendung bei dauernder grober
Pflichtvernachlässigung, bei wiederholter Uebertretung
gesetzlicher Vorschriften oder bei beharrlicher
Nichtbefolgung behördlicher Weisungen.

3. Die Abberufung nach den Vorschriften des
kantonalen Beamtengesetzes.

Diese Massnahmen dürfen erst zur Anwendung
gelangen, nachdem der betroffene Lehrer
Gelegenheit hatte, zu den erhobenen Vorwürfen Stellung

zu nehmen.

Einstellung Art. 62. Wenn das Wohl der Schule es dringend
verlangt, stellt die Erziehungsdirektion einen Lehrer,

gegen den ein Verfahren hängig ist, welches
zum Antrag auf Abberufung oder zur Amtsentsetzung

führen kann, nach Anhören der
Schulkommission und des Lehrers und gestützt auf den
Bericht des Schulinspektors provisorisch im Amte
ein.

ueberweisung Art. 63. In allen Fällen, in welchen ein Verfah-
ahungs<5rek-" ren im Sinne von Art. 60 die Abberufung oder die

tlon Amtsentsetzung zur Folge haben könnte, werden
die Akten sofort mit dem Gutachten des
Schulinspektors der Erziehungsdirektion überwiesen.

Gymnasien Art. 64. Disziplinarverfahren, die ausschliesslich
Vorfälle in Gymnasialklassen mit Schülern ausserhalb

der Schulpflicht zum Gegenstand haben, werden

ohne das Inspektorat behandelt.

III.
Beschwerdewesen

ieschwerde- -Art. 65. Beschwerden von Eltern oder anderen
Instanzen Personen gegen den Lehrer werden der Schulkom¬

mission, solche von Eltern oder Lehrern gegen die
Schulkommission dem Schulinspektor eingereicht.

Die zur Behandlung zuständige Stelle kann
verlangen, dass eine Beschwerde schriftlich vorgelegt
wird. Jede Beschwerde ist den Beteiligten sofort zu
eröffnen.

Zur Erledigung der Beschwerde sind die in
Abs. 1 erwähnten Behörden zuständig unter
Vorbehalt der Vorschriften über das Disziplinarverfahren

(Art. 61—64).

weiter- Art. 66. Rekurse gegen Disziplinarverfügungen
Ziehung uncj gegen Entscheide über Disziplinarbeschwer¬

den werden vom Regierungsrat entschieden.
Dasselbe gilt für Rekurse gegen andere Beschwerdeentscheide

wegen Verletzung oder willkürlicher
Anwendung von staatlichen Erlassen oder Ge-
meindereglementen.



Art. 67. Bei der Behandlung von Beschwerden Gymnasien
gegen Behörden und Lehrer an Gymnasien ausserhalb

der obligatorischen Schulpflicht wird das In-
spektorat als Beschwerdeinstanz durch die
Erziehungsdirektion ersetzt und fällt als Begutachtungsinstanz

weg.

IV.

Die Behörden

1. Der Regierungsrat

Art. 68. Der Regierungsrat hat folgende Befug- Befugnisse
nisse:

1. Genehmigung der Errichtung oder Aufhebung
von Schulen und Klassen;

2. Wahl der Staatsvertreter in die Schulkommission;

3. Genehmigung der definitiven Lehrerwählen;
4. Erlass der in diesem Gesetz vorgesehenen

Réglemente;

5. Genehmigung von Gemeindeerlassen gemäss
Art. 8, 10, 25, 77, Abs. 3, und 87;

6. Bewilligung der Durchführung von Maturitätsprüfungen;

7. Entscheidung von Rekursen.

2. Die Erziehungsdirektion

Art. 69. Der Erziehungsdirektion steht unter Oberaufsicht

Vorbehalt der Befugnisse des Regierungsrates die
Oberaufsicht über das Mittelschulwesen zu.

Art. 70. Zur Behandlung gemeinsamer Ausbil- Begutach-
dungs- und Uebertrittsfragen bestellt die Erzie- KOmmission
hungsdirektion eine Kommission von Vertretern
der Gymnasien und der Sekundärschulen. Die
Kommission hat begutachtenden Charakter und
reicht ihre Anträge der Erziehungsdirektion ein.

3. Das Sekundarschulinspektorat

Art. 71. Für die fachliche Aufsicht über die
Sekundärschulen werden vom Regierungsrat zwei bis
drei Inspektoren gewählt. Die einzelnen Inspek-
toratskreise werden durch Dekret des Grossen
Rates umschrieben.

Art. 72. Die Erziehungsdirektion bestimmt,
welche privaten Schulen der Aufsicht des Sekun-
darschulinspektorates unterstellt werden.

Art. 73. Die Inspektoren haben das Hauptgewicht

ihrer Tätigkeit auf die erzieherische und
allgemein bildende Aufgabe des Unterrichtes zu
legen. Ihre Pflichten und Befugnisse pädagogischer
und administrativer Art werden im einzelnen in
einem Reglement des Regierungsrates geordnet.

Wahl

Privater
Unterricht

Aufgabe



Der Verkehr zwischen Lehrern und Schulkommissionen

einerseits und Erziehungsdirektion
anderseits geht über das Inspektorat.

schuiaufsicht Art. 74. Der Grosse Rat kann durch Dekrete die
übeFädieZrlne besondere Aufsicht über den Turnunterricht, den

Mädchenhandarbeitsunterricht und den
hauswirtschaftlichen Unterricht ordnen.

4. Die Schulkommission

Zusammen- Art. 75. Die Schulkommissionen bestehen mit
Wählbarkeit Einschluss des Präsidenten aus sieben, neun oder

elf Mitgliedern, von denen die Schulgemeinde ein
Mitglied mehr als der Regierungsrat wählt.

Wählbar sind Schweizer Bürger und Schweizer
Bürgerinnen, die im Einzugsgebiet der Schule
wohnen. Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder
muss jedoch in der Schulgemeinde wohnen. Im
übrigen richtet sich die Wahl in eine Mittelschulkommission

nach den Vorschriften über die Wahl
in eine Gemeindekommission (Art. 17 und 26 ff. des
Gemeindesetzes vom 9. Dezember 1917).

Amtsdauer Art. 76. Die Amtsdauer der Mitglieder beträgt
sechs Jahre und fällt mit der einheitlichen Amtsdauer

der Lehrerschaft zusammen. Ersatzwahlen
während einer Amtsperiode sind nur für deren Rest
vorzunehmen.

Aufgabe im Art. 77. Die Schulkommission ist die unmittel-
aiigemeinen bare Verwaltungs- und Aufsichtsbehörde der

Schule. Sie ist für den Vollzug der gesetzlichen
Bestimmungen verantwortlich und ordnet alle
Angelegenheiten der Schule, die nicht durch staatlichen
Erlass oder Gemeindereglement einer anderen
Behörde übertragen sind.

Vor wichtigen Beschlüssen ist die Stellungnahme

der Lehrerkonferenz einzuholen.
In Gemeinden mit mehreren Schulkommissionen

können im Interesse einer einheitlichen
Ordnung gewisse Befugnisse einer zentralen Behörde
wie Schuldirektion, Zentralschulkommission
übertragen werden.

Haftbarkeit Art. 78. Die Mitglieder der Schulkommission
sind persönlich für die Erfüllung ihrer Pflichten
verantwortlich und haften für jeden Schaden
gemäss Art. 39 des Gemeindegesetzes.

Frauen- Art. 79. Zur besonderen Beaufsichtigung des
komitee Handarbeitsunterrichtes der Mädchen wählt die

Schulkommission ein Frauenkomitee von mindestens

5 Mitgliedern. Ihm steht auch die Vorberatung

aller Fragen, die diesen Unterricht betreffen,

zuhanden der Schulkommission zu.
Die Aufsicht über den Hauswirtschaftsunterricht

wird durch das Gemeindereglement entweder
örtlichen Hauswirtschaftskommission oder

dem Frauenkomitee übertragen.
Die Befugnisse der Schulkommission in bezug

auf die Wahl der Haushaltungslehrerin (Art. 49),
die Dispensation von Schülerinnen (Art. 38) und in
bezug auf das Disziplinar- und Beschwerdewesen
(Art. 60—67) bleiben ihr gewahrt, ebenso die
Genehmigung des Gesamtstundenplanes.
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5. Der Schulvorsteher

Art. 80. An jeder Mittelschule ist einem Lehrer
das Amt des Vorstehers (Rektors) zu übertragen.
Er sorgt für den Vollzug der gesetzlichen und
reglementarischen Bestimmungen, sowie für die
Durchführung der Beschlüsse der vorgesetzten
Behörden. In Verbindung mit der Lehrerschaft
und der Lehrerkonferenz handhabt er Ordnung
und Disziplin in der Schule. Er leitet die
Lehrerkonferenz.

Der Vorsteher (Rektor) wird durch die
Schulkommission auf eine Amtsdauer von 6 Jahren
gewählt. Nach Ablauf der Amtsdauer ist er wieder
wählbar.

Der Vorsteher (Rektor) erhält eine Entschädigung,

die auf Antrag der Schulkommission durch
die Gemeindebehörden festgesetzt wird, und an
der sich der Staat bis zu einem vom Regierungsrat
festgesetzten Maximum im gleichen Verhältnis
beteiligt wie an den Lehrerbesoldungen.

An kleineren Schulen kann die Erziehungsdirektion

eine abweichende Regelung gestatten.

6. Die Lehrerkonferenz

Art. 81. Die Lehrerkonferenz sorgt für das richtige

Zusammenwirken der ganzen Lehrerschaft
einer Schule und berät die ihre Schule betreffenden

Fragen. Die Aufgaben der Lehrerkonferenz
werden im Einzelnen durch das Reglement
umschrieben.

Ohne zureichenden Grund darf kein Lehrer den
Verhandlungen der Lehrerkonferenz fernbleiben.

V.

Fürsorge

Art. 82. Schulen, die von den Eltern Schulgel- Freiplätze
der beziehen, haben Schülern aus bescheidenen
Verhältnissen Freiplätze zu gewähren.

In Bezug auf die Gewährung von Freiplätzen
sind die Schüler aus Gemeinden, die nicht Träger
der Schule sind, gleich zu behandeln wie die Schüler

aus der Schulgemeinde.

Art. 83. Schüler, die öffentlich oder privat
unterstützt werden, haben Anspruch auf unentgeltlichen

Unterricht und unentgeltliche Abgabe der
Lehrmittel.

Art. 84. Der Kanton gewährt Schülern aus ein- Stipendien
fachen Verhältnissen Stipendien.

Der Regierungsrat erlässt hierüber eine
Verordnung.

Art. 85. Die Bestimmungen unter Art. 74 (Un- weitere Be-

terricht für kranke Kinder), 76 (schulärztlicher stimmungen

Dienst), 77 (schulzahnärztlicher Dienst), 78
(Erziehungsberatung) und 80 (Schülerversicherung)
des Primarschulgesetzes vom 2. Dezember 1951 und



46 — JVs 2

die darauf sich stützenden Erlasse gelten auch für
die Mittelschulen.

Dies trifft auch für Art. 79 des Primarschulgesetzes

(Schüler und Vereine) zu für Mittelschulklassen

mit schulpflichtigen Schülern.
Für die Klassen mit Schülern ausserhalb der

Schulpflicht wird im Schulreglement eine
sinngemässe Regelung getroffen.

Den besonderen Bedürfnissen der Mittelschule
ist bei der Regelung der Berufsberatung und
anderer Fürsorgemassnahmen Rechnung zu tragen.

VI.

Reglemente

Kantonales Art. 86. Der Regierungsrat erlässt ein Regle-
Regiement men£ jjg Mittelschulen. Darin ist zu

unterscheiden zwischen zwingenden und nicht zwingenden
Bestimmungen. Die zwingenden Bestimmungen
gelten für alle Mittelschulen. Dagegen gehen

die Vorschriften der Schulgemeindereglemente den
nicht zwingenden kantonalen Bestimmungen vor.

Gemeinde- Art. 87. Sämtliche Reglemente und Schulord-
regiemente

nungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung

des Regierungsrates, sofern es sich nicht um
blosse Hausordnungen handelt.

E. Schluss- und Uebergangsbestimmungen

Inkrafttreten Art. 88. Dieses Gesetz tritt nach seiner An¬
nahme durch das Volk auf den 1. April 1957 in
Kraft.

Der Regierungsrat kann denjenigen Gemeinden,

denen die sofortige Erfüllung des Art. 15 nicht
möglich ist, eine Frist bis zu fünf Jahren
einräumen.

Ersatz für Art. 88bis. Schwer belastete Schulgemeinden,
wsSuigeides welche nach bisherigem Recht von den Eltern ein

Schulgeld bezogen haben, erhalten während der
ersten fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes aus dem Sonderfonds des Finanzausgleiches
(§ 11, Ziffer 1, des Finanzausgleichdekretes vom
25. Februar 1954) Ersatz für einen Teil des
Ausfalles. Das Nähere bestimmt der Regierungsrat.

Haushaitungs- Art. 89. Art. 34 des Fortbildungsschulgesetzes
dereprimar" vom 6. Dezember 1925/21. Januar 1945 erhält fol-

schuie genden Absatz 2:

«Die Vorschriften der Art. 36, 38, 49 und 79 des
Mittelschulgesetzes vom gelten
sinngemäss auch für den Haushaltungsunterricht
in der Primarschule.»

Aufhebung Art. 90. Durch dieses Gesetz werden aufgeho-
bisheriger hErlasse util.

1. Das Gesetz über die Sekundärschule des Kantons

Bern vom 26. Juni 1856;

2. das Gesetz über die Kantonsschulen vom 26.
Juni 1856;



3. das Gesetz betr. Aufhebung der Kantonsschule
in Bern, sowie einige damit zusammenhängende
Aenderungen in der Schulgesetzgebung vom
27. Mai 1877;

4. das Gesetz betr. Ausrichtung von Staatsbeiträ¬
gen an die Mittelschulen vom 20. November
1932;

5. Art. 32 des Gesetzes vom 6. Dezember 1925 über
die Fortbildungsschule für Jünglinge und das
hauswirtschaftliche Bildungswesen in der
Fassung vom 21. Januar 1945;

6. alle übrigen mit dem neuen Gesetz in Widerspruch

stehenden Erlasse.

Bern, den 13. September/15. Dezember 1955.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Dr. M. Gafner

Der Staatsschreiber:
Schneider

Bern, den 1. Dezember 1955.

Im Namen der Kommission,

Der Präsident:
Paul Dübi
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Vortrag der Polizeidirektion
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend Revision des Gesetzes über die Hundetaxe

(November 1955)

Am 18. November 1954 haben Grossrat Witschi
und sieben Mitunterzeichner in einer Motion den
Regierungsrat eingeladen, dem Grossen Rat
Vorschläge über die Revision des Gesetzes über die
Hundetaxe vom 25. Oktober 1903 zu unterbreiten,
im Sinne der Anpassung der Höhe der jährlichen
Abgabe an die heutigen Geldverhältnisse.

Der Motionär führte am 17. Februar 1955 in
seiner Begründimg im Grossen Rat über das Hun-
detaxegesetz vom 25. Oktober 1903 aus, das Gesetz
habe nicht den Zweck, den Gemeinden finanzielle
Mittel zukommen zu lassen, sondern die Zahl der
Hunde einzuschränken. Nun nach 50 Jahren sei
mit der alten Maximaltaxe die prohibitive
Wirkung verloren gegangen. Daher müsse das Maximum

der Taxe heraufgesetzt werden, das Minimum

könnte man bestehen lassen. Die Gemeinden
hätten nach wie vor im gegebenen Rahmen zu
bestimmen, wieviel sie beziehen wollen. Gemeinden,
die ein Interesse daran, haben, dass die Zahl der
Hunde nicht reduziert wird, oder die Hundehalter
nicht stark belasten wollen, können die Ansätze
wie bis anhin tief halten. Es dürfte sogar eine
gewisse Befreiung von der Taxe am Platze sein,
indem in den letzten Jahrzehnten eine bestimmte
Entwicklung in der Verwendung der Hunde zu
verzeichnen sei. Milchträgerhunde und Metzgerhunde

seien verschwunden. Dafür werden viele
Leistungshunde gehalten, wie Polizeihunde,
Sanitätshunde usw., die sorgfältig ausgebildet werden.
Diese sollte man von der Besteuerung befreien.
Nach dem geltenden Gesetz wäre dies nicht möglich.

Die Motion ist vom Regierungsrat nicht
bekämpft worden. Er nahm sie entgegen, aber nicht
in der Meinung einzig die Möglichkeit einer hö¬

hern Besteuerung der Hundehaltung zu schaffen,
sondern im Sinne einer Gesamtrevision des
Gesetzes. Der Grosse Rat hat diese Motion mit grosser

Mehrheit angenommen.
Vorstösse für die Revision des Hundetaxege-

setzes vom 25. Oktober 1903 wurden bereits in den
Jahren 1923 und 1936 unternommen. Ein vom
Grossen Rat am 15. September 1937 beschlossenes
Gesetz über die Hundetaxe wurde in der
Volksabstimmung vom 28. November 1937 mit 57 953
Nein gegen 52 485 Ja verworfen.

Die Frage der Opportunität der Revision des
Hundetaxe-Gesetzes muss auch im heutigen
Zeitpunkt vom referendumspolitischen Standpunkte
aus betrachtet werden. Im Momente der steigenden

Lebenshaltungskosten imd Begehren um
Steuerreduktion ist kaum zu erwarten, dass ein
Gesetz, welches bloss die Hundehaltung in prohi-
bitiver Absicht höher besteuern will, beim Souverän

Gnade findet, solange es sich nicht durch
andere wesentliche Verbesserungen gegenüber dem
heutigen etwas schematischen Zustande auszeichnet.

Die Polizeidirektion konnte bei der Vorbereitung
eines neuen Entwurfes zum Gesetz über die

Hundetaxe weitgehend auf den Entwurf des Jahres

1937 zurückgreifen. Sie hat einen verwaltungsinternen

Vorentwurf in welchem die vom
Regierungsrat gegebenen Leitlinien enthalten waren,,
nämlich Steuerbefreiung für gewisse Hundekategorien

und Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit
der Hundehalter, dem bernischen Bauernverband
und der Schweizerischen Kynologischen

Gesellschaft vorgelegt, mit der Einladung dazu Stellung

zu nehmen. Der nachfolgende Gesetzesentwurf

stützt sich wie bereits erwähnt, zur Haupt-
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sache auf die Vorlage vom Jahre 1937 und berücksichtigt

soweit dies möglich scheint, die Anregungen
der zur Vernehmlassung eingeladenen

Verbände. Zu den einzelnen Bestimmungen ist
folgendes auszuführen:

Art. 1. Das Gesetz vom 25. Oktober 1903 über
die Hundetaxe sieht eine jährliche Abgabe von
mindestens Fr. 5.— bis höchstens Fr. 20.— vor, für
jeden über 3 Monate alten Hund, der im Kanton
Bern gehalten wird. Nach Massgabe der Motion
Witschi wird der neue Taxrahmen festgesetzt auf
Fr. 5.— bis Fr. 50.—. Dem gegenüber hält die
Schweizerische Kynologische Gesellschaft dafür,
dass die Taxe Fr. 30.— nicht überschreiten sollte.
Diesem Begehren wird im Hinblick auf den
verbindlichen Wortlaut der Motion nicht entsprochen
werden können. Dagegen dürfte die Anregung,
das Mindestalter auf wenigstens 6 Monate festzusetzen

berücksichtigt werden. In der Praxis zeigt
sich nämlich, dass Junghunde im Alter von drei
bis sechs Monaten grössten Teils noch beim Züchter

sind und dass durch den Anfall von Krankheiten,
wie Staupe usw. in jenen Monaten die

Sterblichkeit gross ist. Für die einzelnen Gemeinden
entsteht bei der Hinaufsetzung des Mindestalters
auf 6 Monate kein wesentlicher Einfluss auf das
finanzielle Erträgnis, sondern höchstens eine
Verschiebung von einem Jahr auf das andere.

Das Hundetaxe-Gesetz vom 25. Oktober 1903
sieht grundsätzlich keine Taxbefreiung vor. Die
Gemeinden haben nur die Möglichkeit eine
Abstufung der Taxe je nach der Verwendung der
Hunde für Wachthunde, Zughunde, Polizeihunde
usw. zu beschliessen. Allgemein wird aber heute
anerkannt, dass gewisse Kategorien von Hunden
schon im Gesetz als steuerfrei erklärt werden sollten.

Der Entwurf sieht deshalb in Abs. 2 vor, dass
Militärhunde, Lawinenhunde, Sanitätshunde,
Blindenführerhunde und Polizeihunde, letztere unter
gewissen Voraussetzungen, steuerfrei sind. Den
Gemeinden soll es überlassen werden, weitere
Kategorien von Hunden steuerfrei zu erklären, dabei
denkt man an Zug-, Käserei- und Treibhunde.

Art. 2. Die bisherige Bestimmung, wonach die
Taxe von den Gemeinden festgesetzt wird soll
unverändert bleiben. Diese Festsetzung kann entweder

in einem Reglement erfolgen das vom
Regierungsrat genehmigt werden muss, oder die
Gemeinde hat es in der Hand, jedes Jahr mit dem
Voranschlag die Hundetaxen festzusetzen. Neu ist
die Bestimmung von Abs. 2, wonach die Gemeinden

die finanziellen Leistungsfähigkeiten der
Hundeeigentümer berücksichtigen können. Es soll
damit vermieden werden, dass Gemeinden, die

von der Erhöhung der Taxe auf Fr. 50.— Gebrauch
machen, finanzschwachen und bedürftigen Leuten
die Hundehaltung erschweren. Dabei wird in
erster Linie an ältere oder alleinstehende Leute
gedacht, denen ein Hund ein treuer Begleiter und
Freund ist.

Art. 3. Die Absätze 1 und 2 entsprechen der
Regelung im Gesetz von 1903. Nach wie vor soll der
Ertrag der Taxe und der Nachtaxe vollständig der
Gemeindekasse zufliessen. Der Staat will auch aus
dem neuen Gesetz keinerlei Nutzen ziehen. Dies
ist auch richtig, da für die Reinigung der öffentlichen

Strassen und Wege die Gemeinden
aufzukommen haben. In Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes vom
25. Oktober 1903 ist noch eine Bestimmung
enthalten, wonach für Hunde, die als Zughunde
verwendet und täglich aus der Wohngemeinde ihres
Eigentümers in eine andere Gemeinde verbracht
werden und dort verweilen, in jeder der beiden
Gemeinden die Hälfte der Taxe zu bezahlen ist.
Auf das Weiterbestehen dieser Vorschrift kann
verzichtet werden, da die Anwendungsfälle
äusserst selten sind.

Art. 4. Nach dem Wortlaut des Gesetzes vom
25. Oktober 1903 sollte bei Nichtbezahlung der
Taxe eine Geldbusse im doppelten Betrage der
letztern entrichtet werden. Falls diese Busse nicht
bezahlt wird, muss gegen den Fehlbaren nach den
Vorschriften des Strafprozesses vorgegangen
werden und über dies hat die Abschaffung des
Hundes stattzufinden. Es muss heute als stossend
empfunden werden, dass ein Hundeeigentümer,
der die Taxe nicht bezahlt, dem Richter überwiesen

werden muss. Es genügt vollständig, wenn in
solchen Fällen die Beschlagnahmung des Hundes
vorgesehen wird. Auch soll die Nachtaxe nicht
mehr den doppelten Betrag der Taxe betragen,
sondern nur noch den einfachen Betrag. Die
Gemeinde kann in Fällen der Nichtbezahlung der
Taxe und der Nachtaxe einen Hund beschlagnahmen

und darüber verfügen. Die Gemeinden dürfen

aber eingezogene Hunde, für die die Taxe nicht
bezahlt wurde, nicht der Vivisektion übergeben.

Art. 5. Der Regierungsrat wird gestützt auf
diese Vorschrift die VollziehungsVerordnung vom
2. April 1904 revidieren müssen.

Art. 6. Keine Bemerkungen.

Gestützt auf diese Ausführungen ersuchen wir
um Zustimmung zum nachfolgenden Gesetzesentwurf:

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956.
7
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 1. November 1955/24. und 27. Januar 1956

Gesetz
über die Hundetaxe

(Totalrevision)

Bemerkungen:

Die erste Kolonne enthält den Entwurf; zur
Erleichterung und bessern Uebersicht ist in der zweiten

Kolonne der heute geltende Gesetzestext
beigefügt.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Geltendes Gesetz vom 25. Oktober 1903

Taxpflicht und
Befreiung

Art. 1. Für jeden im Kanton Bern gehaltenen
Hund im Alter von wenigstens sechs Monaten hat
der Eigentümer eine jährliche Abgabe von Fr. 10.—
bis Fr. 50.— zu bezahlen.

Für Militärhunde, Lawinenhunde, Sanitätshunde

und von Invaliden benötigte Hunde, sowie
für die von Angehörigen des kantonalen oder des
örtlichen Polizeikorps gehaltenen und für den
Polizeidienst ausgebildeten Hunden wird keine
Abgabe bezahlt.

Die Gemeinden können für weitere Arten von
Nutzhunden ermässigte Taxen festlegen oder sie
steuerfrei erklären (z. B. Zug-, Käserei- und Treibhunde

und zur Jagd abgeführte und verwendete
Hunde.

Art. 1. Für jeden im Kanton gehaltenen Hund,
der über drei Monate alt ist, wird eine jährliche
Abgabe von mindestens Fr. 5.— bis höchstens
Fr. 20.— bezahlt.

Veranlagung

Art. 2. Die Taxe wird von den Einwohnergemeinden

durch Reglement bestimmt und im
genannten Rahmen abgestuft. Sie kann auch jedes
Jahr mit dem Voranschlag der Gemeinderechnung
festgesetzt werden.

Wird ein Taxbetrag von mehr als Fr. 10.—
geschuldet, so kann er auf begründetes Gesuch hin
bis auf Fr. 10.— herabgesetzt werden, wenn die
Bezahlung für den Eigentümer eine offenbare
Härte bedeutet oder ihn unverhältnismässig schwer
belastet.

Art. 2. Die Festsetzung der Taxe steht den
Einwohnergemeinden zu. Dieselben sind auch befugt,
auf dem Reglementswege innerhalb der in Art. 1

genannten Grenzen für die Taxe verschiedene
Klassen aufzustellen.

Steuerertrag

Art. 3. Der Ertrag dieser Abgabe und der Nachtaxen

fällt der Einwohnergemeinde zu, in welcher
der Eigentümer des Hundes seinen Wohnsitz hat.

Art. 3. Der Ertrag dieser Abgabe und der
freiwillig bezahlten Busse fällt der Kasse derjenigen
Einwohnergemeinde zu, in welcher der Eigentümer

des Hundes Wohnsitz hat.
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Für Hunde, welche während wenigstens sechs
Monaten an einem andern Ort als am Wohnort
des Eigentümers untergebracht werden, ist in
jeder der beiden Gemeinden die Hälfte der daselbst
festgesetzten Taxe zu entrichten.

Für Hunde, welche während wenigstens sechs
Monaten an einem andern Ort als am Wohnort des
Eigentümers untergebracht werden, ist in jeder
der beiden Gemeinden die Hälfte der daselbst
festgesetzten Taxe zu entrichten.

In gleicher Weise ist für Hunde, welche als
Zughunde verwendet und täglich aus der
Wohngemeinde ihres Eigentümers in eine andere
Gemeinde gebracht werden und dort verweilen, in
jeder der beiden Gemeinden die Hälfte der Taxe
zu erlegen.

Nachtaxe

Art. 4. Wer die Abgabe nicht bis zu dem von
der Gemeindebehörde festgesetzten Zeitpunkt
bezahlt, hat dazu eine Nachtaxe im Betrage der
geschuldeten Abgabe zu entrichten. Art. 2 Abs. 2,
ist auch für den Bezug der Nachtaxen sinngemäss
anwendbar.

Werden Abgabe und Nachtaxe auf Aufforderung

hin nicht innerhalb Monatsfrist bezahlt, so
kann der Hund beschlagnahmt und über ihn weiter

verfügt werden. Die Tötung des Hundes ist
nur statthaft, sofern er nicht verkauft werden
kann.

Beschlagnahmte Hunde dürfen nicht der
Vivisektion zugeführt werden.

Art. 4. Widerhandelnde werden zur Bezahlung
der der Gemeinde schuldigen Taxe sowie zu einer
Geldbusse im doppelten Betrage der letztern
verfällt. Falls die Busse nicht bezahlt wird, so ist
nach den Vorschriften des Strafprozesses zu
verfahren, und überdies hat die Abschaffung des
Hundes stattzufinden.

Art. 5. Wenn bei konstatierten Widerhandlungen
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes der

Fehlbare sofort Taxe und Busse bezahlt, so kann
von der Strafklage Umgang genommen werden.

Vollzug

Art. 5. Der Regierungsrat ist mit der Vollziehung

dieses Gesetzes beauftragt.
Art. 6. Der Regierungsrat ist mit der Vollziehung

dieses Gesetzes, durch welches dasjenige
vom 4. Dezember 1868 aufgehoben wird, beauftragt.

Inkraftsetzung
und Aufhebung
des geltenden Rechtes

Art. 6. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk am 1. Januar 1957 in Kraft.

Auf diesen Zeitpunkt wird das Gesetz über die
Hundetaxe vom 25. Oktober 1903 aufgehoben.

Art. 7. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk am 1. Januar 1904 in Kraft.

Bern, den 1. November 1955/27. Januar 1956.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Vize-Präsident:

Dr. R. Bauder

Der Staatsschreiber:
Schneider

Bern, den 24. Januar 1956.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:

E. Zingg
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Antrag des Regierungsrates
vom 31. Januar 1956

Nachkredite
für das Jahr 1955

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.
Der Grosse Rat nimmt Kenntnis davon, dass der

Regierungsrat gestützt auf Art. 29 Abs. 1 des
Gesetzes vom 3. Juli 1938 über die Finanzverwaltung,
bis 6. Januar 1956 folgende Nachkredite für das
Jahr 1955 gewährt hat:

Voranschlag
Budget

1955

Fr.
11 Präsidialverwaltung

1100 Regierungsrat

799 Allgemeine Ratskosten 98 000.—

3 Empfänge zu Ehren der
Präsidenten des Bundesrates,
Nationalrates und Ständerates

Proposition du Conseil-exécutif
du 31 janvier 1956

Crédits supplémentaires
pour l'année 1955

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur la proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

I.

Le Grand Conseil prend acte de ce qu'en vertu
de l'art. 29, alinéa 1, de la loi du 3 juillet 1938 sur
l'administration des finances de l'Etat, le Conseil-
exécutif a, jusqu'au 6 janvier 1956, accordé les crédits

supplémentaires suivants pour l'année 1955:

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.
11 Section présidentielle

1100 Conseil-exécutif

4 187.— 799 Frais généraux du Conseil-exé¬
cutif
Trois réceptions en l'honneur
des présidents du Conseil fédéral,

du Conseil national et du
Conseil des Etats

12 Gerichtsverwaltung

1205 Richterämter

613 Kosten für Stellvertretungen
Haupts. Ernennung eines a. o.
Untersuchungsrichters in Bern
(Mordfall Marchand)

850 Kosten in Zivilsachen
Ursprünglicher Kredit zu klein
infolge vermehrter Auslagen für
unentgeltliche Prozessführung
in Zivilstreitigkeiten

1210 Staatsanwaltschaft

613 Kosten für Stellvertretungen
A. o. Staatsanwalt in einem
umfangreichen Strafgeschäft

12 Administration judiciaire

1205 Tribunaux de district

50 000— 22 000.— 613

140 000, 30 000.— 850

1 000, 4 400.—

60 587,

1210

613

Frais de remplacements
Principalement désignation d'un
juge d'instruction extraordinaire
à Berne (Assassinat Marchand)

Frais en affaires civiles
Augmentation des frais pour
assistance judiciaire en affaires
civiles. Crédit prévu pas suffisant.

Ministère public

Frais de remplacements
Procureur extraordinaire dans
une affaire pénale compliquée

Uebertrag — A reporter
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770 Anschaffung von Mobilien und
Instrumenten
Ankauf von verschiedenem
Büromobiliar

Voranschlag
Budget

1955

Fr.

1225 Kantonale Rekurskommission

810 Taggelder und Reiseauslagen 3 000

13 VOlkswirtschaftsdirektion

1300 Sekretariat

4 000,

Nachkredite
Crédits sup
plémentaires

1955

Fr.

60 587.—

— 600.-

2 000.-

Uebertrag — Report

1225 Commission cant, des recours

810 Indemnités journalières et frais
de déplacements

13 Direction de l'économie publique

1300 Secrétariat

770 Acquisition de mobilier et d'ins¬
truments
Acquisition de divers objets
mobiliers pour bureaux

1310 Arbeitsamt

771 Unterhalt der Mobilien

800 Büroauslagen, Druck- und Buch¬
binderkosten

832 Rechtskosten

943 3 Staatsbeitrag an die Praktikan¬
tinnenhilfe «Pro Juventute»

1 000.—

10 000.—

5 000.—

500.—

1 200.—

585.—

2 300.—

945 1 Staatsbeiträge an Bürgschafts- 25 000.— 1 187-
genossenschaften
Verursacht durch
Verwaltungskostenbeitrag von Fr. 5380.10 an
die «SAFFA»

1310 Office du travail

771 Entretien du mobilier

800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure

832 Frais judiciaires

943 3 Subvention de l'Etat
Aide à des stagiaires par « Pro
Juventute »

945 1 Subventions de l'Etat
Coopératives de cautionnement
Provient d'un subside de francs
5380.10 à la « SAFFA » pour
frais d'administration

1320/21 Amt für Gewerbeförderung

1320 Gewerbemuseum und kerami¬
sche Fachschule

800 Büroauslagen, Druck- und Buch- 9 000,
binderkosten

801 PTT-Gebühren und Frachtaus-
gaben

820 Mietzinse

4 000,

18 600,

822 Reinigung, Heizung, Elektrizität, 16 000,
Gas und Wasser

1320/21 Office pour le développement
de l'artisanat

1320 Musée des arts et métiers et
Ecole de céramique

1 500.— 800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure

1 000.— 801 Taxes des PTT et frais de trans¬
port

232.— 820 Loyers

1 000.— 822 Nettoyage, chauffage, électrici¬
té, gaz et eau

1321 Schnitzler- und Geigenbauschule
Brienz

704 Unterhalt der Schulgebäude und 700,
Anlagen

791 Materialien und Chemikalien 8 500,

830 Entschädigungen an Dritte für 8 000,
besondere Dienstleistungen

1321 Ecole de sculpteurs et de lu¬
therie de Brienz

300.— 704 Entretien des bâtiments sco¬
laires et des installations

300.— 791 Matériaux et prod. chim.

3 500.— 830 Indemnités à des tiers pour
prestations spéciales

76 791.— Uebertrag — A reporter
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits sup¬

plémentaires
1955 1955

Fr. Fr.

76 791.—

1325 Chemisches Laboratorium

770 Anschaffung von Mobilien, Ap- 1 800.— 250.—
paraten, Instrumenten und
Werkzeugen

810 Taggelder und Reiseauslagen 18 000.— 2 000.—

1330 Preiskontrollstelle

800 Büroauslagen, Druck- und Buch- 1 000.— 700.—
binderkosten

801 PTT-Gebühren —500.—
822 Reinigung, Heizung, Elektrizi- —.— 100.—

tät, Gas und Wasser

1340 Technikum Burgdorf

899 Verschiedene Verwaltungsko- 600.— 2 600.—
sten

14 Sanitätsdirektion

1400 Sekretariat

799 Verschiedene Sachausgaben 5 800.— 4 000.—
Beitrag an Tiefenauspital zur
Anschaffung eines Respirators
(Bekämpfung d. Kinderlähmung)

899 Verschiedene Verwaltungsko- 2 100.— 4 511.—
sten
Bankett; Kongress der Schweiz,
psychiatrischen Gesellschaft

942 Invalidenfürsorge 78 000.— 14 463.—
Betriebsbeitrag an
Anstalt Balgrist
Zürich Fr. 8000.—
Anteil (V2) an
Besoldung für neuen
Assistenten beim
Institut für
physikalische Therapie
des Inselspitals Fr. 6463.—

Fr. 14 463.—

944 2 Betriebsbeiträge an Spezialan- 75 000.— 274.—
stalten
Beitrag für Kindergärtnerin des
Jenner-Kinderspitals

944 8 Beiträge zur Bekämpfung der —.— 30 000.—
Kinderlähmung
Weiterer zusätzlicher Kredit
(bereits bewilligt Fr. 130 000.—)

Uebertrag — Report

1325 Laboratoire de chimie

770 Acquisition de mobilier, d'ins¬
truments, d'appareils et d'outils

810 Indemnités journalières et frais
de déplacement

1330 Service du contrôle des prix

800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure

801 Taxes des PTT

822 Nettoyage, chauffage, électrici¬
té, gaz et eau

1340 Technicum de Berthoud

899 Autres frais d'administration

14 Direction des affaires sanitaires

1400 Secrétariat

799 Autres dépenses
Subside à l'Hôpital de la Tiefenau

pour acquisition d'un respirateur

(lutte contre poliomyélite)

899 Autres frais d'administration

Banquet lors du Congrès de la
Sté suisse de psychiatrie

942 Aide aux invalides
Subside d'exploitation à l'Institut

Balgrist à
Zurich fr. 8 000.—
Part (V2) du
traitement du nouvel
assistant de l'Institut

de thérapie
physique de l'Hôpital

de l'Ile fr. 6 463.—

fr. 14 463.—

944 2 Subsides d'exploitation aux éta¬
blissements spéciaux
Subside pour maîtresse école
enfantine à l'Hôpital Jenner

944 8 Subventions pour la lutte contre
la poliomyélite
Nouveau crédit complémentaire
(fr. 130 000.— ont été alloués

136 189.— Uebertrag — A reporter
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Voranschlag
Budget

1955

Fr.

zur Ausrichtung von Beihilfen
an Patienten oder ihre Familien
in Kinderlähmungsfällen

949 10 Baubeiträge an Bezirksspitäler 150 000.—

An Absonderungsabteilung des
Bezirksspitals Burgdorf

1405 Frauenspital

770 Anschaffung von Mobiliar, Ma- 307 600.—
schinen, Instrumenten, Apparaten

und Werkzeugen
Anschaffung einer Buchungsmaschine

1420/22 Heil- und Pflegeanstalt
Bellelay

1420 Anstaltsbetrieb

770 Anschaffung von Mobilien, Ma- 30 000.—
schinen, Instrumenten, Apparaten

und Werkzeugen *)

1422 Landwirtschaft

770 Anschaffung von Mobilien, Ma- 9 500.—
schinen und Werkzeugen *)

860 Produktionsausgaben *) 120 400.—

*) Anschaffungen verursacht durch
den Erwerb des Heimwesens «Vache-
ries-Dessus»

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

136 189.—

7 890,

16 375.-

5 695.—

10 425.—

12 880.—

Uebertrag — Report

jusqu'ici). Aide complémentaire
aux malades atteints de
poliomyélite ou à leur familles.

949 10 Subsides de construction aux
hôpitaux de district

Division d'isolement de l'Hôpital
de Berthoud

1405 Maternité cantonale

770 Acquisition de mobiliers, de ma¬
chines, d'instruments, d'appareils

et d'outils
Acquisition d'une machine
comptable

1420/22 Maison de santé de Bellelay

1420 Exploitation de l'établissement

770 Acquisition de mobilier, de ma¬
chines, d'instruments, d'appareils

et d'outils *)

1422 Agriculture

770 Acquisition de mobilier, de ma¬
chines et d'outils *)

860 Dépenses en vue de la produc¬
tion *)

*) Acquisitions pour les « Vacheries-
Dessus » achetées par l'Etat

15 Justizdirektion

1500 Sekretariat und Inspektorat

935 Staatsbeiträge an die Gewerbe
gerichte

25 000.— 1 486.—

15 Direction de la justice

1500 Secrétariat et inspectorat

935 Subventions de l'Etat aux con¬
seils de prud'hommes

1505 Jugendamt

800 Büroauslagen, Druck- und Buch- 1 600.—
binderkosten

1506 Beobachtungsstation für Ju¬
gendliche in Enggistein

760 Kleider, Wäsche, Wäscherei und 800,
Ausrüstungen

801 PTT-Gebühren, Frachten 1 000,

1515 Grundbuchämter

613 Kosten für Stellvertretungen 3 000,

1505 Office des mineurs

600.— 800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure

1506 Station d'observation pour ado¬
lescents à Enggistein

600.— 760 Vêtements, linge, effets et blan¬
chissage

250.— 801 Taxes des PTT et frais de trans¬
port

1515 Bureaux du registre foncier
2 000.— 613 Frais de remplacements

194 390.— Uebertrag — A reporter
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16 Polizeidirektion

1600 Sekretariat

762 Kostgelder für Gefangene in An¬
stalten

770 Anschaffung von Mobilien
Für Gefängnisumbau Trachsel-
wald

771 Unterhalt der Mobilien

799 Verschiedene Sachausgaben

800 Büroauslagen, Druck- und Buch¬
binderkosten

810 Taggelder und Reiseauslagen

830 Entschädigungen an Dritte für
besondere Dienstleistungen

832 Rechtskosten

899 Verschiedene Verwaltungsko¬
sten
Kosten für Ausstellung des
bernischen Strafvollzuges anlässlich
Kongress über Verbrechensbekämpfung

und Sträflingsbehandlung

in Genf

Voranschlag
Budget

11)55

Fr.

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

l! >55

Fr.

194 390.—

16 500.—

10 000.—

2 000.—

500.—

85 000.—

5 000.—

19 000.—

1 000.—

4 000.—

14 000,

5 176,

500.-

200.-

10 000.-

1 500.-

700.-

3 000.-

7 321.-

16

1600

,— 762

— 770

771

799

800

810

830

832

899

Uebertrag — Report

Direction de la police

Secrétariat

Pensions pour les prisonniers
dans des établissements

Acquisition de mobilier
Transformation des prisons à
Trachselwald

Entretien du mobilier

Autre dépenses

Frais de bureau, d'impression et
de reliure

Indemnités journalières et frais
de déplacements

Indemnités à des tiers pour
prestations spéciales

Frais judiciaire
Autres frais d'administration

Frais de l'Exposition sur l'exécution
des peines dans le canton de

Berne lors du Congrès de la lutte
contre la criminalité et du
traitement des détenus

1605 Polizeikommando

641 Unfallversicherung

652

657

761

770

797

800

801

Wohnungsentschädigungen

1 200.—

651 1 Uniformierung, Bewaffnung und 191 000.
Ausrüstung, Uniformentschädigungen

102 500,

Arzt-, Spital- und Heilungsko- 6 000.-
sten des Polizeipersonals

Verpflegungskosten 7 500.—

Anschaffung von Mobilien, Mo- 112 500.—
torfahrzeugen, Instrumenten,
Apparaten und Werkzeugen

Bücher, Karten, Zeitschriften, 20 000.—
Zeitungen, Lehrmittel und
andere Unterrichtsbed.

Büroauslagen, Druck- und Buch- 42 000.—
binderkosten

PTT-Gebühren, Telephon-In- 122 000.—
stallationskosten und Frachtauslagen

1605 Corps de police

375.— 641 Assurance contre les accidents

2 200.— 651 1 Uniformes, armement et équipe¬
ment, indemnités d'habilement

5 230.— 652 Indemnités de logement
1 000.— 657 Frais de soins médicaux, d'hôpi¬

tal et de guérison pour le
personnel du corps de police

2 600.— 761 Frais d'entretien
1 850.— 770 Acquisition de mobilier, de véhi¬

cules à moteur, d'instruments,
d'appareils et d'outils

750.— 797 Livres, cartes, revues, journaux
et moyens d'enseignement

7 500.— 800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure

10 000.— 801 Taxes des PTT, frais d'installa¬
tion téléph. et frais de transport

268 292.— Uebertrag — A reporter
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810

820

893

Voranschlag
Budget

1965

Fr.

Taggelder, Reiseauslagen und
Umzugskosten

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

268 292.—

80 000.— 18 000.-

Mietzinse 315 000.— 10 000.—

Haftpflicht- und Sachversiche- 28 000.— 6 650.—
rungsprämien

Uebertrag — Report

810 Indemnités jounalières, frais de
déplacement et frais de
déménagement

820 Loyers

893 Primes d'assurances (responsa¬
bilité civile et objets)

1615 Zivilstandsämter

800 Büroauslagen, Druck- und Buch¬
binderkosten

6 000,

801 PTT-Gebühren und Frachten 2 500,

810 Taggelder und Reiseauslagen

1620 Strassenverkehrsamt

770 Anschaffung von Mobilien
Für Adrema-Druckmaschine

791 Anschaffung von Kontrollschil¬
dern

799 1 Signale

799 2 Markierungen
799 3 Uebrige Sachausgaben

Verkehrserziehungsaktion

100,

28 000,

90 000,

80 000,

80 000,

30 000,

1615 Offices de l'Etat civil

280.— 800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure

800.— 801 Taxes des PTT et frais de trans¬
port

150.— 810 Indemnités journalières et frais
de déplacement

1620 Office de la circulation routière

1 500.— 770 Acquisition de mobilier
Machine pour impressions

27 000.— 791 Acquisition de plaques de con¬
trôle

30 000.— 799 1 Signaux

13 000.— 799 2 Marquages

11 500.— 799 3 Dépenses diverses
Action d'éducation à la circulation

1625 Expertenbüro für Motorfahr¬
zeuge

771

801

Unterhalt der Mobilien

PTT-Gebühren

899 Verschiedene Verwaltungsko¬
sten

1635/37 Strafanstalt Thorberg

1635 Anstaltsbetrieb

770 Anschaffung von Mobilien, Ma¬
schinen, Geräten und Werkzeugen

Einrichtung einer Lautsprecheranlage

in den Zellen des
Neubaues

1640/42 Strafanstalt Witzwil

1642 Landwirtschaft

771 Unterhalt der Mobilien.
Revision des Dieseltraktors

350,

2 000,

100,

10 000,

60 000,

500,

400,

100,

5 600,

1625 Bureau des experts pour les vé¬
hicules à moteur

771 Entretien du mobilier
801 Taxes des PTT

899 Autres frais d'administration

1635/37 Pénitencier Thorberg

1635 Exploitation de l'établissement

770 Acquisition de mobilier, de ma¬
chines, d'instruments et d'outils

Installation de haut-parleurs
dans les cellules du nouveau
bâtiment

1640/42 Pénitencier Witzwil

1642 Agriculture

771 Entretien du mobilier
Revision d'un tracteur Diesel

Uebertrag — A reporter

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956. 8
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Voranschlag
Budget

1955

Fr.

1650/52 Arbeitsanstalt St. Johannsen

1650 Anstaltsbetrieb

704 Unterhalt der Anstalts- u. Wirt- 7 000.—
schaftsgebäude
Renovationsarbeiten in der Kolonie Ins

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

396 900.— Uebertrag — Report

1650/52 Maison de travail St-Jean

1650 Exploitation de l'établissement

6 000.— 704 Entretien des bâtiments
Travaux de rénovation à la
Colonie d'Anet

1660 Mädchenerziehungsanstalt
Loryheim, Münsingen

640 Krankenversicherung der Zog- 500.— 250.

linge

754 Arzt-, Spital- und Heilungsko- 200.— 600
sten der Zöglinge

1660 Maison d'éducation pour adoles¬
centes « Loryheim », Münsingen

640

— 754

760 Kleider, Wäsche, Wäscherei und 8 000.— 1 500.— 760
Ausrüstungen

799 Verschiedene Sachausgaben 200.— 200.— 799

822 Reinigung, Heizung, Elektrizi- 6 000.— 1 000.— 822
tät, Gas und Wasser

Assurance-maladie pour les
internées

Frais de soins médicaux, d'hôpital
et de guérison pour les

pensionnaires

Vêtements, linge, effets et
blanchissage

Autres dépenses

Nettoyage, chauffage, électricité,
gaz et eau

18 Domänendirektion

1800 Liegenschaftsverwaltung

749 Ankauf von Domänen
Landkauf in
Courtelary Fr. 1800.—
Landkauf in
Zimmerwald für
Zweigsternwarte der
Universität Fr. 4940.—
Landkauf für
Erziehungsanstalt
Tessenberg Fr. 1400.—
Landkauf für das
Knabenerziehungsheim

Oberbipp Fr. 845.—

Fr. 8985.—

18 Direction des domaines

1800 Administration des domaines

-— 8 985.— 749 Acquisition des domaines

Terrain à Courtelary fr. 1800.—
Terrain à Zimmerwald

pour observatoire

de l'université fr. 4940.—

Terrain pour la Maison

d'éducation
Montagne de Diesse fr. 1400.—
Terrain pour la Maison

d'éducation
Oberbipp fr. 845.—

fr. 8985.—

19 Finanzdirektion

1940 Stempelverwaltung

860 Kosten für die Herstellung von
Stempel- und Gebührenmarken
sowie für Stempelpapier

40 000, 1 500.—

19 Direction des finances

1940 Administration du timbre

860 Frais de fabrication de timbres
mobiles, de timbres fisc, et de
papier timbré

1950 Amtsschaffnereien

770 Anschaffung von Mobilien 14 200.— 2 700.—

419 635.—

1950

770

Recettes de district

Acquisition de mobilier

Uebertrag — A reporter



JVa 4 — 59

20 Erziehungsdirektion

2000!02 Sekretariat

2000 Verwaltung

770 Anschaffung von Mobilien
Für Diktierapparatur und
Kostenanteil Staubsauger

822 Reinigung, Heizung, Elektrizi¬
tät, Gas und Wasser

941 2 Staatsbeitrag an die Schweize¬
rische Volksbibliothek und die
Schulfilmzentrale

941 412 Staatsbeitrag an den Berni¬
schen Orchesterverein
Zusätzlicher Beitrag zur
Defizit-Deckung

941 416 Verschiedene Beiträge an
Kunst und Wissenschaft
Zusätzlicher Staatsbeitrag an
das Atelier-Theater in Bern

Voranschlag
Budget

1955

Fr.

25 000.-

64 000,

23 000.—

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

419 635.—

2 000.—

5 300,

Uebertrag — Report
20 Direction de l'instruction pu¬

blique

2000/02 Secrétariat

2000 Administration

2 140.— 770 Acquisition de mobilier
Acquisition d'une dictaphone et
part de frais pour aspirateur

1 000.— 822 Nettoyage, chauffage, électrici¬
té, gaz et eau

1 000.— 941 2 Subvention de l'Etat à la Bi¬
bliothèque populaire suisse et à
la Centrale des films scolaires

20 000.— 941 412 Subvention de l'Etat;
Orchestre de la ville de Berne
Subvention complémentaire
pour couverture du déficit

4 000.— 941 416 Subventions diverses pour les
beaux-arts et les sciences
Subvention complémentaire
pour le Théâtre de l'Atelier à

Berne

2001 Mittelschulen

940 1 Beitrag an die Kantonsschule 465 000,
Pruntrut

2002 Primarschulen

622 3 Anteil des Staates an den Leh- 308 000.— 239.—
rerbesoldungen; Kindergärtnerinnen

Beitrag für Kindergärtnerin
des Jenner-Kinderspitals

940 2 Staatsbeiträge an hauswirt- 34 800,
schaftliche Schulen und Kurse
Erhöhung des Beitrages pro 1954
und 1955 an Haushaltungsschule
«Zum Kreuz», Herzogenbuchsee

2005/07 Universität, Botanisches
Institut und Tierspital

2005 Universität

650 1 Ferien- und Freitagsentschädi- —.—
gungen

760 Wäsche, Wäscherei und Aus- 8 000.—
rüstungen

799 Verschiedene Sachausgaben 1 000.—

820 Mietzinse 10 928.—

2001 Ecoles moyennes

10 000.— 940 1 Subvention de l'Etat à l'Ecole
cantonale de Porrentruy

2002 Ecoles primaires

622 3 Part de l'Etat aux traitements
du corps enseignant; Maîtresses
d'écoles enfantines
Subvention pour la maîtresse
d'école enfantine de l'Hôpital
Jenner

4 000.— 940 2 Subvention de l'Etat aux écoles
et cours ménagers
Augmentation de la subvention
pour 1954 et 1955 à l'Ecole
ménagère « Zum Kreuz » à
Herzogenbuchsee

2005/07 Université, Jardin botanique
et Hôpital vétérinaire

2005 Université

2 500.— 650 1 Indemnités pour vacances et
jours et congés

6 500.— 760 Vêtements, linge, effets et blan¬
chissage

1 200,

3 600,

475 814.—

799 Autres dépenses

820 Loyers
Uebertrag — A reporter
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899 Verschiedene Verwaltungsko¬
sten

940 5 Austauschstipendien

2010 Unterseminar Hofwil

704 Unterhalt der Gebäude

2015 Oberseminar Bern

800 Büroauslagen, Druck- und Buch- 2 400.-

binderkosten

810 Taggelder und Reiseauslagen 5 700/

899 Verschiedene Verwaltungsko¬
sten

704 Unterhalt der Anstalts- und
Wirtschaftsgebäude

Bau eines Rebhäuschens im
Kirschgarten in Spiez

Voranschlag
Budget

1955

FT.

8 000.—

8 000.—

4 000.—

800.—

940 Stipendien 92 000.

Für Sonderkurse II und III zur
Ausbildung von Primarlehrern

21 Baudirektion

2100 Sekretariat

771 Unterhalt der Mobilien

822 Reinigung, Heizung, Elektrizi¬
tät, Gas und Wasser

2105 Hochbauamt

701 1 Unterhalt der Pfarrgebäude
Erstellung von zwei Kachelöfen
im Pfarrhaus
Rüschegg Fr. 5 500.—

Instandstellung am
Pfarrhaus Nidau Fr. 2 800.—
Renovationsarbeiten
am Pfarrhausstöckli
sowie Erstellung
von zwei Fenstern
im Pfarrhaus Mett
bei Biel Fr. 10 000.—
Umbau- und In-
standstellungs-
arbeiten am Pfarrhaus

Röthenbach
i. E Fr. 8 600 —

Fr. 26 900.—

2 000.-

10 500.-

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

475 814.—

4 500.—

1 250.—

2 100.—

950.—

3 300.—

1 300.—

5 000.—

800/

500.

500 000.— 26 900.

899

Uebertrag — Report

Autres frais d'administration

940 5 Bourses pour échange d'étu¬
diants

2010 Ecole normale Berne-Hojwil,
Section inf. à Hofwil

704 Entretien des bâtiments

2015 Ecole normale Berne-Hofwïl,
Section sup. à Berne

800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure

810 Indemnités journalières et frais
de déplacement

899 Autres frais d'administration

940 Bourses
Cours spéciaux II et III pour
formation d'instituteurs

21 Direction des travaux publics

2100 Secrétariat

771 Entretien du mobilier

822 Nettoyage, chauffage, électrici¬
té, gaz et eau

2105 Service des bâtiments

701 1 Entretien des bâtiments curiaux
Aménagement de
deux poêles à la
cure de Rüschegg
Remise en état de
la cure de Nidau
Rénovation du
« Stöckli » de la
cure de Mâche-
Bienne et ouverture

de deux fenêtres

du bâtiment
de la cure
Transformation et
remise en état de
la cure de Röthenbach

i. E.

fr. 5 500 —

fr. 2 800.—

fr. 10 000/

fr. 8 600.—

fr. 26 900.—

180 000.— 14 500.— 704

536 914/

Entretien des bâtiments
d'établissements et d'exploitations
rurale
Construction d'une maisonnette
dans le vignoble du Kirschgarten

à Spiez

Uebertrag — A reporter
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Voranschlag
Budget

1955

Fr.

705 1 Neu- und Umbauten 2 000 000.—

Ueberschreitung des bewilligten
Kredites von Fr. 756 000 für die
erstellten Oekonomiegebäude
des Mädchenerziehungsheimes
Kehrsatz

800 Büroauslagen, Druck- und Buch- 3 000.—
binderkosten

831 Entschädigungen an Dritte für 100 000.—
Gutachten und Studien
Projektierungsarbeiten zu einem
neuen Lehr- und Forschungsgebäude

in der Heil- und Pflegeanstalt

Waldau Fr. 21 000.—

Expertisen bei
Bodenuntersuchungen
im Schloss Nidau Fr. 3 627.—

Fr. 24 627.—

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

536 914.— Uebertrag — Report
9 498.— 705 1 Constructions nouvelles et trans¬

formations
Dépassement du crédit de francs
756 000.— ouvert pour la
construction de bâtiments pour
l'économat de la maison d'éducation
pour filles à Kehrsatz

1 200.— 800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure

24 627.— 831 Indemnités à des tiers pour ex¬
pertises et études
Etudes pour le projet d'un
nouveau bâtiment d'enseignement
et de recherche à la Maison de
santé de la Waldau fr. 21 000.—
Expertises pour
examen du terrain
au Château de
Nidau fr. 3 627.—

fr. 24 627.—

2110 Tiefbauamt 2110 Service des ponts et chaussées

770 Anschaffung von Maschinen und
Werkzeugen für den Strassenbau

Oberingenieurkreis II:
Ankauf eines Schneepfluges

für die
Strecke Bern—
Thun Fr. 4 300.—

Oberingenieurkreis IV:
Ankauf von zwei
Fächer-Sandstreuern

Fr. 1 450.—

Oberingenieurkreis V :

Ankauf eines
Schneepfluges Fr. 6100.—

Fr. 11 850.—

120 000.— 11 850.— 770 Acquisition de machines et d'ou¬
tils pour la construction des
routes
Arrondissement II:
Acquisition d'un
chasse-neige pour
la route Berne—
Thoune fr. 4 200.—

Arrondissement IV:
Acquisition de
deux machines à
sabler fr. 1 450.—

Arrondissement V:
Acquisition d'un
chasse-neige fr. 6100.—

fr. 11 850.—

2120 Vermessungsamt

791 1 Plandrucke, Heliographien, Pho-
tomat usw.

830 Entschädigungen an Dritte für
besondere Dienstleistungen
Anstellung einer Assistentin der
Kartographiekommission

2120 Service topographique et cadas¬
tral

19 000.— 3 500.— 791 1 Impression de plans, héliogra¬
phies, matériel de photogr., etc.

8 500.— 2 000.— 830 Indemnités à des tiers pour pres¬
tations spéciales
Engagement d'une assistante
pour la commission de cartographie

589 589.— Uebertrag — A reporter
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Voranschlag
Budget

1955

Fr.

23 Forstdirektion

2310 Staatsforstverwaltung

705 Neu- und Umbauten 5 000

747 Gemeindesteuern 57 000

749 Ankauf von Forsten —

770 Anschaffung von Maschinen und 30 000
Werkzeugen

842 Rückerstattungen 10 000

2320 Jagdverwaltung

771 Unterhalt der Mobilien 1 000

938 Staatsbeiträge an die Gemein- 102 900
den aus den Jagdpatenttaxen

948 Staatsbeitrag für den Vogel- 3 000
schütz

2325 Fischereiverwaltung

830 Entschädigungen an Dritte für 9 500
besondere Dienstleistungen

831 Entschädigungen an Dritte für 500
Gutachten und Studien

860 2 Brut- und Sömmerlingsankäufe 7 000

24 Landwirtschaftsdirektion

2400 Sekretariat

612 Besoldungen 218 033

Für 2. Direktionssekretär und
Büroaushilfen

770 1 Anschaffung von Mobilien 2 900

791 2 Mittel zur Bekämpfung des Kar- 10 000
toffelkäfers
Wird durch Entnahme aus dem
Fonds zur Bekämpfung des
Kartoffelkäfers gedeckt

2405/06 Büro des Kantonstierarztes
und Tierseuchenkasse

2405 Büro des Kantonstierarztes

770 Anschaffung von Mobilien 1 200,

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

589 589.—

— 4 701.—

— 4 915.—

— 15 700.—

— 349.—

Uebertrag — Report

23 Direction des forêts

2310 Administration des forêts doma¬
niales

705 Constructions nouvelles et trans¬
formations

747 Impôts communaux

749 Acquisition de forêts

770 Acquisition de machines et d'ou¬
tils

— 1 951.— 842 Remboursements

500 —

3 600.—

2320 Administration de la chasse

771 Entretien du mobilier

938 Suventions de l'Etat aux com¬
munes (parts des taxes de permis
de chasse)

3 800.— 948 Subvention de l'Etat pour la
protection des oiseaux

2325 Administration de la pêche

3 601.— 830 Indemnités à des tiers pour
prestations spéciales

1 000.— 831 Indemnités à des tiers pour ex¬
pertises et études

2 149.— 860 2 Achat d'alevins et de truitelles

24 Direction de l'agriculture

2400 Secrétariat

10 750.— 612 Traitements
IIe secrétaire de Direction et
aides de bureau

4 500.— 770 1 Acquisition de mobilier

4 000.— 791 2 Produits pour la lutte contre le
doryphore
Dépense couverte par le Fonds
pour la lutte contre le doryphore

2405/06 Bureau du vétérinaire can¬
tonal et Caisse des épizooties

2405 Bureau du vétérinaire cantonal

770 Acquisition de mobilier

Uebertrag — A reporter

— 800.—

651 905.—
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Voranschlag
Budget

1955

Fr.

2415/16 Landwirtschaftliche Schule
Rütti-Zollikofen

2416 Landwirtschaft

612 Besoldungen
Ausrichtung eines kleinen Lohnes

an die Absolventen der
Jahresschule

704 Unterhalt der Wirtschaftsge¬
bäude
Einlegung eines Grabens in
Zementrohre

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

651 905.—

6 500— 5 000-

Uebertrag — Report

2415/16 Ecole d'agriculture Rütti-
Zollikofen

2416 Agriculture

69 851.— 3 715.— 612 Traitements
Versement d'un modeste gage
aux élèves du cours annuel

704 Entretien des bâtiments agricoles
Conduite en tuyaux de ciment
pour un ruisseau

2425/27 Landwirtschaftliche Schule
Waldhof-Langenthal

2426 Haushaltungsschule

770 Anschaffung von Mobilien
Einbau eines Oelofens

2445/46 Schule für Obst-, Gemüse-
und Gartenbau Oeschberg

2445 Schule

770 Anschaffung von Mobilien, Ma¬
schinen, Geräten und Werkzeugen

Einbau eines
Speisewärmeschrankes

Fr. 2 800.—
Anschaffung von
250 Mistbeetfenstern

Fr. 8 000.—

Fr. 10 800 —

1 600.— 1 064,

7 700.— 10 800,

2425/27 Ecole d'agriculture Waldhof-
Langenthal

2426 Ecole ménagère

770 Acquisition de mobilier
Installation d'un poêle au mazout

2445/46 Ecole d'agriculture et d'hor¬
ticulture Oeschberg

2445 Ecole

770 Acquisition de mobilier, de ma¬
chines, d'instruments et d'outils
Aménagement
d'une armoire pour
le chauffage des
aliments fr. 2 800.—
Acquisition de 250
chassis vitrés pour
serres fr. 8 000.—

fr. 10 800.—

25 Fürsorgedirektion

2515/16 Knabenerziehungsheim Aar¬
wangen

2516 Landwirtschaft
704 Unterhalt der Wirtschaftsge¬

bäude

2525/26 Knabenerziehungsheim
Landorf

2525 Heimbetrieb

771 Unterhalt der Mobilien

1 000.— 1 300.—

1 600.— 400,

25 Direction des oeuvres sociales

2515/16 Foyer d'éducation pour gar¬
çons Aarwangen

2516 Agriculture
704 Entretien des bâtiments agricoles

2525/26 Foyer d'éducation pour gar¬
çons Landorf

2525 Exploitation du Foyer
771 Entretien du mobilier

2526 Landwirtschaft
704 Unterhalt der Wirtschaftsge¬

bäude

2526 Agriculture
2 000.— 450.— 704 Entretien des bâtiments agricoles

674 634.— Uebertrag — A reporter
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770 Anschaffung von Mobilien, Ma¬
schinen, Geräten und Werkzeugen

771 Unterhalt der Mobilien

Voranschlag
Budget

1955

Fr.

2 500.—

2 000 —

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

674 634.—

300.—

3 800.-

Uebertrag — Report

770 Acquisition de mobilier, de ma¬
chines, d'instruments et d'outils

771 Entretien du mobilier

2540/41 Mädchenerziehungsheim
Kehrsatz

2541 Landwirtschaft

770 Anschaffung von Mobilien, Ma¬
schinen, Geräten und Werkzeugen

Brandschutz-Ausbau

2540/41 Foyer d'éducation pour filles
Kehrsatz

2541 Agriculture

2 500.— 840.— 770 Acquisition de mobilier, de ma¬
chines, d'instruments et d'outils

Amélioration des installations de
défense contre le feu

2545/46 Mädchenerziehungsheim
Loveresse

2545 Heimbetrieb

770 Anschaffung von Mobilien, Ma¬
schinen, Geräten und Werkzeugen

2 000.— 500.—

2545/46 Foyer d'éducation pour filles
Loveresse

2545 Exploitation du Foyer

770 Acquisition de mobilier, de ma¬
chines, d'instruments et d'outils

2550 Ferienheim Rotbad

704 Unterhalt der Gebäude
Erstellung eines Turn- und
Spielplatzes

3 000.— 15 000.—

2550 Foyer de vacances Rotbad

704 Entretien des bâtiments
Aménagement d'une place de
gymnastique et de jeux

26 Gemeindedirektion

2600 Sekretariat und Inspektorat

831 Entschädigungen an Dritte für —.-
Gutachten und Studien

Total

26 Direction des affaires commu¬
nales

2600 Secrétariat et inspectorat

1 000.— 831 Indemnités à des tiers pour ex-
pertises et études

696 074.— Total

II.
Gestützt auf Art. 29 Abs. 2 des Gesetzes vom

3. Juli 1938 über die Finanzverwaltung bewilligt
der Grosse Rat folgende Nachkredite:

Voranschlag
Budget

1955

Fr.
14 Sanitätsdirektion

1400 Sekretariat

944 1 Betriebsbeiträge an Bezirks- 1 700 000.—
spitäler

II.
En vertu de l'art. 29, alinéa 2, de la loi du 3 juillet
1938 sur l'administration des finances de l'Etat,

le Grand Conseil accorde les crédits supplémentaires

suivants:
Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

37 531,

37 531.-

14 Direction des affaires sanitaires

1400 Secrétariat

944 1 Subsides d'exploitation aux hô¬
pitaux de district
Uebertrag — A reporter
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Kreditüberschreitung durch
ausserordentliche Staatsbeiträge

an das Tiefenauspital der
Stadt Bern, zur Behandlung
von Kinderlähmungspatienten

Voranschlag
Budget

1955

Fr.

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

37 531- Uebertrag — Report

Dépassement de crédit résultant

de subventions extraordinaires

à l'Hôpital de la Tiefenau
(Berne) pour traitement de

malades atteints de poliomyélite

16 Polizeidirektion

1605 Polizeikommando

651 2 Motorfahrzeug-, Fahrrad-, Mo- 96 950.— 35 800.—
biliar- und Schreibmaschinenentschädigungen

Erhöhung der Entschädigungen
an die Halter von

Motorfahrzeugen des Polizeikorps,
gemäss RRB Nr. 1993 Ziff. 2

vom 5. April 1955

17 Militärdirektion

1700 Sekretariat

946 10 Staatsbeiträge für zivilen 30 000.— 217 222.—
Luftschutz, Neubauten

16 Direction de la police

1605 Corps de police

651 2 Indemnités pour véhicules à

moteur, cycles, mobilier et
machines à écrire
Augmentation des indemnités
aux agents du corps de police
détenteurs de véhicules à
moteur (ACE 1993 du 5 avril 1955)

17 Direction des affaires militaires

1700 Secrétariat

946 10 Subventions de l'Etat pour la
P. A. civile, nouvelles
constructions

21 Baudirektion

2105 Hochbauamt

700 1 Unterhalt der Amtsgebäude

Umbau eines
Kellerraumes im
Gebäude
Herrengasse 3,
Bern, für die
Einstellung von
Fahrrädern
Rekonstruktion
von zwei Kaminzügen

im Hotel
Bären in Bellelay

Einrichtung von
drei
Klassenzimmern im
Seminargebäude
Pruntrut

1 000 000,

Fr. 7 500.—

Fr. 4 000.

Fr. 20 000,—

Fr. 31 500.—

21 Direction des travaux publics

2105 Service des bâtiments

31500.— 700 1 Entretien des bâtiments de
l'administration
Aménagement
d'un local pour
bicyclettes au
sous-sol du
bâtiment Herren-
gasse 3 à Berne fr. 7 500.—

Remise en état
de deux cheminées

de l'Hôtel
de l'Ours à Bel-
lelay
Aménagement de
trois salles de
classe à l'Ecole
normale de
Porrentruy

fr. 4 000,

fr. 20 000 —
fr. 31 500.—

23 Forstdirektion

2310 Staatsforstverwaltung

744 Rüstlöhne und Transportko- 905 000.— 50 601.—
sten

372 654.—

23 Direction des forêts

2310 Administration des forêts do¬
maniales

744 Frais de façonnage et de trans¬
port
Uebertrag — A reporter
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Anderseits Mehrerlös aus
HolzVerkäufen; Konto 2310
312 1

745 1 Kosten für Waldkulturen
Mehranpflanzungen infolge
günstiger Witterung

Voranschlag
Budget

1955

Fr.

350 000.—

Total

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1955

Fr.

372 654.—

33 853.—

406 507,

Uebertrag — Report

Par ailleurs plus fortes recettes

sur ventes de bois (Compte
2310 312 1)

745 1 Frais pour cultures forestières
Plus fortes plantations vu les
conditions atmosphériques
favorables

Total

Zusammenzug

Kategorie I, Kenntnisnahme

Kategorie II, Bewilligung
Total

696 074.—

406 507.—

1 102 581.—

Récapitulation

Catégorie I, Information

Catégorie II, Allocation

Total

III.
In analoger Anwendung von Art. 29 des

Finanzverwaltungsgesetzes vom 3. Juli 1938 nimmt der
Grosse Rat Kenntnis davon, dass der Regierungsrat

folgende Nachsubventionen gewährt hat:

Zugesicherte
Beiträge

Subventions
allouées

Bezirksspital Fraubrunnen; Beitrag an
die Kosten der projektierten zentralen
Kläranlage (GR. 4. 5. 1955)

(Nachkredit Konto 1400 949 1)

Ergänzungsbeitrag an die Kosten für
die Gestaltung des Pausenplatzes und
Instandstellung der Zugangswege
sowie die Erstellung von Stütz- und
Abschlussmauern beim Schulhaus Preisegg

in Hasle b. Burgdorf (GR. 10. 9.

1953) (z. L. Konto 2000 939 1)

Ergänzungsbeitrag an die Kosten für
die Einrichtung der Schulküche
Roggenburg (GR. 10.11. 1953 und 3. 5.
1955) (z. L. Konti 2000 939 1 und 939 2)

Beitrag an die Mehrkosten für den
Ausbau des bestehenden Sekundar-
schulhauses und die Erstellung einer

Fr.

93 261.—

157 677.80

146 333.—

III.
En application par analogie de l'art. 29 de la

loi sur l'administration financière de l'Etat du 3

juillet 1938, le Grand Conseil prend acte du fait
que le Conseil-exécutif a alloué les subventions
complémentaires suivantes:

Nachsubventioiien

Subventions
complémentaires

Fr.

3 477.—

7 248.—

3 140.45

348 372.50 16 337.50

Hôpital de district Fraubrunnen;
subvention pour les frais d'une installation

centrale d'épuration des eaux
(AGC 4. 5. 1955)
(Crédit supplémentaire Compte 1400
949 1)

Subvention complémentaire pour les
frais de l'aménagement de la place de
récréation, des chemins d'accès et de
la construction de murs de soutènement

et de clôture pour la maison
d'école « Preisegg » à Hasle p. Ber-
thoud (AGC 10. 9. 1953)
(A charge du Compte 2000 939 1)

Subvention complémentaire pour
l'aménagement d'une cuisine scolaire à
Roggenburg (AGC 10. 11. 1953 et 3. 5.

1955) (A charge des Comptes 2000 939
1 et 939 2)

Subvention pour les frais supplémentaires
de l'agrandissement de la maison

d'école secondaire avec construc-

30 202.95 Uebertrag — A reporter
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Zugesicherte
Beiträge

Subventions
allouées

Fr.

Turnhalle mit Verbindungsbau in
Hasle-Rüegsau (GR. 19. 5. 1952)
(z. L. Konto 2000 939 1)

Bodenverbesserung, landwirtschaft- 35 250.—
liehe Siedlung Gros-Montcenez des U.
Amstutz; Beitrag an Ueberschreitung
der veranschlagten Kosten (GR. 5. 3.

1951) (z. L. Konto 2410 947 10)

Total

Bern, den 27. Januar 1956.

Der Finanzdirektor:
Siegenthaler

Vom Regierungsrat genehmigt und an den
Grossen Rat gewiesen.

Bern, den 31. Januar 1956.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:
Dr. M. Gafner

Der Staatsschreiber:
Schneider

Nachsubvention

Subventions
complémentaires

Fr.

30 202.95 Uebertrag — Report

tion d'une halle de gymnastique et
d'un bâtiment de jonction à Hasle-
Rüegsau (AGC 19. 5. 1952)
(A charge du Compte 2000 939 1)

3 750.— Améliorations foncières, colonie agri¬
cole Gros-Montcenez de M. U.
Amstutz; subvention pour le montant du
dépassement du devis (AGC 5. 3. 1951)
(A charge du Compte 2410 947 10)

33 952.95 Total

Berne, le 27 janvier 1956.

Le Directeur des finances:
Siegenthaler

Approuvé par le Conseil-exécutif et transmis
au Grand Conseil.

Berne, le 31 janvier 1956.

Au nom du Conseil-exécutif,

Le président:
Dr M. Gafner

Le chancelier:
Schneider



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Grossrätlichen Kommission
vom 20. Januar/2, und 7. Februar 1956

Dekret
über die Besoldungen der

Behördemitglieder und des Personals
der bernischen Staatsverwaltung

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 20 Ziffer 1 des Gesetzes vom
7. Februar 1954 über das Dienstverhältnis der
Behördemitglieder und des Personals der bernischen
Staatsverwaltung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

zusammen- § 1. Die Besoldungen der Behördemitglieder
Besoldungen und des Staatspersonals setzen sich zusammen aus:

a) der versicherten Grundbesoldung (§§ 2, 3, 4
und 5);

b) der nicht versicherten Grundbesoldung
(§ 22);

c) der Ortszulage;
d) der Familienzulage;
e) der Kinderzulage.
Die Besoldungen werden ordentlicherweise

monatlich ausgerichtet.
Besoiuungs- Der Anspruch auf Besoldung entsteht mit dem

anspruch Tage des Dienstantrittes und erlischt mit dem Tage
der Auflösung des Dienstverhältnisses. Vorbehalten

bleiben die Bestimmungen über den Besol-
dungsnachgenuss.

Besoldung der § 2. Die Mitglieder des Regierungsrates bezie-
Reglrätenss hen eine versicherte Grundbesoldung von Franken

25 000.— im Jahr. Der Präsident des Regierungsrates
erhält eine Zulage von Fr. 2400.— im Jahr.

Besoldung der § 3. Die versicherte Grundbesoldung der Mit-
glieder des Obergerichtes und des Präsidenten des
Verwaltungsgerichtes beträgt Fr. 21 000.— im Jahr.
Der Präsident des Obergerichtes erhält eine Zulage
von Fr. 1500.— im Jahr, der Präsident des
Verwaltungsgerichtes eine solche von Fr. 750.— im Jahr.



§ 4. Der Staatsschreiber, der Präsident der
Rekurskommission, der Generalprokurator und die
Direktoren der Heil- und Pflegeanstalten erhalten
eine versicherte Grundbesoldung von Fr. 15 696.—
bis Fr. 20 928.— im Jahr.

§ 5. Für die versicherte Grundbesoldung des
Grundübrigen Staatspersonals bestehen folgende Besol- besoidung

dungsklassen:
Klasse Fr. Klasse Fr.

1 14 124 bis 18 840 11 7536 bis 10 668
2 13 344 » 17 892 12 7068 » 10 044
3 12 552 » 16 956 13 6744 » 9 576
4 11 772 » 16 008 14 6432 » 9 108

5 10 992 » 15 072 15 6120 » 8 628
6 10 356 » 14 280 16 5808 » 8 160

7 9 732 » 13 500 17 5496 » 7 692

8 9 108 » 12 708 18 5184 » 7 224
9 8 472 » 11 928 19 4944 » 6 828

10 8 004 » 11 304 20 4704 » 6 432

Die Einreihung der Stellen in diese Besoldungsklassen

ist im Anhang geordnet.

§ 6. Die Stellen, deren Besoldung nicht durch Festsetzung
den Grossen Rat bestimmt ist, reiht der Regie- .vo" Besoi-

t • o r- o il -rr-t • düngen durch
rungsrat in die in § 5 festgesetzten Klassen ein. den Regie-

runesratUeber die Besoldungsverhältnisse des nicht
vollamtlichen, des aushilfsweise und zu
Lernzwecken angestellten, des weiblichen haus- und
landwirtschaftlichen Personals sowie der mitarbeitenden

Ehefrauen stellt der Regierungsrat Richtlinien

auf. Festangestelltes männliches Personal
soll mindestens die Besoldungsansätze der 20.
Klasse beziehen.

Dem landwirtschaftlichen Personal, dem auf
Grund der Bundesgesetzgebung Familien- und
Kinderzulagen zustehen, werden diese Bundesbeihilfen

auf der Besoldung angerechnet.

§ 7. Bis zur Erreichung der Höchstbesoldung Dienstalters-
werden auf Beginn jedes Kalenderjahres Dienst- zuiagen

alterszulagen ausgerichtet. Eine Dienstalterszulage
entspricht in der Regel einem Zehntel des
Unterschiedes zwischen Mindest- und Höchstbesoldung.

Die erste Dienstalterszulage wird im Verhältnis
zu der auf das vorangehende Kalenderjahr
entfallenden Dienstdauer ausgerichtet, wobei jedoch
Bruchteile von Monaten nicht zählen.

Der Regierungsrat kann die in gleicher oder
ähnlicher Stellung geleisteten Dienstjähre
teilweise oder ganz anrechnen.

§ 8. Die Ortszulagen betragen im Jahr:
in der Ortsklasse für Ledige für Verheiratete

Fr. Fr.
1 80 120
2 160 240
3 240 360
4 320 480
5 400 600
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An Orten, die nicht in eine Ortszulagenklasse
eingereiht sind, werden keine Ortszulagen
ausgerichtet.

Die Einreihung der Orte in die Ortszulagenklassen

ordnet der Regierungsrat in Anlehnung an
die Vorschriften, die für die eidgenössische
Verwaltung massgebend sind; dabei ist den Bedürfnissen

der Verwaltung und besondern Verhältnissen
Rechnung zu tragen.

Ist der Wohnort höher eingereiht als der
Arbeitsort, so ist für die Ausrichtung der Ortszulage
in der Regel der Arbeitsort massgebend.

Ist der Wohnort tiefer eingereiht als der
Arbeitsort, so wird zur Ortszulage des Wohnortes
noch die halbe Ortszulagendifferenz ausgerichtet
(Siedlungszuschlag).

Keinen Anspruch auf Ortszulagen haben Ledige,
die freie Station, sowie Verheiratete, die freie Station

für sich und ihre Familie gemessen.
Die Ortszulage wird angemessen herabgesetzt,

sofern vom Staat eine Wohnung zu verbilligtem
Mietzins zur Verfügung gestellt oder eine
Wohnungsentschädigung ausgerichtet wird.

Wer an Stelle der freien Station oder der
Unterkunft eine Geldentschädigung erhält, hat
Anspruch auf die volle Ortszulage.

Familien- § 9. Verheiratetes männliches Personal erhält
zuiage ejne Familienzulage von Fr. 300.— im Jahr. Ist die

Ehefrau erwerbstätig, so wird diese Zulage in der
Regel nicht ausgerichtet oder angemessen gekürzt.

Verwitwete und Geschiedene, die eine eigene
Haushaltung führen, sowie Ledige, Verwitwete
und Geschiedene ohne eigene Haushaltung, die
eine Unterstützungspflicht zu erfüllen haben oder
die gemeinsam mit Eltern oder Geschwistern eine
Haushaltung führen und für die Haushaltungskosten

zur Hauptsache aufkommen, erhalten die
Familienzulage oder die Ortszulage für Verheiratete.

Die Finanzdirektion kann je nach den besondern

Verhältnissen im Einzelfall beide Zulagen
oder nur Teile dieser Zulagen gewähren.

Kinderzulage §10. Wer für ein Kind dauernd sorgt, erhält bis
zum zurückgelegten 18. Altersjähr des Kindes eine
jährliche Zulage von Fr. 120.—. Die Kinderzulage
wird auf Gesuch hin auch ausgerichtet für nicht
voll erwerbstätige Kinder bis zum 20. Altersjahr
und dauernd erwerbsunfähige Kinder jeder Altersstufe,

sofern sie von keiner andern Seite eine Rente
oder andere dauernde Zuwendung erhalten. Wird
ein Kind, für das die Kinderzulage über das 18.

Altersjahr gewährt wurde, erwerbstätig, so ist dies
dem Personalamt auf dem Dienstweg sofort zu
melden.

Sind Ehemann und Ehefrau erwerbstätig, so
wird die Kinderzulage in der Regel nur ausgerichtet,

wenn der Ehemann im Dienste des Staates
steht.

Den in Bern tätigen Beamten, deren Kinder die
welsche Schule in Bern (Ecole de langue française
de Berne) besuchen, wird ein Beitrag an das Schulgeld

ausgerichtet. Dieser Beitrag wird gewährt,
sofern der betreffende Beamte mit Rücksicht auf
seine französische Muttersprache gewählt wurde.
Der Beitrag beträgt die Hälfte des Schulgeldes.



§11. Herauf- oder Herabsetzungen der Besol- Aenderung
dung, herrührend aus einer Aenderung des Wohn- Arbelts-
und Arbeitsortes, des Zivilstandes, der Zahl der °rt,es.

ZivilstandesKinder oder der Erwerbstätigkeit der Ehefrau, usw.
treten auf Beginn des der Aenderung folgenden
Quartals in Wirksamkeit.

Aenderungen des Wohnortes, des Zivilstandes,
der Zahl der Kinder oder der Erwerbstätigkeit der
Ehefrau sind dem Personalamt auf dem Dienstweg
schriftlich zu melden. Sind infolge Unterlassung
dieser Meldung zu hohe Zulagenbeträge ausbezahlt

worden, so ist der zuviel ausbezahlte Betrag
zurückzuerstatten. Ein Anspruch auf Zulagen aus
solchen Aenderungen besteht erst vom Beginn des
der Meldung folgenden Quartals hinweg.

§12. Bei Beförderung um eine Besoldungsklasse Beförderung
werden in der neuen Besoldungsklasse gleichviel
Dienstalterszulagen gewährt wie in der bisherigen.

Bei Beförderungen um mehr als eine
Besoldungsklasse werden zu der bisherigen versicherten
Grundbesoldung zwei Dienstalterszulagen der
neuen Klasse ausgerichtet. Sofern der auf diese
Weise ermittelte Betrag mit keiner Dienstaltersstufe

der neuen Besoldungsklasse übereinstimmt,
wird auf die nächst höhere Stufe, jedoch wenigstens

auf das Minimum, aber höchstens auf das
Maximum der neuen Klasse aufgerundet.

§13. Tüchtige Leistungen, besondere Fähigkei-Anerkennung
ten sowie die Uebertragung zusätzlicher Aufgaben Leitungen
oder der ständigen Stellvertretung des Vorgesetzten

können durch den Regierungsrat berücksichtigt
werden durch:

a) Anrechnung von Dienstjähren;
b) eine Zulage bis zu zwei Zehnteln des

Unterschiedes zwischen Mindest- und Höchstbesoldung;

c) Beförderung in die nächst höhere Besoldungsklasse.

Diese Besoldungserhöhungen sind teilweise oder
gänzlich rückgängig zu machen, sofern die
Voraussetzungen für ihre Ausrichtung nicht mehr voll
gegeben oder weggefallen sind.

Um der Staatsverwaltung einen besonders ge- Erhaltung und

eigneten Beamten in wichtiger Stellung zu erhal- Gtuäug"?g
ten oder zu gewinnen, kann der Regierungsrat aus- Beamter

nahmsweise die Grundbesoldung bis zu einem Viertel
ihres Höchstbetrages vermehren.
Wertvolle Anregungen zu Verbesserungen

organisatorischer oder technischer Art können durch
einmalige Zuwendungen belohnt werden.

§14. Dem vollbeschäftigten Personal des Staates Dienstaiters-
wird bei zufriedenstellender Leistung nach 25 und geschenk

40 Dienstjähren ein Dienstaltersgeschenk in bar
oder durch Naturalgabe im Betrage einer
Monatsgrundbesoldung, mindestens aber Fr. 500.—
ausgerichtet. Ausserdem wird eine Urkunde
überreicht.

Das Dienstaltersgeschenk wird auch nach 35
Dienst jähren ausgerichtet, wenn der Betreffende
das 65. Altersjahr erreicht hat und vom Staatsdienst

zurücktritt.
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Für das nicht voll beschäftigte Personal wird
das Geschenk auf Grund des Beschäftigungsgrades
durch die Finanzdirektion festgesetzt. Ein
Dienstaltersgeschenk wird nur gewährt, wenn der
Beschäftigungsgrad beim Staat 15 Prozent übersteigt.

Naturalien § 15. Von der Besoldung wird der Wert der Na¬
turalbezüge (Wohnung, Verpflegung, Feuerung,
Heizung, Licht, usw.) in Abzug gebracht. Der Wert
der Naturalbezüge wird vom Regierungsrat
festgesetzt.

ueberzeitent- § 16. Ueberzeitentschädigungen sowie Woh-
wohniuigsent- nungs-, Kleiderentschädigungen usw. ordnet der
Schädigungen Regierungsrat.

Festsetzung §17. Der Besoldungsanspruch bei Dienstaus-
dbeiBK°ànk"s fällen wegen Krankheit, Militärdienst, Urlaub oder
heit, Militär- andern Gründen wird durch den Regierungsrat ge-dienst usw. a ° °

ordnet.

Besoidungs- § 18. Im Todesfall haben die Familienangehö-
für'Faminen. rigen, deren Versorger der Verstorbene war, vom

»"gehörige Todestag an noch Anspruch auf die Besoldung für
drei Monate. In besondern Fällen kann der
Regierungsrat den Familienangehörigen einen Be-
soldungsnachgenuss für höchstens drei Monate
gewähren, auch wenn der Verstorbene nicht ihr
Versorger war.

Sofern den Familienangehörigen kein Anspruch
auf Versicherungsleistungen nach §§ 23 bis 52 des
Versicherungskassendekretes gegenüber der
Versicherungskasse des Staatspersonals zusteht, kann
der Regierungsrat bei besonderer Bedürftigkeit
den Besoldungsnachgenuss um höchstens sechs
weitere Monate ausdehnen.

Als Familienangehörige werden betrachtet: der
Witwer, die Witwe, die Kinder, die Eltern, die
Enkel und die Geschwister.

Dem Staat steht es frei, an Stelle von
Naturalleistungen Barentschädigungen auszurichten.

Streitigkeiten § 19. Streitigkeiten über die Anwendung die-
übdungl-0l~ ses Dekretes entscheidet das Verwaltungsgericht
anspräche mit Ausnahme der Fälle, für deren Regelung der

Regierungsrat zuständig ist.
Begehren sind innerhalb sechs Monaten seit

Eröffnung des ablehnenden Entscheides beim
Regierungsrat geltend zu machen.

Die Klage an das Verwaltungsgericht kann erst
nach Abweisung des Anspruchs durch den
Regierungsrat erhoben werden. Sie ist innerhalb von
sechs Monaten einzureichen.

Im übrigen richtet sich das Verfahren nach den
Vorschriften des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege.

Ein Aussöhnungsversuch findet nicht
statt.

Besoldung ab § 20. Im Einzelfall ergibt sich die Grundbesol-
l. Januar 1956 3ung j Januar 1956 in der Weise, dass die bis¬

herige Besoldungsklasse und die am 1. Januar 1956
gewährte Anzahl Dienstalterszulagen in den neuen



Besoldungsrahmen nach § 5 entsprechend
übertragen werden.

Soweit der Stelleninhaber zu der ordentlichen Zulagen

Besoldung besondere Zulagen erhielt, bestimmt
der Regierungsrat, wie weit diese bestehen bleiben.

Personal, das nach dem 31. Dezember 1955 aber Rücktritt vor
vor dem 1. Mai 1956 auf eigenes Begehren oder 1Ma11956

durch eigenes Verschulden aus dem Staatsdienst
austritt, wird nach den im Jahre 1955 geltenden
Besoldungsansätzen entschädigt. Ausgenommen
von dieser Regelung sind Pensionierungen in diesem

Zeitraum.

§ 21. Die sich nach § 20 ergebende Erhöhung versiche-
der versicherten Grundbesoldung wird bei der rungskasse

Versicherungskasse versichert. Dies gilt auch für
die über 60-Jährigen.

Der Versicherungskasse sind dafür vom Staat
und von den bereits vor dem 1. Januar 1956
Versicherten ausser den ordentlichen Beiträgen und
Monatsbetreffnissen folgende ausserordentliche
Beiträge zu leisten:

a) von den Versicherten:
Jahrgang 1920—1916 1 Monatsbetreffnis

» 1915—1906 2 Monatsbetreffnisse
» 1905—1896 3 »

» 1895 und älter 4 »

b) vom Staat: 2 Monatsbetreffnisse.

Die ordentlichen und ausserordentlichen
Monatsbetreffnisse sind in 24 Monatsraten zu
entrichten und mit 4,1 % zu verzinsen.

Erfolgt die Pensionierung bevor sämtliche
Monatsbetreffnisse gemäss Abschnitt a) entrichtet
sind, so werden die Rentenerhöhungen in vollem
Umfange zur Abtragung der Monatsbetreffnisse
verwendet.

§ 22. Die nicht versicherte Grundbesoldung Nicht ver-
nach § 1 lit. b beträgt 10 °/o der versicherten Grund-
besoldung. besoldung

§ 23. Die Besoldungen der Professoren und Do- Besoldungen
zenten der Universität sowie der Geistlichen wer- ^orenr<und

den durch besondere Dekrete geordnet. Geistuchen

§ 24. Alle mit dem vorliegenden Dekret in Wi- Aufhebung
derspruch stehenden Bestimmungen anderer De- beErialseer
krete und Beschlüsse des Grossen Rates werden
aufgehoben, insbesondere das Dekret vom 26.
November 1946 über die Besoldungen der
Behördemitglieder und des Personals der bernischen
Staatsverwaltung mit den zugehörigen Abänderungen

und Ergänzungen vom 15. November 1948,
17. September 1953 und 10. November 1954;

der Grossratsbeschluss vom 15. November 1948
betr. Einreihung der Amtsbezirke in die Bezirksklassen;

der Grossratsbeschluss vom 15. November
1948 betr. den Anhang zum Dekret vom 26.
November 1946 über die Besoldungen der
Behördemitglieder und des Personals der bernischen
Staatsverwaltung sowie dieser Anhang selbst;

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956.



das Dekret vom 13. September 1950 über die
Neufestsetzung der Grundbesoldungen des
Staatspersonals.

§ 25. Dieses Dekret tritt rückwirkend auf 1.

Januar 1956 in Kraft. Der Regierungsrat wird mit
dem Vollzug beauftragt und erlässt die nötigen
Ausführungsbestimmungen.

Bern, den 20. Januar/7. Februar 1956.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:
Dr. M. Gafner

Der Staatsschreiber:
Schneider

Bern, den 2. Februar 1956.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:

W. Luder



Anhang
zum Dekret über die Besoldungen der
Behördenmitglieder und des Personals

der bernischen Staatsverwaltung

Einreihung der Stellen in die Besoldungsklasssen

Klasse 1

Steuerverwalter
Kantonsoberingenieur
Direktoren staatlicher Anstalten
Stellvertreter des Generalprokurators

Klasse 2

Direktionssekretäre
Vorsteher von Aemtern der Zentralverwaltung
Inspektoren der Zentralverwaltung
Obergerichtsschreiber
Bezirksprokuratoren (Staatsanwälte)
Stellvertretender Prokurator
Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten
Polizeikommandant
Kreisoberingenieure
Forstmeister, zugleich Mineninspektor
Sekundarschulinspektor
Hochschulverwalter
Direktoren staatlicher Anstalten
Stellvertreter der Direktoren der Heil- und

Pflegeanstalten

Klasse 3

Direktionssekretäre
Vorsteher von Aemtern der Zentralverwaltung
Inspektoren der Zentralverwaltung
1. Inspektor der Gemeindedirektion
Stellvertreter des Staatsschreibers, zugleich

Vorsteher der französischen Abteilung der
Staatskanzlei

Jugendanwälte
Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten
Uebrige Bezirksbeamte
Besondere Untersuchungsrichter
Vorsteher der Veranlagungsbehörden und der

übrigen Abteilungen der Steuerverwaltung
Kreisoberingenieure
Kreisoberförster
Sekundarschulinspektor
Hochschulverwalter
Direktoren staatlicher Anstalten
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Oberärzte der Heil- und Pflegeanstalten
Lehrer an staatlichen Mittelschulen

Klasse 4

Direktionssekretäre
Vorsteher von Aemtern der Zentralverwaltung
Inspektoren der Zentralverwaltung
1. Inspektor der Gemeindedirektion
Stellvertreter des 1. Inspektors der Gemeindedirektion

Adjunkte der Zentralverwaltung
Technische Beamte mit abgeschlossener

Hochschulbildung
Redaktor der Grossratsverhandlungen (50 °/o der

Besoldung)
Leiter des Dienstzweiges für die Uhrenindustrie

mit Sitz in Biel
Jugendanwälte
Verwaltungsgerichtsschreiber
Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten
Uebrige Bezirksbeamte
Besondere Untersuchungsrichter
Polizeihauptmann
Chefexperte für das Motorfahrzeugwesen
Vorsteher der Veranlagungsbehörden und der

übrigen Abteilungen der Steuerverwaltung
Chefexperten der Steuerverwaltung und der

Rekurskommission
Vorsteher der Militärsteuerverwaltung
Kreiskommandanten
Kreisoberförster
Primarschulinspektoren
Turninspektor
Hochschulsportlehrer
Lehrer an staatlichen Mittelschulen
Oberärzte der Heil- und Pflegeanstalten
Adjunkt der Strafanstalt Witzwil

Klasse 5

Direktionssekretäre
Adjunkte der Zentralverwaltung
Technische Beamte mit abgeschlossener

Hochschulbildung
Kammerschreiber
Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten
Uebrige Bezirksbeamte
Erster Sekretär des Regierungsstatthalteramtes

Bern
Zivilstandsbeamte Bern
Polizeioberleutnant
Erster Sekretär der Rekurskommission
Experten der Steuerverwaltung und der

Rekurskommission

Stellvertreter des 1. Inspektors der Gemeindedirektion

Inspektoren der Gemeindedirektion
Vorsteher der Militärsteuerverwaltung
Kreiskommandanten
Primarschulinspektoren
Turninspektor
Hochschulspörtlehrer
Lehrer und Lehrerinnen an staatlichen

Mittelschulen

Verwalter staatlicher Kranken- und Heil- und
Pflegeanstalten

Vorsteher staatlicher Anstalten
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Klasse 6

Adjunkte der Zentral-, Kreis- und Bezirksverwal-
tung

Technische Beamte mit abgeschlossener
Hochschul- oder Mittelschulbildung

Fachbeamte
Lebensmittelinspektoren
Uebrige Bezirksbeamte
Juristische Sekretäre des Obergerichts, des

Verwaltungsgerichts, der Richter- und
Regierungsstatthalterämter sowie der Rekurskommission

Polizeileutnant
Experten der Steuerverwaltung und der

Rekurskommission

Inspektoren der Gemeindedirektion
Lehrmittelverwalter
Fachlehrer an staatlichen Berufsschulen
Lehrerinnen an staatlichen Mitttelschulen
Lehrer am Progymnasium Pruntrut
Vorsteherin des Haushaltungslehrerinnen-Seminars

Vorsteher staatlicher Anstalten
Verwalter staatlicher Kranken- und Heil- und

Pflegeanstalten

Klasse 7

Adjunkte der Zentral-, Kreis- und Bezirksverwaltung

Technische Beamte mit abgeschlossener
Mittelschulbildung

Fachbeamte
Revisoren
Juristische Sekretäre des Obergerichts, des

Verwaltungsgerichts, der Richterämter und
Regierungsstatthalterämter

Experten für das Motorfahrzeugwesen
Inspektoren der Gemeindedirektion
Sekretäre der Rekurskommission
Experten der Steuerverwaltung und der

Rekurskommission

Stellvertreter der Abteilungsvorsteher der
Steuerverwaltung

Kreisexperten der Militärsteuerverwaltung
Sektionschef Bern
Fachlehrer an staatlichen Mittel- und

Berufsschulen

Käsereiinspektoren
Oberkäser der Molkereischule (einschliesslich

Lehrauftrag)
Oekonomen der Heil- und Pflegeanstalten

Klasse 8

Fachbeamte
Revisoren
Buchhalter
Kassiere
Kanzleichefs
Standesweibel
Juristische Sekretäre der Richterämter und

Regierungsstatthalterämter
Adjunktin für das Pflegekinderwesen
Experten für das Motorfahrzeugwesen
Feldweibel und Fourier des Polizeikorps
Sekretäre der Rekurskommission
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Hilfsexperten der Steuerverwaltung
Techniker
Oberwegmeister, zugleich Schwellenmeister
Kreisexperten der Militärsteuerverwaltung
Kasernenverwalter
Sektionschefs Biel und Thun
Obergärtner des Botanischen Gartens
Lehrerinnen an staatlichen Mittelschulen
Vorsteherin des Loryheims

Klasse 9

Buchhalter
Kassiere
Kanzleichefs
Kanzleisekretäre
Experten für das Motorfahrzeugwesen
Wachtmeister des Polizeikorps
Hilfsexperten der Steuerverwaltung
Techniker
Vermessungstechniker
Oberwegmeister, zugleich Schwellenmeister
Sektionschefs Langenthal, Delsberg und Konol-

fingen
Fachlehrer an Berufsschulen
Anstaltslehrer mit Sonderausbildung
Adjunkt der Arbeitsanstalt St. Johannsen
Oberkäser der Alpwirtschaftsschule (einschliesslich

Lehrauftrag)

Klasse 10

Buchhalter
Kassiere
Kanzleisekretäre
Betreibungsgehilfen
Korporale des Polizeikorps
Vermessungstechniker
Oberwegmeister
Werkstättenchefs

Maschinenmeister
Wachtchef
Oberwerkführer
Oberpfleger
Diplomierte Fürsorgerinnen
Werkmeister der Schnitzlerschule (einschliesslich

Lehrauftrag)
Anstaltslehrer
Anstaltslehrerinnen mit Sonderausbildung

Klasse 11

Kanzleisekretäre
Betreibungsgehilfen
Gefreite des Polizeikorps
Vermessungstechniker
Oberwegmeister
Fischerei- und Schiffahrtsaufseher
Werkstättenchefs
Oberwerkführer
Oberwerkmeister
Küchenchefs
Oberpfleger
Oberpflegerinnen
Anstaltslehrer
Anstaltslehrerinnen
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Klasse 12

Landjäger
Zeichner
Zahntechniker mit besonderen Funktionen
Werkstättenchefs
Maschinenmeister
Werkführer für Obst- und Gartenbau mit Lehrauf-

trag
Handwerksmeister und Werkführer mit eidg.

Meisterdiplom
Oberhebamme
Oberpflegerinnen
Diplomierte Fürsorgerinnen
Polizeiassistentinnen
Anstaltslehrerinnen

Klasse 13

Kanzlisten
Zeichner
Zahntechniker
Fischerei- und Schiffahrtsaufseher
Vorarbeiter
Spezialarbeiter
Werkführer
Küchenchefs
Handwerksmeister
Vizeoberpfleger
Oberschwester der Kliniken
Diplomierte Fürsorgerinnen

Klasse 14

Kanzlisten
Hauswarte
Cheflaborantinnen
Hausbeamtinnen
Zeichner
Wildhüter
Unterförster
Oberaufseher
Vorarbeiter
Spezialarbeiter
Handwerksmeister
Werkführer
Küchenchefs
Fachlehrerin für Geflügelzucht
Abteilungspfleger
Vizeoberpflegerinnen
Diplomierte Arbeitslehrerinnen

Klasse 15

Kanzlisten
Hauswarte
Abwarte
Cheflaborantinnen
Wegmeister mit besonderen Funktionen
Fischerei- und Schiffahrtsaufseher
Unterförster
Aufseher, Wächter
Berufsarbeiter
Handwerksmeister



Werkführer
Köche
Diplomierte Pfleger
Säuglingsoberschwester

Klasse 16

Hauswarte
Abwarte
Hausbeamtinnen
Haushälterinnen
Zahntechnikerinnen mit besondern Funktionen
Wegmeister mit besondern Funktionen
Aufseher, Wächter
Berufsarbeiter
Pförtner
Meisterknechte
Köche
Diplomierte Pfleger
Abteilungspflegerinnen
Leiterin der Gärtnerei des Loryheims
Leiterin der Nähstube des Loryheims
Cheflingèren

Klasse 17

Kanzleigehilfen
Abwarte
Laborantinnen
Zahntechnikerinnen
Wegmeister
Aufseher, Wächter
Berufsarbeiter
Meisterknechte
Köche
Köchinnen
Diplomierte Geflügelzüchterinnen
Diplomierte Pfleger
Diplomierte Pflegerinnen
Diplomierte Schwestern
Hebammen

Klasse 18

Kanzleigehilfen
Abwarte
Haushälterinnen
Hausbeamtinnen
Laborantinnen
Zahntechnikerinnen
Wegmeister
Hilfswegmeister
Angelernte Arbeiter
Melker
Karrer
Schweinewärter
Köchinnen
Oberwäscherinnen
Schneiderinnen mit Berufslehre
Uebrige Pfleger
Diplomierte Pflegerinnen
Diplomierte Schwestern
Hebammen
Diplomierte Säuglingsschwestern



Klasse 19

Kanzleigehilfen
Aufseherinnen
Hilfslaborantinnen
Hilfswegmeister
Hilfsarbeiter
Karrer
Melker
Schweinewärter
Köchinnen
Oberwäscherinnen
Schneiderinnen mit Berufslehre
Oberglätterinnen
Uebrige Pflegerinnen

Klasse 20

Hilfswegmeister
Hilfsarbeiter
Aufseherinnen
Schneiderinnen
Glätterinnen
Wäscherinnen
Uebrige Lingèren

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956.



82 — JVi 6

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Grossrätlichen Kommission

vom 20. Januar/2, und 7. Februar 1956

Dekret
über die Besoldungen der Professoren

und Dozenten der Universität

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 28 des Gesetzes über die
Universität vom 7. Februar 1954,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Allgemeine Bestimmungen

Aufbau der § 1. Die Besoldungen der ordentlichen und der
Besoldung vonamtlichen ausserordentlichen Professoren der

Universität Bern setzen sich zusammen aus:

a) der versicherten Grundbesoldung;
b) der nicht versicherten Grundbesoldung;
c) der Ortszulage;
d) der Familienzulage;
e) der Kinderzulage;
f) den Kollegiengeldern.

Pflicht- Die wöchentliche Unterrichtsstundenzahl be¬

trägt für ordentliche und vollamtliche
ausserordentliche Professoren 8 bis 12. Hält ein vollamtlicher

Professor dauernd im Semester weniger als
8 Stunden ab, so ist seine Besoldung durch Be-
schluss des Regierungsrates angemessen herabzusetzen.

Stundenzahl

Erhaltung und § 2. Um der Hochschule besonders hervorragenhervorragen-

de Lehrkräfte zu gewinnen oder zu erhalten, kann
deiTafthr' der Regierungsrat die Grundbesoldung in einzel-

r e
nen Fällen erhöhen.

Er bestimmt dabei nach freiem Ermessen, ob
und wieviele Alterszulagen zu der erhöhten
Grundbesoldung treten sollen. In keinem Fall sind mehr
als zehn Alterszulagen auszurichten.

zusätzliche § 3. Professoren, denen zusätzliche Lehraufträge
Lehrtätigkeit erteßt sind, beziehen für den zweiten Lehrauftrag

eine Gehaltszulage, die vom Regierungsrat festzusetzen

ist. Versicherte Grundbesoldung und
Gehaltszulage dürfen aber den Gesamtbetrag von
Fr. 21 456.— nicht übersteigen. Vorbehalten bleibt
§ 2 Absatz 1.



§ 4. Der Regierungsrat kann auf Antrag der Vorlesungen
Erziehungsdirektion und im Einverständnis mit Schuiieh£ern
der Fakultät einem in den Ruhestand getretenen11" Ruhestand

Professor oder Dozenten gestatten, ohne Anspruch
auf ein staatliches Gehalt über ein bestimmtes
Gebiet noch einzelne Vorlesungen zu halten.

II. Vollamtliche Stellen

§ 5. Die versicherte Grundbesoldung beträgt: ordentliche
Professoren ;

für ordentliche Professoren Fr. 14 124 bis Fr. 18 840 ausserordent-
Hehp Prnfpc-für ausserordentliche soren

Professoren Fr. 12 552 bis Fr. 16 956

III. Nebenamtliche Stellen

§ 6. Die Besoldungen der nicht vollbeamteten Nicht voii-
ausserordentlichen Professoren werden nach An- seroTdemiiâîe
hörung der zuständigen Fakultät in jedem Einzel- Professoren

fall vom Regierungsrat festgesetzt. Massgebend
sind dabei die Bedeutung des Lehrauftrages, der
Grad der Beanspruchung und die Qualifikation
des betreffenden Dozenten. Die Besoldung bemisst
sich nach dem in § 5 genannten Besoldungsrahmen,
wobei ein bestimmter Bruchteil der Vollbesoldung
auszurichten ist.

§ 7. Der Regierungsrat setzt die Entschädigung
für die an Privatdozenten erteilten Lehraufträge
unter Berücksichtigung der Zahl der Pflichtstunden

fest. Die Entschädigung beträgt wenigstens
Fr. 654.— für die wöchentliche Semesterstunde.
Dieses Honorar soll nur gewährt werden, wenn der
Dozent einen vom Regierungsrat nach Anhörung
der Fakultät genehmigten Lehrauftrag ausübt.

Die Besoldungen der Lektoren werden in
jedem Einzelfalle vom Regierungsrat festgesetzt.

Privatdozenten

Lektoren

IV. Assistenten

§ 8. Die Besoldungen der Assistenten werden
durch den Regierungsrat geordnet.

Vorbehalten bleibt die Aufstellung eines
Normalarbeitsvertrages.

V. Besondere Aemter

§ 9. Die jährliche Repräsentationsentschädi- Rektor

gung für den Rektor beträgt Fr. 2400.—.
Die Entschädigung des Rektoratssekretärs wird R^orats-

nach Anhörung des Senates durch den Regierungs-
se re r

rat festgesetzt.

VI. Kollegiengelder

§10. Von den Einnahmen eines jeden besolde- Abzüge an

ten Dozenten der Hochschule an Kollegiengeldern deng£idern en

werden vom Hochschulverwalter zuhanden des Be-



soldungskredites der Hochschule und der akademischen

Witwen-, Waisen- und Alterskasse bis zu
Fr. 5000.— im Semester soviele Prozente bezogen,
als der Betrag der Kollegiengelder durch 100 voll
teilbar ist.

Von den Einnahmen aus Kollegiengeldern, die
den Betrag von Fr. 5000.— im Semester
überschreiten, beträgt der Abzug einheitlich 70 %.

Verwendung Von den Kollegiengeldabzügen fallen 75 % an
der Abzüge Bggoidungskredit der Hochschule und 25 %>,

jedoch höchstens Fr. 7500.— im Semester, an die
akademische Witwen-, Waisen- und Alterskasse.
Der Regierungsrat ist befugt, den Beitrag an die
akademische Witwen-, Waisen- und Alterskasse
bis um 20 %> zu erhöhen, falls versicherungstechnische

Gründe dies erfordern.

§11. Den besoldeten Dozenten wird eine
Mindesteinnahme aus Kollegiengeldern garantiert. Sie
beträgt für jede gehaltene wöchentliche Pflichtstunde,

für welche das übliche Kollegiengeld
erhoben wird, im Semester:

für ordentliche Professoren Fr. 175.—
für die vollamtlichen ausserordentlichen

Professoren Fr. 150.—
für die übrigen besoldeten Dozenten Fr. 125.—

Die Garantie geht aber nicht höher als Franken
1400.— im Semester, bzw. Fr. 2800.— im Studienjahr

für die ordentlichen Professoren, Fr. 1200.—,
bzw. Fr. 2400.— für die vollbeamteten
ausserordentlichen Professoren und Fr. 500.—, bzw.
Fr. 1000.— für die übrigen besoldeten Dozenten.

Beitage an §12. Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers ha-
thekatûi?dbsti- ^en von den Einnahmen aus Kollegiengeldern 1 %
pendienfonds an die Stadt- und Hochschulbibliothek, 1 % an die

Senatskasse und 1 % an die Gründung und Aeuf-
nung eines Stipendien- und Darlehensfonds
abzuliefern. Die Verwaltung dieses Fonds wird durch
ein Reglement des Regierungsrates geordnet.

Die Leistungen der Dozenten an die akademische

Witwen-, Waisen- und Alterskasse werden
vorbehalten. Der Regierungsrat wird gegebenenfalls

die Leistungen bestimmen.

VII. Uebergangs- und Schlussbestimmungen

Besitzstand- §13. Für diejenigen Professoren und Dozenten,
eKouegie£n-r die vor dem 1. Januar 1947 Mitglieder des Lehrgelder

körpers waren, werden die Kollegiengeldabzüge
nach § 11 Abs. 1 des Dekretes vom 20. November
1929 betreffend die Besoldungen der Professoren
vorgenommen. Diese Bestimmung gilt jedoch nur
für solange, als der betreffende Dozent in derselben

Stellung ist, die er am 31. Dezember 1946
bekleidet hat.

Anwendung § 14. Soweit das vorliegende Dekret keine ab-
dnenBgeesTp1' weichenden Bestimmungen enthält, finden jene
dungsdekretes der Dekrete über die Besoldungen und Teuerungs¬

zulagen der Behördemitglieder und des Personals
der bernischen Staatsverwaltung auf die
Hochschuldozenten sinngemäss Anwendung.
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§15. Alle mit dem vorliegenden Dekret in Wi- Aufhebung
derspruch stehenden Bestimmungen anderer De- beEriasseer

krete und Beschlüsse des Grossen Rates werden
aufgehoben, insbesondere das Dekret vom 20.
November 1946 über die Besoldungen der Professoren
und Dozenten der Hochschule mit Abänderung
vom 15. Mai 1951, sowie das Dekret vom 5. März
1951 über die Neufestsetzung der Grundbesoldungen

der Geistlichen sowie der Professoren und
Dozenten der Hochschule.

§16. Dieses Dekret tritt mit Ausnahme der Be- Vollzug

Stimmungen über die Kollegiengeldgarantie, die
erst auf Beginn des Sommersemesters 1956 wirksam

werden, auf 1. Januar 1956 in Kraft. Der
Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Bern, den 20. Januar/7. Februar 1956.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:
Dr. M. Gafner

Der Staatsschreiber:
Schneider

Bern, den 2. Februar 1956.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:

W. Luder
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Grossrätlichen Kommission
vom 20. Januar/2, und 7. Februar 1956

Dekret
über die Besoldungen der Geistlichen

der bernischen Landeskirchen
vom 16. Februar 1953

(Abänderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 54 Abs. 1 des Gesetzes
über die Organisation des Kirchenwesens vom
6. Mai 1945,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Nachstehende Bestimmungen des Dekretes
vom 16. Februar 1953 über die Besoldungen der
Geistlichen der bernischen Landeskirchen werden
wie folgt abgeändert:

§10 Abs. 1: Die versicherten Grundbarbesoldun¬
gen der Pfarrer betragen Fr. 8784.— bis
Fr. 12 708.—.

§12 Abs. 1: Die Bezirkshelfer beziehen eine
versicherte Grundbarbesoldung von Franken
8160.— bis Fr. 11 928.—. Sie haben überdies
Anspruch auf Amtswohnung und Holz oder
entsprechende Geldleistung.

§ 14 Abs. 1: Pfarrverweser und Vikare an Pfarr¬
stellen beziehen eine versicherte Grundbesoldung

pro rata von jährlich Fr. 8496.—, wenn
sie vollamtlich tätig sind, von Fr. 3264.—,
wenn sie die Verweserei oder das Vikariat
neben einem Hauptamt versehen. Verweser
und Stellvertreter an Hilfspfarrstellen und
Vikariaten werden als Hilfspfarrer, bzw.
Vikare besoldet.

§ 18 Abs. 1: Die versicherten Grundbarbesoldun¬
gen des residierenden Domherrn und der
Pfarrer betragen Fr. 6696.— bis Fr. 9996.—.

§19 Abs. 2: Die Entschädigung nebenamtlicher
Verweser und Vikare wird von Fall zu Fall
je nach dem Umfang ihrer Tätigkeit durch
den Regierungsrat festgesetzt. Der persönliche

Vikar hat Anspruch auf eine versicherte
Grundbesoldung von Fr. 4572.—.



§ 20 Abs. 1: Die ständigen Hilfsgeistlichen bezie¬
hen eine versicherte Barbesoldung von Franken

4704.— bis Fr. 5496.—. Der Höchstbetrag
wird nach sechs Dienstjahren erreicht.

§ 24 Soweit das vorliegende Dekret keine abwei¬
chenden Bestimmungen enthält, finden jene
der Dekrete über die Besoldungen und
Teuerungszulagen der Behördemitglieder und des
Personals der bernischen Staatsverwaltung
auf die Geistlichen der bernischen Landeskirchen

sinngemäss Anwendung.

2. Diese Abänderungen treten rückwirkend auf
den 1. Januar 1956 in Kraft.

Bern, den 20. Januar/7. Februar 1956.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:
Dr. M. Gafner

Der Staatsschreiber:
Schneider

Bern, den 2. Februar 1956.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:

W. Luder
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Grossrätlichen Kommission

vom 20. Januar/2, und 7. Februar 1956

Dekret
über die Gewährung einer

Teuerungszulage an das Staatspersonal
für das Jahr 1956

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. Die Beamten, Angestellten und Arbeiter
des Staates Bern erhalten für das Jahr 1956 eine
Teuerungszulage.

§ 2. Die Teuerungszulage beträgt:
6,5 % der versicherten und nicht versicherten

Grundbesoldung. Für die vom Staat gelieferte
Verpflegung erfolgt ein entsprechender Abzug.

Fr. 30.— Kopfquote;
Fr. 45.— Familienzulage;
Fr. 30.— für jedes Kind, für das gemäss § 10

des Besoldungsdekretes vom |. Februar 1956 eine
Kinderzulage gewährt wird.

§ 3. Die Teuerungszulage wird in zwei Raten
Ende Juni und Ende November ausgerichtet.
Sofern nicht eine wesentliche Aenderung der
Verhältnisse eine neue Beschlussfassung des Grossen
Rates notwendig macht, wird der Regierungsrat
ermächtigt, diese Teuerungszulage auch in den
folgenden Jahren auszurichten.

§ 4. Arbeitnehmer, die sich im Militärdienst
befinden oder bei denen wegen längerer
Krankheitsabwesenheit eine Besoldungsreduktion erfolgt,
erhalten die Zulage ohne Abzug.

§ 5. Bei Eintritt, Austritt, Pensionierung oder
Tod im Laufe des Jahres wird die Zulage für die
Dauer der Staatsdienstleistung berechnet.

§ 6. Massgebend für die Berechnung der Zulage
sind bei gleichbleibender Anstellung Besoldung,
Zivilstand und Kinderzahl am 1. April, bzw. 1.
Oktober.



§ 7. Die Zulage wird bei der Versicherungskasse
nicht versichert.

§ 8. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.
Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug

beauftragt.

Bern, den 20. Januar/7. Februar 1956.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:
Dr. M. Gafner

Der Staatsschreiber:
Schneider

Bern, den 2. Februar 1956.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:

W. Luder

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1956.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































